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Nr.1 Authentische Interpretation des 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 Synodalordnung 

Da Zweifel hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Stimmenthaltungen bei Abstimmungen aufgetreten sind, 
bestimme ich hierdurch im Wege der authentischen 
Interpretation des § 7 Abs. 2 Satz 2 SynO für alle in der 
Synodalordnung genannten Gremien folgendes: 

Bei der Ermittlung der Mehrheit der Stimmen sind 
Stimmenthaltungen nicht mitzuzählen, so daß sich die 
Mehrheit der Stimmen nur nach der Zahl der 
abgegebenen Ja-Stimmen und Nein-Stimmen bemißt. 

Limburg, 24. Januar 1990 T Franz Kamphaus 
Az.: 760 B/90/01/1 Bischof von Limburg 

N r. 2 Vertrag zwischen dem Verband der Diözesen 
Deutschlands und der Verwertungsgesellschaft 
Wort vom 22.12.1988 und 18.1.1989 

Der Verband der Diözesen Deutschlands, Bonn, und die 
Verwertungsgesellschaft Wort, München, haben einen 
Vertrag über die Vervielfältigung urheberrechtlich ge
schützter Werke für den eigenen Gebrauch der katholi
schen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland ein
schließlich West-Berlin geschlossen. Er gilt für die diöze
sanen und überdiözesanen Institutionen und Einrichtun
gen, die Kirchengemeinden und Kirchengemeinden-Ver
bände sowie ihre Vereinigungen, Institutionen und Ein
richtungen. Er gilt nicht für den Bereich der Caritas. 

Die Vervielfältigung von Noten ist aus den Vertragsre
gelungen ausdrücklich ausgenommen. 

Der oben genannte Vertrag ist in der Sammlung von 
Verordnungen und Richtlinien für das Bistum Limburg 
(SVR) unter VIII B 2.1 veröffentlicht. Wegen weiterer 
Einzelheiten wird auf die Veröffentlichung in der SVR 
verwiesen. 

Fragen im Zusammenhang mit Vervielfältigungen 
(Kopien) sind zu richten an das Bischöfliche Ordinariat, 
Dezernat Finanzen. 
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1. Bekanntlich haben der Verband der Diözesen 
Deutschlands (VDD) und die GEMA Pauschalverträge 
abgeschlossen, die zur Abgeltung von urheberrechtlichen 
Vergütungsansprüchen für Musikaufführungen in Got
tesdiensten und kirchlichen Feiern, für Kirchenkonzerte 
und sonstige Veranstaltungen, einschließlich Jugendver
anstaltungen, gelten (Amtsbl. 1982, S. 148). Die derzeit 
gültigen Verträge vom 31.01. und 07.02.1986, welche die 
Vereinbarungen vom 30.12.1980 und 16.01.1981 sowie 
vom 15.12.1981 und 16.07.1982 ersetzt haben, laufen un
kündbar bis zum 31.12.1990. Sie verlängern sich jeweils 
um ein Jahr, falls sie nicht drei Monate vor Ablauf von 
einer der Parteien schriftlich gekündigt werden. 

2. Für Einzelveranstaltungen, die nicht pauschal abge
golten sind, wurden den Vertragsbegünstigten besondere 
Vergütungssätze eingeräumt. 

3. Mit Wirkung vom 1.4.1989 wurden diese Vergütungs
sätze neu festgelegt. Es wird insofern auf die Veröffentli
chung der neuen Tarife in der Sammlung von Verord
nungen und Richtlinien für das Bistum Limburg (SVR) 
unter VIII B 1 Anlage 2 Bezug genommen. 

4. Einzelheiten zu den Pauschalverträgen sind ebenfalls 
aus der SVR unter VIII BI ersichtlich. 

Fragen im Zusammenhang mit der GEMA sind zu rich
ten an das Bischöfliche Ordinariat, Dezernat Finanzen. 

Nr.4 Änderung der Satzung für das 
Zusatzversorgungswerk für Pfarrhaushälterin
nen in der Diözese Limburg 

Die Satzung für das Zusatzversorgungswerk für Pfarr
haushälterinnen in der Diözese Limburg vom 28.12.1973 
(Amtsbl. 1974, S. 217-218), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 7.12.1989 (Amtsbl. 1989, S. 232), wird wie 
folgt geändert: 
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§ 3 Abs. 3 Satz 1 der Satzung erhält folgende neue Fas
sung: 

"Der Verwaltungs rat tritt mindestens einmal jährlich zu
sammen." 

Limburg, 15.12.1989 
Az.: 565 T /90/01/1 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr. 5 Beichtdienst im Geistlichen Zentrum des 
Katholikentages 1990 

Für den Beichtdienst im Geistlichen Zentrum des 
Katholikentages werden vom Nachmittag des 24. Mai bis 
26. Mai 1990 Priester gesucht. 

Priester, die am Katholikentag teilnehmen werden und 
bereit sind, einige Stunden Beichten zu hören, werden 
gebeten, sich unter Angabe der Ihnen möglichen Zeit bis 
zum 20. Februar 1990 zu melden bei der Geschäftsstelle 
des 90. Katholikentages e. V., Frau Thome, Götzstraße 65, 
1000 Berlin 42. Bei der Meldung ist anzugeben, ob Quar
tier in Berlin bereits vorhanden oder vom Katholikentag 
zu stellen ist. 

Nr.6 Jährliche Lourdes-Wallfahrt für Gesunde, 
Behinderte und Kranke 

Die diesjährige Lourdes-Wallfahrt der Diözesen Lim
burg, Fulda und Mainz in Gemeinschaft mit dem Malte
ser-Ritter-Orden findet statt vom 23.-29. Mai 1990. 

Weihbischof Dr. Franziskus Eisenbach, Mainz, hat das 
Protektorat übernommen und wird den Pilgerzug 
begleiten. Für den Pilgerzug wurde als Leitwort ausge
wählt: "Jeder ist bei seinem Namen gerufen ... " (vgl. Jes 
43,1). Diese Gedanken werden die Pilger wie ein Leitfa
den durch die Tage in Lourdes führen. 

Alle Pfarreien und Pfarrvikarien, die in der Zielgruppen
seelsorge Tätigen sowie die sozial-caritativen Einrichtun
gen im Bistum erhalten ausführliche Informationen über 
die Wallfahrt. Besonders können Langzeitkranke, 
Schwerkranke und Schwerbehinderte angepsorchen 
werden, da Sie von Ärzten und dem Pflegepersonal des 
Malteser-Ritter-Ordens betreut werden. Die Mitfahrt von 
Angehörigen ist aus diesem Grunde nicht erforderlich. 
Auch 1990 erfolgt der Transport der Kranken wieder in 
Militär-Lazarettflugzeugen. Die Informationsunterlagen 
weisen auf nähere Einzelheiten hin. 

Auskunft erteilt im Auftrag der Diözese Limburg die Pil
gerstelle der Firma Rotala-Reisen, Ahrstraße 12,5438 Bad 
Neuenahr I, Telefon (02641) 22 58 oder 22 59. Dort sind 
auch die zur Anmeldung erforderlichen Unterlagen an
zufordern. 

Nr.7 Opfergang der Kommunionkinder für die 
Diaspora-Kinderhilfe, Paderbom 

Der Diaspora-Kinderhilfe sind innerhalb des Bonifatius
werkes der deutschen Katholiken spezielle Aufgaben zu
gewiesen, z. B. die Förderung der Erstkommunionvorbe
reitung und die Förderung von 142 katholischen Kinder
gärten in der DDR, sowie von 39 katholischen Kinder-

heimen vor allem in der DDR, teils aber auch in der hie
sigen Diaspora; weiterhin die Unterstützung religiöser 
Bildungsmaßnah..rnen und Ferienfreizeiten. 

Damit die genannten Hilfen auch in diesem Jahr durch
geführt werden können, bitten wir alle Pfarrer um eine 
Empfehlung des Erstkommunionopfers. Als Hilfe zur 
Vorbereitung und für die Durchführung des Opfergan
ges verschickt die Diaspora-Kinderhilfe Opferbeutel, 
Dankbildchen und Briefe an die Eltern. 

Das Ergebnis des Opferganges ist an die im Kollekten
plan angegebene Stelle zu überweisen. 

Nr. 8 Priesterexerzitien 

a) im Priesterhaus Kevelaer 

Termin: 
Thema: 

Leiter: 

Termin: 
Thema: 

Leiter: 

5.11.1990,18.30 Uhr, bis 9.11.1990, mittags 
Freude an der Heiligen Schrift/Freude 
Priestertum 
P. Josef Sudbrack SJ, München 

am 

12.11.1990, 18.30 Uhr, bis 16.11.1990, mittags 
"Sagte ich dir nicht, du würdest die Herrlich
keit Gottes schauen, wenn du glaubst?" (Joh 
11,40) 
Einladung zum geistlichen Leben. Offen
barung als Äußerung Gottes. Geistlichen 
Leben als Entsprechung. 
P. Klaus Jansen OCR, Altabt des Stiftes 
Engelszell 

Anmeldungen an das Priesterhaus, Postfach 257, 
4178 Kevelar I, Tel. 02832/60 31 oder 60 32. 

b) im Collegium Canisianum, Innsbruck 

Termin: 
Leiter: 

Termin: 

15. Juli 1990, 18.00 Uhr, bis 21. Juli 1990, früh 
P. Hubert Holzer SJ, Bern 

Vom 30. Juli 1990, 18.00 Uhr bis 31. August 
1990, früh 
Einzelexerzitien für Priester, Priester
amtskandidaten und -studenten (30-tägige 
ignatianische Exerzitien) 
Täglich drei bis fünf Meditatoren (privat), 
volles Stillschweigen, tägliches Gespräch mit 
dem Begleiter. 

Begleiter: P. Johann Reitsammer 5J, St. Andrä i. L. 

Interessenten werden bis spätestens Ostern 1990 zu ei
nem Gespräch gebeten. 

Anmeldungen an P. Minister, Canisianum, Tschurt
schenthalerstraße 7, A-6020 Innsbruck. 

c) Geistliche Tage in Assisi und Umbrien 

Termin: 17.-23. Juni 1990 (Sonntagabend bis Sams
tagmittag) 
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Besonders für Priester tLT1d Diakone; die 1990 ein Weihe
JubilätLTIl feiern. 

Fahrt vermutlich mit dem Italia-Express (Schlaf- und 
Liegewagen) ab Frankfurt am Main, Fahrten von Assisi 
per Bus, Unterkunft und Verpflegung in einem Pilger
und Exerzitienhaus in Assisi. Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und Verpflegung: ca. DM 750,-. 

Begleitung: Sr. Ruth Walker OSF, Pater Helmut Schlegel 
OFM. 

Anmeldung bis 1. März 1990 an Pater Helmut Schlegel, 
Exerzitienhaus St. Josef, Kreuzweg 23, 6238 Hofheim/Ts. 

Die im Amtsblatt 1989, S. 198, Nr. 397 unter b) 
angekündigten Priesterexerzitien werden von Herrn 
DDr. Paul Schimke, Leipzig, geleitet. 

Nr.9 Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. Januar 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Dekan Wilhelm BENEDIKT, Lorch, erneut zum Dekan 
des Dekanates Rüdesheim ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfr. Josef SCHMIDT, 
Geisenheim, erneut zum Stellvertreter des Dekans des 
Dekanates Rüdesheim ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Albrecht EICHHORN, Hünfelden-Kirberg, zum Dekan 
des Dekanates Bad Camberg ernannt. (93) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Helmut NEU
MANN, Bad Camberg, zum Stellvertreter des Dekans des 
Dekanates Bad Camberg ernannt. (93) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Dekan 
Franzwalter NIETEN, Frankfurt am Main, erneut zum 
Dekan des Dekanates Frankfurt-Dom ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Giovanni DE 
FLORIAN, Frankfurt am Main, erneut zum Stellvertreter 
des Dekans des Dekanates Frankfurt-Dom ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Dekan 
Adolf ROHMANN, Frankfurt am Main, erneut zum De
kan des Dekanates Frankfurt-Nord ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Erich V Ä TH, 
Frankfurt am Main, erneut zum Stellvertreter des Dekans 
des Dekanates Frankfurt-Nord ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Reinhold KALTEIER, Eppstein, zum Dekan des 
Dekanates Hofheim ernannt. (119) 

Mit gleichem Termin wurde Herr P. Peter EGENOLF 
SSCC zum Kaplan in der Pfarrei St. Markus und in der 
Pfarrvikarie Dreifaltigkeit in Frankfurt am Main-Nied er
nannt. (60) 

Mit Termin 15. Januar 1990 ist der Leiter der Gemeinde 
für Katholiken polnischer Muttersprache in Frankfurt am 
Main, Herr Pfarrer Kazimierz KOSICKI, aus dem Dienst 
des Bistums Limburg ausgeschieden, um eine Aufgabe in 
der Erzdiözese Freiburg zu übernehmen. (57, 213, 218, 
276) 

Mit Termin 16. Januar 1990 hat der Herr Bischof auf Vor
schlag des Provinzials der Claretiner in Würzburg Herrn 
P. Jan Pawel GOCOUN CMF zum Leiter der Gemeinde 
für Katholiken polnischer Muttersprache in Frankfurt am 
Main ernannt. (68, 213, 281) .. 

Mit gleichem Termin wurde auf Vorschlag des Provin
zials der Claretiner in Würzburg Herr P. Telesfor 
POMIANOWSKI CMF zum Kaplan im Dienst des 
Bistums Limburg ernannt, zu 50 Prozent in der 
Gemeinde für Katholiken polnischer Muttersprache und 
zu 50 % in dem zur Pfarrei St. Wendel gehörenden Gebiet 
der ehemaligen Pfarrvikarie Herz Marien in Frankfurt 
am Main. (68,213,281) 

Mit Termin 1. Februar 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Kaplan P. Werner MEUER SAC nach Gewährung der 
Exklaustration durch die Ordensleitung in das Bistum 
Limburg inkardiniert. (283) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Kaplan 
Werner MEUER die Pfarrei St. Johannes in Frankfurt am 
Main-Unterliederbach übertragen. (64/59) 

Mit Termin 30. April 1990 hat der Herr Bischof den Ver
zicht von Herrn Pfarrer Erhard MÜHL auf die Pfarrei St. 
Martin in Osterspai angenommen. (136) 

Mit Termin 31. August 1990 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Friedrich TROJAN auf die 
Pfarrei St. Petrus in Selters-Eisenbach angenommen. (95) 

Mit Termin 27. November 1989 ist Frau Gemeinderefe
rentin Claudia THAMM I Wiesbaden, St. Klara, aus dem 
Dienst des Bistums ausgeschieden. (177) 

Mit Termin 31. Januar 1990 ist Frau Hanni JOVY, Ge
meindereferentin im Schuldienst, aus dem Dienst des 
Bistums Limburg ausgeschieden. (185) 

Mit Termin 1. Februar 1990 wurde Frau Gemeinderefe
rentin Silvia MERTENS, Taunusstein-Bleidenstadt, St. 
Ferrutius, nach Lorch-Ransel, St. Katharina, versetzt. 
(145/128) 

Mit gleichem Termin wurde Frau Gemeindereferentin 
Elke ORTSElFEN, Kölbingen-Möllingen, Mariä Heim
suchung, nach Ransbach-Baumbach, St. Markus, versetzt. 
(164/158) 

Mit gleichem Termin wurde Frau Christine WAL TER
KUX als Pastoralreferentin in der Pfarrei Wehrheim, 
St. Michael angestellt. (79) 

Nr. 10 Änderungen im Schematismus 

S.28: 
Änderung der Anschrift von Herrn Dr. Walter Steffan: 
6374 Steinbach/Ts., Stettiner Straße 23 

S.58: 
Unter Frankfurt, St. Michael, ist zu ergänzen: 
Geistlicher im Ruhestand: 
Börner, Dr. Erwin, Pfarrer i. R., Wiesenhüttenstift, 6000 
Frankfurt am Main I, Richard Wagner Straße 11, Telefon 
069/5870341. 



5.63: 
Unter Frankfurt-Eschersheim, 5t. Josef, ist Pfarrer i. R. Dr. 
Erwin Börner zu steichen. 

5.67: 
Unter Frankfurt, St. Bonifatius, ist zu ergänzen: 
Geistlicher im Ruhestand: 
Kwasniok, Hubert, Pfarrer i. R. 6000 Frankfurt am 
Main 70, Mittlerer Hasenpfad 40, Telefon 069/616481. 

5.219: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i. R. Dr. 
Erwin Börner: 6000 Frankfurt am Main 1, Richard 
Wagner Straße 11, Telefon 069/5970341. 

S.222: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i. R. Hubert 
Kwasniok: 
6000 Frankfurt am Main 70, Mittlerer Hasenpfad 40, Tele-
fon 069/616481 

Nr. 11 Kirchenamtliche Statistik 

Der Erhebungsbogen der kirchenamtlichen Statistik für 
das Jahr 1989, der den Gemeinden des Bistums zuge
sandt wurde, ist bis spätestens 09.02.1990 dem zuständi
gen Dekan zuzuleiten, damit dieser für einen fristge
rechten Rücklauf der Erhebungsbogen an das Bischöf
liche Ordinariat sorgen kann. 

Nr.12 Materialverzeichnis der weltkirchlichen Werke 

Die katholischen Hilfswerke ADVENIAT, Caritas-Inter
nationalis, MISEREOR, MISSIO und das Päpstliche Mis
sionswerk der Kinder (PMK) verfolgen gemäß ihrem 
Auftrag unterschiedliche Schwerpunkte bei ihrer Arbeit 
für die Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika. 
Neben der direkten Hilfe sollen sie einen wirkungsvollen 
Beitrag für die Informations- und Bildungsarbeit in 
Deutschland leisten. Dieses gemeinsame Engagement hat 
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zahlreiche Veröffentlichungen hervorgebracht, die in ei
nem gemeinsamen Materialverzeichnis aufgeführt sind. 
Er ist gegliedert in einen Länderbereich und einen The
menbereich und enthält ausführliche Länder- und Sach
register. 

Das Verzeichnis ist kostenlos zu bestellen beim Bischöfli
chen Ordinariat, Referat Weltkirche, Roßmarkt 4, 
6250 Limburg/Lahn. 

Nr. 13 Urlaub für Priester in der Erzdiözese Salz burg 

Auch in diesem Jahr bietet die Erzdiözese Salzburg Prie
stern die Möglichkeit, dort Urlaubsvertretungen in der 
Zeit vom 9. Juli bis 9. September 1990 zu übernehmen. Es 
gelten dafür die gleichen Konditionen wie 1988 (vgl. 
Amtsbl. 1988, S. 66), wobei unter Ziffer 2 anstelle der 
Zahl 90 die Zahl 100 tritt. 

Interessenten mögen sich bis spätestens 31. März 1990 
melden beim Erzbischöflichen Ordinariat Salzburg, 
Urlaubsvermittlung, Kapitelplatz 2, A-5020 Salzburg. 

Nr. 14 Warnung 

In letzter Zeit wurden Pfarrern unseres Bistums kosten
los Veröffentlichungen eines sogenannten Internationa
len Studienkomitees für christliches Handeln und Leben 
zugesandt. Die in der Anschrift angegebene Hausnum
mer existiert nicht. Der Autor ist bei der Französischen 
Bischofskonferenz nicht bekannt; sie hat eine Warnung 
ausgesprochen. 

Nr. 15 Abzugeben 

Die Kirchengemeinde St. Hildegard in Limburg bietet 
eine gut erhaltene Pfeifenorgel (viereinhalb Register im 
Manual, ein Pedalregister, erbaut 1962) an. Kaufpreis: 
15.000,-- DM. Telefon: 06431/3712. 

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 6250 Limburg/Lahn 1. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen Ordinariates 

Limburg. Bezugspreis: jährlich 3O,-DM. 
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Nr.16 Hirtenbrief zur österlichen BuSzeit 1990 

(Sperrfrist bis 3. März 1990, 18.00 Uhr) 

Liebe Mitchristen im Bistum Limburg, 

herzlich grüße ich Sie an diesem ersten Fastensonntag und 
wünsche Ihnenden Segen Gottes für die österliche Bußzeit. 
Mit diesem Hirtenbrief möchte ich mit Ihnen über das Sa
krament der Taufe nachdenken. 

I. 

Diese Situation ist im Pfarrhaus keine Seltenheit: Es schellt, 
ein junges Paar steht vor der Tür und möchte mit dem 
Pfarrer sprechen: "Wir wollen unser Kind taufen lassen." 
Der Pfarrer bittet s~e ins Zimmer und kommt mit ihnen ins 
Gespräch. Er merkt bald, daß die beiden kaum noch Kon
takt zur Kirche haben. "Aber wir wollen für unseren Tobias 
alles tun, was für ihn gut ist", sagen sie: "Die Taufe gehört 
doch dazu. Später kann er dann ja selbst entscheiden." Und: 
"Er soll auf jeden Fall in den Kindergarten, er soll später in 
der Schule keine Probleme bekommen, weil er nicht getauft 
ist. Schließlich wollen wir auch ein richtiges Fest feiern; 
denn diese Geburt, das ist schon ein ziemlicher Einschnitt 
in unserem Leben. Da wollen wir nicht so sang- und 
klanglos zum Alltäglichen übergehen Die Großeltern drängen 
ja auch schon, wann Tobias denn nun endlich getauft 
wird." 

Der Pfarrer fragt die EI tern, wie es denn mit ihrem eigenen 
Glauben steht. "Ach wissen Sie, wir sind keine Kirchgän
ger", sagen sie. "Man kann ja auch so ein ganz guter Mensch 
sein. Und was der Papst so sagt, da haben wir unsere eigene 
Meinung. Gott - ja, Gott muß es wohl geben. Man kann ja 
nicht wissen ... Aber das machen wir mit uns selbst aus." 

Sie können sich denken, liebe Mitchristen, daß der Pfarrer 
ziemlich ratlos dasteht: "Was tue ich, wenn ich dieses Kind 
ta ufe?", fragt er sich. "Wird es wirklich in die Kirche einge
gliedert? Wie soll das geschehen, wenn ~eder Eltern noch 
andere Familienmitglieder aus eigener Uberzeugung das 
Glaubensbekenntnis für das Kind sprechen können? Taufe 
ich nur für eine schöne Familienfeier? Für Kirchensteuer 
und Kirchenstatistik? - Oder muß ich froh sein, daß dieses 
junge Paar überhaupt noch am Pfarrhaus schellt? Ist das 

Limburg, 1. März 1990 

Nr. 23 Zählung der Teilnehmer am Sonntagsgottesdienst 
am 10./11. März 1990 .................................................. .. 

Nr. 24 Priesterexerzitien ........................................................... . 

Nr. 25 Dienstnachrichten ......................................................... . 

Nr.26 Änderungen im Schematismus .................................. .. 

Nr.27 Einsatz von Personal-Computern 
im Pfarrbüro ................................................................... . 

Nr. 28 Gefunden ......................................................................... . 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

heute nicht schon eine Art Bekenntnis zur Kirche? Darf ich 
den glimmenden Docht ganz auslöschen?" 

Fragen über Fragen. Was ist uns die Taufe wert? Welchen 
Stellenwert hat sie in unseren Gemeinden? Was wissen wir 
über die Taufe, und was bedeutet sie uns in unserem 
eigenen Leben? All diese Fragen möchte ich an Sie weiter
geben. Die Taufpraxis soll, so ist es auch der Wunsch der 
synodalen Gremien auf Bistumsebene, in diesem und im 
folgenden Jahr gerade auf die Zukunft der Kirche hin neu 
bedacht werden. 

11. 

Wir kennen die Taufe als Sakrament der Wiedergeburt. 
Wiedergeburt - danach fragen und suchen heute viele 
Menschen. Sie möchten noch einmal von vorn beginnen, 
anders, bewußter, wahrer, ohne den ganzen Ballast ihrer 
Lebensgeschichte. Manche reisen dafür in Gedanken oder 
auch tatsächlich bis nach Indien. Gibt das nicht zu denken? 
Während die Wiedergeburt bei vielen Menschen hoch im 
Kurs steht, sinkt die Wertschätzung unseres Sakramentes 
der Wiedergeburt. Warum bringen die Menschen ihre 
großen Lebenshoffnungen und Sehnsüchte nicht mehr mit 
dem christlichen Glauben zusammen? Hat unsere Taufe 
den Bezug zum Leben verloren? 

Noch einmal von vorne beginnen, wie neu geboren ... Wir 
glauben, daß das in unserer Taufe geschehen ist. Nur 
erfahren wir das kaum noch, es komm t uns gar nicht mehr 
in den Sinn. Das ist unser Problem. Dabei haben wir doch 
alle schon Augenblicke erlebt, da "fühlten wir uns wie neu 
geboren". Es war, "als wären wir ein anderer Mensch 
geworden". War das nicht so, als uns jemand begegnet ist 
"fürs Leben"? Oder als uns in dunkler Stunde "ein Licht 
aufging". Oder als wir uns entschieden haben zu einem 
Weg ohne Wenn und Aber. 

Oder wir haben Einbrüche erlebt, den drohenden Unter
gang - und sind doch wieder aufgetaucht, haben den Kopf 
über Wasser bekommen und Boden unter die Füße. Solche 
Erfahrungen prägen uns, manchmal fürs ganze Leben. Wir 
kommen heraus wie neu geboren, wie ein anderer Mensch. 

Wie neu geboren! Wie deuten wir solche Erfahrungen, wie 
verarbeiten wir sie? Wes Geistes Kind sind wir, wenn wir 
wie neu geboren sind? Am Anfang des Christenlebens 
steht die Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. 
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Der Geist Jesu eröffnet uns einen neuen, ungeahnten Lebens
raum, er eröffnet uns Gott. Er ist der Schlüssel für unsere 
Erfahrungen, das Ziel unserer Sehnsüchte. Kann man 
merken, wes Geistes Kind wir sind? Wenn wir selbst 
entdecken, daß die Taufe uns eine einzigartige Chance 
schenkt, wie neu geboren zu leben, wird dieses Tor der 
Taufe für andere wieder auffindbar und lädt zum Eintreten 
ein. 

III. 

Wir sind alle getauft, zum eis t als Kinder. War' s das schon? 
Keineswegs! Die Taufe stellt sich uns als Lebensaufgabe. 
Wann uns Gott aufgeht in den Umbrüchen und Aufbrü
chen unseres Lebens und der Geschichte, wann wir Jesus 
entdecken als Herrn und Heiland unseres persönlichen 
Lebens, das haben wir nicht in der Hand. Doch wir können 
uns dafür bereithalten. 

Wenn wir in der Osternacht das Taufversprechen erneu
ern, werden wir gefragt, wofür und wogegen wir sind: Pro 
und Contra, Zusage und Absage. Der Christ darf nicht zu 
allem Ja und Amen sagen, ebensowenig wie Jesus in den 
Versuchungen seines Lebens <vgl. das Evangelium vom 
ersten Fastensonntag). 

Wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes: 

- Wer Gott als seinen Vater bekennt, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, braucht nichts und niemanden 
zu fürchten, auch keine wirtschaftliche und politische 
Macht, keine öffentliche Meinung. Er gewinnt den Mut, 
allen zu trotzen, die sich wie Herrgötter gebärden. 

- WerjesusChristusalsdenHeiland und Erlöser der Welt 
bekennt, brauchtaufkeinenanderenMessias zu warten. 
Er weiß, inJesus ist der Unterschied zwischen Gott und 
Mensch grund gelegt. Wir brauchen .nicht länger wie 
Gott sein zu wollen, Gott sei Dank! Von Gottes Gnaden 
können wir endlich Mensch werden und Mensch blei
ben. 

- Wer den Geist J esu als den Heiligen Geist bekennt, der 
lebendig macht, widersetzt sich dem Ungeist, der in der 
Luft liegt und sie verpestet. Er lernt zu unterscheiden 
zwischen dem, was Leben fördert und Leben vernichtet. 
Er durchscha u t das Scheinheilige und das Scheintote. Er 
läßt sich nicht belügen und belügt sich nicht selbst. 

Christen sind keine Notare des Zeitgeistes. Wo führt uns 
unser Glaube dazu, daß wir uns dem allgemeinen Ge
schmack, dem Urteil und der Meinung der Mehrheit wi
dersetzen? Gibt es einen aus unserem Glaubensbekenntnis 
gespeisten christlichen Widerstand? Wozu stehe ich, auch 
wenn es schwerfällt? Wem halte ich die Treue durch 
Anfechtungen und Zweifel hindurch? 

IV. 

Unsere Taufpraxis ist indie Krise geraten. Für immer mehr 
Menschen, die selber getauft sind, ist die Taufe ihrer Kinder 
nicht mehr selbstverständlich. Und der Wunsch kirchen
fremder Eltern, ihr Kind zu taufen, bringt Seelsorger in 
schwere Gewissenskonflikte. Die Frage nach dem rechten 
Verständnis und einer überzeugenden Praxis der Taufe 
soll von allen, die im Dienst der Seelsorge unseres Bistums 

stehen, in den kommenden beidenjahren in persönlichem 
Studium und in Seelsorgekonferenzenneu erarbeitet, bera
ten und möglichst praktisch beantwortet werden. Zugleich 
bitte ich Sie alle: Pfarrgemeinderäte, Eltern und Familien, 
Gesprächskreise, Erzieherinnen und Religionslehrer, Ka
techetinnen, Katecheten und Jugendgruppen, sich an 
diesen Überlegungen zu beteiligen. Ich möchte Ihnen eini
ge Hinweise geben, die das Nachdenken und das Gespräch 
in Gang bringen können: 

- Wie empfängt eine Gemeinde ihre Neuankömmlinge? Is t 
das allein Sache des Pfarrers? Wer führt sie in die 
Gemeinde ein? 

- Nie sind so viele Menschen in unsere Städte und Dörfer 
eingewandert, die nicht getauft sind. Ich denke nicht 
nur an die Muslime, sondern auch an die jungen Über
siedler aus der DDR. WeIche Erfahrungen mit dem 
Christentum werden sie in unseren Gemeinden ma
chen? Welche Möglichkeiten sind da, daß Erwachsene 
auf dem Weg zur Taufe begleitet werden? 

- Glaube entsteht nicht von heute auf morgen. Wie emp
fangen wir die, die sich ein wenig für unseren Gla uben 
interessieren, die bei der Taufe ihres Kindes mehr Zweifel 
als Überzeugung mitbringen? Gilt bei uns das "Alles 
oder Nichts", oder gestatten wir uns und anderen ein 
stufenweises Zugehen auf den Glauben? Wie wird bei 
uns das Patenamt wahrgenommen? 

- Warum lassen Menschen ihre Kinder nicht mehr taufen 
oder empfehlen anderen, auf die Taufe zu verzichten? 
Wo spüren wir selbst Widerstand in uns gegenüber der 
gängigen Taufpraxis? Was ist an die Stelle der Taufe 
getreten? 

- Was ist zu tun, wenn kaum eine Chance besteht, daß ein 
Kind durch Menschen seiner Umgebung in den Glau
ben eingeführt wird? Soll die Taufe aufgeschoben wer
den bis zur eigenen Entscheidung? 

Ich würde mich freuen, wenn das Gespräch über diese 
Fragen an vielen Orten und in vielen Gruppen in Gang 
käme. Die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, 
sollten Sie Ihren Seelsorgern mitteilen. Vielleicht können 
wir so gemeinsam daran mi tarbeiten, daß unsere Taufpra
xis erneuert wird, und daß die Sehnsucht vieler Menschen 
nach einem wahreren Leben nicht ins Leere geht, sondern 
zum Ziel kommt. Und sicher werden wir selbst klarer 
erkennen, wozu wir Ja und Amen sagen, und wem wir uns 
zu widersetzen haben. 

Dazu segne Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. 

Umburg, den 2. Februar 1990 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Um burg 

Dieser Hirtenbrief ist am 3. /4. März in allen Sonntagsgot
tesdiensten zu verlesen. 

Limburg, den 9. Februar 1990 
Az. 202 0/90/04/1 

R. Tilmann 
Generalvikar 
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Nr.17 Weisungen zur kirchlichen Bußpraxis 

Die von der Deutschen Bischofskonferenz am 24. Novem
ber 1986 beschlossenen, für das Bistum Lim burg im Am ts
blatt 1987, S. 1-3, veröffentlichten Weisungen der Deut
schen Bischofskonferenz zur kirchlichen Bußpraxis gelten 
unverändert auchfür dasJahr 1990. Bei denVermeldungen 
in den Sonntagsgottesdiensten am 3./4. März und in den 
pfarrblätternist insbesondere auf das Fast-und Abstinenz
gebot, das Fastenopfer und das Freitagsopfer sowie auf die 
Verpflichtung zum Empfang der Eucharistie, falls erfor
derlich auch des Bußsakramentes, in der Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Pfingsten hinzuweisen. 

Nr.18 Misereor-Fastenaktion 1990 

Das Leitwort der Fastenaktion 1990 heißt: "Gemeinsam 
handeln - Solidarisch in der einen Welt". 

Im Mittelpunkt der Informationsarbeit steht die Situation 
der Menschen in Indien und Bangladesch. Vor allem die 
Rolle der Frauen im Entwicklungsprozeß soll am Beispiel 
der genannten Länder zur Sprache kommen. Frauen tragen 
einen großen Teil der Lastzum Unterhaltder Familie. Doch 
nur zu oft sind sie von einer aktiven Mitgestaltung des 
Gemeinschaftslebens ausgeschlossen. 

Von einer indischen Künstlerin stammt auch das neue 
Misereor-Hungertuch, das den Titel trägt: "Biblische Frau
engestalten - Wegweiser zum Reich Gottes". Das Hunger
tuch kann mit erläuternden Materialien in den bekannten 
Formaten bei Misereor bestellt werden. 

Die Pfarrer, die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Mit
glied er der Rä te werden gebeten, das Anliegen des Bischöf
lichen Hilfswerkes Misereor an die Gemeinden weiterzu
geben und unter Berücksichtigung der aufgeführten Vor
schläge zum Gelingen der Aktion beizutragen. 

Eröffnung in Speyer 

Am 1. Fastensonntag, dem 4. März 1990, wird die diesjäh
rige Misereor-Fastenaktion in Speyer im Rahmen eines 
feierlichen Gottesdienstes und einer Kundgebung offiziell 
eröffnet. Gäste und kirchliche Mitarbeiter aus Indienl 
Bangladesch und den deutschen Diözesen werden anwe
send sein. 

1. Fastensonntag in den Gemeinden (3./4. März) 

- Auslegen und Verteilen der Misereor-Zeitung, die grund
legende Gedanken zum Themenschwerpunkt der Ak
tion 1990 enthält und den Gemeindemitgliedern eine 
erste Einstimmung in die Thematik vermittelt. 

- Aushang und Vorstellung des Aktionsplakates und des 
Rechenschaftsplakates (Innenseite der Zeitung). 

- Aushang des Hungertuches (wo vorgesehen). 
- Verteilen der Opferkästchen und Begleitblätter an die 

Kinder (möglichst verbunden mit einer inhaltlichen 
Einführung in die Kinderfastenaktion, z. B. im Rahmen 
eines Kindergottesdienstes). 

_ Verbreitung des Fastenkalenders (da der Fastenkalen
der bereits mit dem 28. Februar beginnt, wäre der 
Verkauf des Kalenders auch schon in der Woche zuvor 
angebracht). 

- Anbringen des Opferstockschildes. 

4. Fastensonntag in den Gemeinden (24./25. März) 
- Verlesen des Aufrufs der Deutschen Bischöfe in allen 

Gottesdiens ten. 
- Auslegen der Spendentüten in den Bänken oder Vertei

len an den Ausgängen. 

5. Fastensonntag in den Gemeinden (31. März/I. April) 
- Misereor-Kollekte in allen Gottesdiensten. 

Für Gemeindemitglieder, die ihr Fastenopfer später abge
ben wollen, bleibt der Opferstock bis zum Sonntag nach 
Ostern stehen. Dann erfolgt die Abrechnung der Kollekte 
beim Bischöflichen Ordinariat. Das Fastenopferder Kinder 
ist ebenfalls für dieAufgabenvonMisereorbestimmt. Es ist 
mit der Kollekte zu überweisen, jedoch aus statistischen 
Gründen getrennt auszuweisen. Sobald das ErgebniS der 
Kollekte vorliegt, soll es den Gemeindemitgliedern, ver
bunden mit einem herzlichen Wort des Dankes, bekannt
gegeben werden. 

Aus gegebenem Anlaß wird erneut darauf hingewiesen, 
daß nach dem Wunsch der deutschen Bischöfe die Mise
reor-Kollekte ohne jeden Abzug für die Aufgaben von 
Misereor abzugeben ist. 

Für alle, die sich im Rahmen der Fastenaktion 1990 mit den 
Themenschwerpunkten weiter auseinandersetzen wollen, 
sei auf die Misereor-Materialien (besonders Werkmappe, 
Arbeitsheft und Fastenkalender) verwiesen, die bei Mise
reor bestellt werden können (Mozartstraße 9, 5100 
Aachen). 

Nr.19 40. KSA-Fasteninitiative 1990 

Unter dem Leitwort "Weil uns der Geist lebendig macht" 
bietet die Katholische Sozialethische Arbeitsstelle (KSA) 
der Deutschen Bischofskonferenz, Hamm, zum 40. Mal 
Materialien zur Gestaltung der österlichen Bußzeit an. 
Schwerpunkt der diesjährigen Fasteninitiative sind die 
sogenannte Intensi vwoche nach dem zweiten Fastensonn
tag, das Gebet zur Fastenzeit, der Verzichtsaufruf und die 
Einladung zu Fasten und Verzicht das gesamte Jahr hin
durch. 

Die Fasteninitiative will mir ihren Anregungen-angesichts 
der aktuellen Herausforderungen durch seelisch-soziale 
und sozial-moralische Nöte sowie existentieller Gefähr
dungen hierzulande - den originären Anliegen der österli
chen Bußzeit entsprechen. Dazu soll das christliche Ver
ständnis von Heiligem Geist und menschlicher Geistigkeit 
aktualisierend und helfend erschlossen werden. 

Die KSA-Fasteninitiative wird auch in diesem Jahr in 
Abstimmung mit Misereor durchgeführt. Beide sollen in 
gegenseitiger Ergänzung die Aktivitäten während der 
österlichen Bußzeit in Bistum, Pfarrgemeinde und kirchli
chen Gemeinschaften unterstützen. Die begleitenden 
Materialien (Werkheft für Seelsorger und pastorale Mitar
beiter linnen DM 3,50; Fast~nzeitung für alle Gläubigen 
DM 1,00 und Plakat für die Offentlichkeitsarbeit DM 0,60; 
komplettes Materialpaket DM 5,00) sind beim Hoheneck 
Verlag GmbH, Postfach 1667, 4700 Hamm 1, erhältlich. 
Wie in den vergangenen Jahren erhalten die Pfarräm ter der 
Bistümer das Materialpaket automatisch, so daß jede 
Gemeinde die I ni tia ti ve selbs taufgreifen und weiterführen 
kann. 



- 8 -

Nr.20 Missa chrismatis 

Die Missa chrismatis wird am Dienstag in der Karwoche, 
9.30 Uhr, im Limburger Dom, gefeiert. Diese Meßfeier, in 
der die hl. Öle geweiht werden, ist vor allem eine Feier der 
um den Bischof versammelten Priester. Es ist daher sinn
voll, daß neben den Gläubigen und den Priestern der 
Bischofsstadt möglichst viele Geistliche aus dem Bistum 
teilnehmen. 

Alle Mitbrüder, die es ermöglichen können, sind herzlich 
eingeladen. Als Presbyteri testes werden die Bezirks- bzw. 
Stadtdekane fungieren. Für sie liegen Paramente in der 
Sakristei bereit; die übrigen Geistlichen sind gebeten, in 
Chorkleidung zu erscheinen. 

Die hl. Öle für die einzelnen Dekanate werden nach der 
Feier in der Dom-Sakristei ausgegeben. Bezüglich der 
Aus teilung am Dekanatsort erinnern wir an unseren Erlaß 
im Amtsblatt 1964, S. 90. 

Nr.21 Bination an den drei österlichen Tagen 

In einer Instruktion der Kongregation für den Gottesdienst 
vom 16. Januar 1988, Nr. 43, heißt es: 
"Wenn mehrere kleine Pfarreien einem einzigen Priester 
anvertraut sind, so sollen die Gläubigen, wenn möglich, in 
der größten Kirche zusammenkommen und dort die Feiern 
halten. 
Wenn einem Pfarrer aber zwei oder mehr Pfarreien anver
traut sind, in denen eine große Anzahl von Gläubigen an 
den Gottesdienten teilnimmt, und diese mit gebührender 
Sorgfalt und Feierlichkeit gehalten werden können, dann 
darf er die Feiernder österlichen Tage auch wiederholen." 
Aus gegebenem Anlaß wird darauf hingewiesen, daß 
weder am Gründonnerstag noch am KarsamstageinRequ
iem oder ein Brautamt gehalten werden dürfen. 

Nr.22 Zeit der Ostervigil 

In der unter Nr. 21 genannten Instruktion, Nr. 78, heißt es: 
"Die ganze Feier der Osternachtfindet in der Nacht statt, sie 
soll nicht vor Einbruch der Dunkelheit beginnen und nicht 
nach der Morgendämmerung des Sonntags enden. Diese 
Vorschrift ist streng einzuhal ten. Gegenteilige Mißbräuche 
und Gewohnheiten, die sich hier und dort eingebürgert 
haben, nämlich die Osternacht zu der Zeit zu feiern, zu der 
man die Vorabendmesse des Sonntags zu halten pflegt, 
werden verworfen." 

Mit Rücksicht auf die im April wieder geltende Sommer
zeit heißt das: Die Feier der Ostervigil darf nicht vor 21.00 
Uhr beginnen, eher später. Dies gilt auch, wenn ein Pfarrer 
die Ostervigil noch in einer zweiten Pfarrei feiert; als Zeit 
empfiehlt sich dann 23 Uhr oder der frühe Ostersonntag. 
Wen..'1 die Osternacht in der Frühe des Ostersonntags 
gefeiert wird, muß die Liturgie spätestens um 6.00 Uhr, 
eher früher, beginnen. Die Erfahrung zeigt, daß die Ge
meinden dafür motiviert werden können. 

Nr.23 Zählung der Teilnehmer am Sonntagsgottes
dienst am 10./11. März 1990 

Laut Beschluß der Deutschen Bischofskonferenz sollen für 
Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die Teilneh-

mer am Sonntagsgottesdiens teinhei tlich am zweiten Sonn
tag in der Fastenzeit (10. /11. März 1990) gezählt werden. 
Zu zählen sind alle Personen (Deutsche und Ausländer), 
die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschließlich Vora
bendmesse) bzw. an Wort- und Komm uniongottesdienten 
teilnehmen, die anstelle einer Eucharistiefeier stattfinden, 
gleich ob sie der betreffenden Kirchengemeinde angehören 
oder nicht (wie z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Tou
risten und Besuchsreisende). 
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Sta tistik für das Jahr 1990 
unter der Rubrik "Gottesdienstteilnehmer an zweiten Sonntag 
in der Fastenzeit" (Pos. 2) einzutragen. 

Nr.24 Priesterexerzitien 

a) Ein[ührungsexerzitien im Geiste elwrles de Foucauld 

Zielgruppe: Priester, Diakone, Theologiestudenten 
Termin: 04.06.1990,18.00 Uhr, bis 08.06.1990,13.00 Uhr 
Ort: Franziskushof Craheim, 8721 Stadtlauringen 

1, Tel.: 09724/2071 
Begleitung: Pfarrer Siegfried J. Bauer 

Anmeldung bis 27.05.1990 im Franziskushof 

b) Geistliche Tage zur Weitergabe des Glaubens 

Zielgruppe: Priester und kirchliche Mitarbeiter 
Termin: Sonntag, 17. Juni 1990, 18.00 Uhr, bis Freitag, 

22.Juni 1990, 14.00 Uhr 
oder 
Montag, 8. Oktober 1990, 12.00 Uhr, bis Frei
tag, 12. Oktober, 14.00 Uhr. 

Ort: Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 8050 
Freising 

Die Kurse zeigen Wege zur Weitergabe des Glaubens und 
zur Neu -E vangelisierung: Vorbereitung von Firmhelfern, 
Bildung kleiner apostolisch gesinnter Gemeinschaften in 
der Gemeinde. Es geht nichtin erster Linie um Wissensver
mittlung, sondern um die Einübung in christliches Leben 
und Zeugnis. Die Tage haben zugleich den Charakter von 
Exerzitien und möchten die Teilnehmer zu persönlichen 
Glaubensschritten anregen. 

Anmeldung: Sekretariat Prof. Mühlen, Scherfederstraße 
70,4790 Paderborn. Sie erhalten eine Bestätigung. 

Nr.25 Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. Januar 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Dekan Heribert ZERFAS, Gladenbach, erneut zum Dekan 
des Dekanates Biedenkopf ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Gerhard ZER
FAS, Biedenkopf, zum Stellvertreter des Dekans des Deka
nates Biedenkopf ernannt. (86) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Dekan 
Bernhard BRANDT, Frankfurt am Main, Heilig Kreuz, 
erneut zum Dekan des Dekanates Frankfurt-Ost ernannt. 
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Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Norbert LEBER, Frankfurt am Main-Zeilsheim, zum De
kan des Dekanates Frankfurt-Höchst ernannt. (59) 

Mit gleichem· Termin wurde Herr Pfarrer Franz LOM
BERG, Frankfurt am Main-Griesheim, zum Stellvertreter 
des Dekans des Dekanates Frankfurt-Höchst ernannt. (59) 

Mit Termin 3. Februar 1990 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Bertram ROHR auf die Pfarrei
en St. Marien in Königstein und St. Michael in Königstein
Mammolshain sowie die Pfarrvikarien Christkönig in 
Königstein-Falkenstein und St. Johannes in Königstein
Schneidhain angenommen. (BO, 81,82) 
Mit Termin 4. Februar 1990 wurde Pfarrer i. R. Ferdinand 
ECKERT, Königstein-Falkenstein, zum Pfarrverwalter der 
genannten Königsteiner Pfarreien und Pfarrvikarien er
nannt. (BO, 81, 82) 

Mit Termin 1. März 1990 wurde Herr Kaplan Rainer 
DICKOPF von Königstein nach Frankfurt am Main-Born
heim, St. Joseph versetzt. (BO/64) 

Mit Termin 28. April 1990 hatder Provinzial der Norddeut-
. schen Provinz der Jesuiten den Gestellungsvertrag für 

Herrn Pater Henrik MATYASOVICH als Leiter der Ge
meinde von Katholiken ungarischer Muttersprache, Frank
furt am Main, gekündigt. (214, 285) 

Mit Termin 30. April 1990 hat der Herr Bischof den Verzicht 
von Herrn Pfarrer Josef HARTUNG auf die Pfarrei St. 
Martin in Walluf angenommen. (125) 

Mit Termin 1. September 1990 wurde Herr Kaplan Wolf
gang STEINMETZ, Frankfurt am Main, St. Bernhard, für 
den Dienstinder katholischen Militärseelsorge freigestellt. 
(57) 

Mit Termin 31. Januar 1991 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Friedrich BRINKMANN auf 
die Pfarrvikarie Maria Königin in Hattert-Merkelbach 
angenommen. (162) 

Mit gleichem Termin hat der Provinzial der Passionisten 
den Gestellungvertrag für Herrn Pater Bernhard van . 
SCHIJNDEL, Pfarrer der Pfarrei St. Bonifatius in Frankfurt 
am Main-Bonames, gekündigt. (63) 

Mit Termin 1. August 1990 wurde Herr Pastoralreferent. 
Stefan HEROK, Hochheim, zum Leiter des Religionspäda
gogischen Amtes im Bezirk Main-Taunus ernannt. (171/ 
110) 

Nr.26 Änderungen im Schematismus 

S.58: 
Die Telefonnummer von Herrn Pfarrer i. R. Dr. Erwin 
Börner ist zu berichtigen: 069/5970341. 

5.103: 
Änderung der Anschrift des Kath. Pfarramtes Zollhaus, 
Maria Empfängnis: 6251 Zollhaus (Hahnstätten), In der 
Schliem 4, Telefon 06430/7077. 

5.190: 
Unter Fraternität der Körperbehinderten und Langzeit
kranken, Sekretariat des Bezirks Frankfurt, ist einzuset
zen: 
Dumont, Heidi. 

Nr.27 Einsatz von Personal-Computern im Pfarrbüro 

Aufgrund verschiedener Anfragen aus den Kirchenge
meinden besteht Anlaß zu folgendem Hinweis:Das Bis
chöfliche Ordinariat hält den Einsatz von Personal-Com
putern im Pfarrbüro gegenwärtig nicht für erforderlich.Das 
Rechnungswesen der Kirchengemeinden wird nahezu 
vollständig durch die Rentämter besorgt, und das derzeit 
übliche Verfahren für das Meldewesen entspricht in aus
reichender Weise den Bedürfnissen. Eine Textverarbeitung 
ist auch durch den Einsatz einer kostengünstigeren und in 
der Regel bedienungsfreundlicheren Speicherschreibma
schine möglich. 

Sollte sich eine Kirchengemeinde dennoch zur Anschaf
fung eines Personal-Computers entschließen, so ist das 
Bischöfliche Ordinariat zu einer Beratung bereit; eine wei
tere Betreuung bezüglich Betrieb und Einsatz des Systems 
ist jedoch nicht möglich. Eine Kostenbeteiligung durch das 
Bistum ist ausgeschlossen. 

Anfragen sind an das Bischöfliche Ordinariat - Dezernat 
Finanzen/Meldewesen - zu richten. 

Nr.28 Gefunden 

Wo ist eine Holzstatue des Hl. Rochus gestohlen worden? 
Größe 90 cm, dunkelbraun gebeizt. Sie wurde nach dem 2. 
Adventssonntag in unserer Kirche gefunden. 

Katholisches Pfarramt st. Peter und Paul, Hofheim/Tau
nus. 

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg/Lahn 1. Herstell ung: Druckerei des Bischöflichen Ordinariates Limburg. 
Bezugspreis: jährlich 30,- DM 
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Nr.29 Apostolisches Breve "MOVENTIBUS QUIDEM" 

IOANNES PAULUS PP.II 

Ad perpetuall'l rei memoriam 

Moventibus quidem commendationibus Concilii Vaticani 
11 de speciali actione pastorali magnisque horum tempo
rum mutationibus necnon novi Codicis Iuris Canonici 
promulgatione, Ipsi Nos Constitutione Apostolica "Spiri
tuaH militum curae", quae die XXI mensis Aprilis anno 
MCMLXXXVI est data, generalern legern edidimus, per 
quam pastorale Ecc1esiae ministerium pro iis omnibus, 
qui aut continue aut ad tempus armatorum copias partici
pant, nova ratione canonice restauraretur. 

Memoratae Constitutionis Apostolicae praescripta secu
tus, Venerabilis Frater Elmarus Maria Kredel, 
Archiepiscopus Bambergensis atque ipsius Reipublicae 
Foederatae Germaniae Ordinarius Castrensis, diligenter 
Statuta conscripsit quae ad curam spiritalern militum 
exercitus Germanici spectant, illa nempe "Statuta ad curam 
spiritualem militum Reipublicae Foederatae Germaniae 
spectantia" in nonnullis immutando apteque perficiendo, 
quae Paulus VI, Decessor Noster ve.me., Litteris 
Apostolicis die XXXI mensis Julii anno MCMLXV datis 
approbata evulgaverat. 

Nova eadem Statuta lingua Germanica composita, 
eademque "Statuten für den Jurisdiktionsbereich des 
Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundes
wehr" inscripta, cum rite a Congregatione pro Episcopis 
recognita essent, dein circa ea, et quidem ad mentem 
sollemnis Conventionis inter Apostolicam Sedem et Rem 
Germanorum publicam die XX mensis Julii anno 
MCMXXXIII initae (extremum cf. additum Protocollum, 
sub articuli XXVII inciso quarto), etiam Moderatores Rei
publicae Foederatae Germaniae sunt auditi. 

Quapropter, consulta huius Secretariae Status Sectione de 
Rationibus cum Civitatibus auditisque precibus Nobis a 
Venerabili quem diximus Fratre adhibitis, necnon ratione 
habita incisi quarti articuli XXVII memoratae Conventio
nis, harum nunc Litterarum virtute et Apostolica Nostra 
potestate approbata nova edimus Statuta, quae nomina vi
mus eademque qualia in textu hic addito apparent, ipsa
que effectus suos ab ineunte anno MCMLXXXX habere vo
lumus, contrariis quibuslibet non obstantibus. 

Nr.36 

Nr.37 

Nr.38 

Nr.39 

Nr.40 

Limburg, I. April 1990 

Änderung der Kirchensteuerordnung für die 
Diözese Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) 
vom 08.11.1971, in der Fassung vom 07.12.1973 ........ 16 

Caritasrat und Vorstand des 
Diözesancaritasverbandes .............................................. 16 

Vervie1fältigungen (Kopien) von urheberrechtlich 
geschützten Werken ........................................................ 17 

Berufskleidung der Geistlichen ...................................... 17 

Wege zum Priesterberuf .................................................. 17 

PAPST JOHANNES PAUL 11. 

Zu dauerndem Gedenken 

Veranlaßt durch die Empfehlungen des 11. Vatikanischen 
Konzils für die besonderen Formen der Seelsorge, durch 
die großen Veränderungen in den Zeitverhältnissen und 
die Promulgation des neuen Codex Iuris Canonici, haben 
Wir mit der Apostolischen Konstitution "Spirituali mili
turn curae" vom 21. April 1986 ein allgemeines Gesetz 
erlassen, das dem seelsorglichen Dienst der Kirche für all 
jene, die dauernd oder vorübergehend den Streitkräften 
angehören, eine neue kirchenrechtliche Ordnung gibt. 

Gemäß den Vorschriften der genannten Apostolischen 
Konstitution hat der verehrte Mitbruder Elmar Maria Krede1, 
Erzbischof von Bamberg und Militärbischof für die Deut
sche Bundeswehr, sorgfältig Statuten für die deutsche 
Militärseelsorge verfaßt, die die von Paul VI., Unserem 
Vorgänger seligen Gedenkens, durch Apostolisches Breve 
vom 31. Juli 1965 gebilligten und verkündeten "Statuten 
für die Seelsorge in der Deutschen Bundeswehr" in eini
gen Punkten ändern und in geeigneter Weise ergänzen. 

Nachdem diese neuen, in deutscher Sprache verfaßten 
und mit der Bezeichnung "Statuten für den Jurisdiktions
bereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr" versehenen Statuten ordnungsgegemäß von 
der Kongrega tion für die Bischöfe geprüft worden sind, ist 
gemäß Schlußprotokoll zu Artikel 27 Absatz 4 des zwi
schen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich am 
20. Juli 1933 abgeschlossenen Konkordats das Benehmen 
mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland her
gestellt worden. 

Deshalb billigen und erlassen Wir auf Bitten des besagten 
verehrten Mitbruders, nachdem Wir die Sektion des Staats
sekretariats für die Beziehungen mit den Staaten zu Rate 
gezogen haben, in Ausführung des Artikels 27 Absatz 4 
des erwähnten Konkordats mittels dieses Schreibens und 
kraft Apostolischer Vollmacht die genannten neuen Statu
ten, wie sie in dem beigefügten Text aufgeführt sind, und 
wollen, daß sie am 1. Januar des Jahres 1990 Rechtskraft 
erlangen, ungeachtet aller gegenteiligen Vorschriften. 
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscato
ris, die XXIII mensis Novembris, anno Domini MCMLXXXIX, 
Pontificatus Nostri duodecimo. 

De speciali mandato Sanctissimi 
+ A. Card. Casaroli 

a publicis Ecclesiae negotiis 

Nr. 30 Päpstliche Statuten für den Jurisdiktions
bereich des Katholischen Militärbischofs 
für die Deutsche Bundeswehr 

1. Abschnitt 

DER MILITÄRBISCHOF 

Artikel 1 

Der Militärbischof steht dem Jurisdiktionsbereich des 
Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundes
wehr (Militärordinariat) vor. Er ist bestellt, um die See
lsorge unter den zur Deutschen Bundeswehr gehörenden 
Katholiken zu ordnen, zu leiten und wirksam zu gestal
ten. Kraft seines Am tes wird er sich angelegen sein lassen, 
den ihm unterstellten Katholiken die christliche Lehre, die 
Sakramente der Kirche und die seelsorgliche Leitung leich
ter und fruchtbarer zugänglich zu machen. 

Artikel 2 

Zum Militärbischof wird vom Heiligen Stuhl ein in der 
Bundesrepublik Deutschland residierender Diözesan
bischof ernannt unter Wahrung der Bestimmungen, die in 
Artikel 27 des zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Deutschen Reich am 20. Juli 1933 abgeschlossenen Kon
kordates (AAS XXV, 1933,389-414) enthalten sind. 

Artikel 3 

Mit seiner Ernennung besitzt der Militärbischof alle Rech
te und Pflichten, wie sie den Diözesanbischöfen zukom
men, sowohl für den äußeren wie für den inneren Bereich 
die ordentliche, persönliche und eigenberechtigte, von 
jener der übrigen Bischöfe nicht abhängige Jurisdiktion. 
Diese Jurisdiktion ist jedoch nicht ausschließlich; sie ent
zieht daher die dem Militärbischof Unterstellten nicht der 
Gewalt des Ortsordinarius und des Ortspfarrers, die je
doch in der Militärseelsorge erst an zweiter Stelle, immer 
aber kraft eigenen Rechtes, tätig werden dürfen. 

Artikel 4 

Der Jurisdiktion des Militärbischofs unterstehen alle 
katholischen Soldaten und jene katholischen Zivilisten, 
die nach den jeweils geltenden Gesetzen in die Streitkräfte 
integriert sind; desgleichen die katholischen Familienmit
glieder der Berufssoldaten, der Soldaten auf Zeit und der 
oben genannten Zivilisten, auch wenn der Familienvater 
nicht katholisch ist. 

Unter die Bezeichnung "Familie" fallen ausschließlich Frau 
und Kinder, sowohl die des Mannes wie die der Frau, 
seien es eigene oder adoptierte, bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres und vorbehaltlich ihres Verbleibens im 
Vaterhaus. 

Gegeben zu Rom, beim Heiligen Stuhl, mit dem Siegel des 
Fischerringes, am 23. November 1989, im zwölften Jahr 
Unseres Pontifikats. 

In besonderem Auftrag Seiner Heiligkeit 
+ A. Kardinal Cilsaroli 

Staa tssekreilir 
(Vom HI. Stuhl autorisierte Übersetzung) 

Der Jurisdiktion des Militärbischofs unterstehen nicht die 
vom Manne rechtmäßig getrennte Frau sowie die mit 
dieser ihrer Muttter zusammenwohnenden Kinder. Diese 
alle unterstehen ausschließlich der Jurisdiktion des Orts
bischofs. 

ArtikelS 

Der Jurisdiktion des Militärbischofs unterstehen ferner in 
den durch die seelsorgliche Betreuung der Soldaten be
dingten Angelegenheiten alle Militärgebäude (Kasernen, 
Festungswerke, Depots usw.) sowie die Schulen der Deut
schen Bundeswehr, ebenso die ausschließlich für Angehö
rige der Deutschen Bundeswehr bestimmten Kranken
häuser und Gefängnisse, ferner die Kirchen und Kapellen, 
die ausschließlich zum Gebrauch der Militärseelsorge die
nen. 

Bezüglich der anderen Gotteshäuser, die nur an bestimm
ten Tagen oder zu bestimmten Stunden in Anspruch ge
nommen werden, sollen mit Zustimmung des Orts
bischofs passende Verträge mi t dem Rektor der betreffen
den Kirche oder nötigenfalls mit den Besitzern oder Ver
waltern der Gebäulichkeiten abgeschlossen werden. 

Artikel 6 

Der Militärbischof errichtet seine Kurie am Sitz der 
Bundesregierung entsprechend den Vorschriften des 
kanonischen Rechts (cann. 469-471). Dort wird die Bun
desregierung die erforderlichen Diensträume bereit
stellen. Auf die Beschaffung eines geeigneten Hauses soll 
Bedacht genommen werden. 

Dem Militärbischof steht in der Stadt, in der die Bundes
regierung ihren Sitz hat, eine Kirche zur Verfügung. 
Diese wird im Einvernehmmen mit dem Ordinarius fest
gelegt. 

Der Militärbischof hat das Recht, einen Generalvikar zu 
ernennen, der ihn in allem, was die Seelsorge der zur 
Deutschen Bundeswehr gehörenden Katholiken betrifft, 
zu unterstützen hat und in sinnentsprechender Anwen
dung mit allen Vollmachten ausgestattet ist, die das 
kirchliche Gesetzbuch für den Generalvikar vorsieht. 

Artikel 7 

Es ist Sache des Militärbischofs, im Benehmen mit der 
zuständigen Bundesbehörde Seelsorgebezirke, durch die 
der Personenkreis der dem einzelnen Militärgeistlichen 
unterstellten Katholiken in klarer und zweckmäßiger Weise 
bestimmt wird, zu errichten und zu verändern. 

Er wird von der Durchführung solcher Maßnahmen die 
beteiligten Diözesanbischöfe in Kenntnis setzen. 
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Artikel 8 

Der Militärbischofhat das Recht, eine Pastoralverordnung 
zu erlassen, die alles zusammenfaßt, was der kirchlichen 
Führung der Militärgeistlichen und der Ordnung der 
Seelsorge dienen soll. Dabei möge er im Benehmen mit der 
zuständigen Bundesbehörde dafür sorgen" daß unter an
gemessener Berücksichtigung der Besonderheiten des 
militärischen Dienstes dem Anspruch des Soldaten auf 
Seelsorge und ungestörte Religionsausübung Genüge ge
schieht. 

Artikel 9 

Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs werden 
im Verordnungsblatt des Militärbischofs veröffentlicht. 

Artikel 10 

Wenn das Amt des Militärbischofs vakant ist, werden die 
Jurisdiktion und die diesem A..mt eigenen Vollmachten, 
falls der Heilige Stuhl nicht anders vorgesorgt hat, 
inzwischen vom Generalvikar ausgeübt, jedoch mit der 
Maßgabe, daß in dieser Zeit keine Neuerungen vorge
nommen werden. 

Artikel 11 

Der Priesterrat bestimmt sich nach den Normen des ge
samt- und teilkirchlichen Rechts. 

Artikel 12 

Die Zentrale Versammlung der katholischen Soldaten ist 
der Zusammenschluß von Vertretern des laienapostola
tes im Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militär
bischofs für die Deutsche Bundeswehr. Sie wird durch 
eine Satzung des Militärbischofs geordnet. 

2. Abschnitt 

DIE MILITÄRGEISTLICHEN 

Artikel 13 

Bei ihrer seelsorglichen Tätigkeit sind die Militärgeist
lichen ausschließlich kirchlichem Recht unterworfen und 
von staatlichen Weisungen unabhängig. 

Artikel 14 

Die Militärgeistlichen unterstehen den allgemeinen und 
partikulären Kirchengesetzen ihres Aufenthaltsortes, be
sonders jenen, die sich auf die Standespflichten des Klerus 
und auf den Gottesdienst beziehen. 

Die Militärgeistlichen sollen eine den rechtmäßigen orts
üblichen Gewohnheiten und den Anweisungen des Mili
tärbischofs entsprechende kirchliche Amtstracht tragen. 
Zur Einführung einer Dienstkleidung für die Militärgeist
lichen bedarf es des Einverständnisses des Militärbischofs. 

Artikel 15 

Der Militärbischof vollzieht die kirchliche Ernennung der 
Militärgeistlichen, nachdem er sich vergewissert hat, daß 

die in Artikel 27 des Reichskonkordats vorgesehenen Ein
stellungsvoraussetzungen gegeben sind. Er beantragt bei 
der zuständigen Bundesbehörde entsprechend den gel
tenden Gesetzen die Berufung in das Beamtenverhältnis. 

Artikel 16 

Der Militärbischof hat das Recht, Amtssitz und Stelle der 
Militärgeistlichen im Benehmen mit der zuständigen 
Bundesbehörde zu ändern. 

Artikel 17 

Die Ernennung zum Militärgeistlichen hat nicht die Ex
kardinierung aus dem eigenen Bistum zur Folge. Mit dem 
Ausscheiden aus dem Militärseelsorgedienst fällt der Geist
liche von selbst wieder unter die Jurisdiktion jenes Ordi
narius zurück, von dem er vorher die Erlaubnis zum 
Eintritt in den Militärseelsorgedienst erhalten hat. 

Der Militärbischof hat den örtlichen Oberhirten die Na
men der Militärgeistlichen mitzuteilen, die in ihre Diözese 
entsandt oder von dort abberufen werden, ebenso deren 
Versetzungen und Beförderungen. 

Jeder Militärgeistliche im BeamtenverhäItnis auf Zeit zahlt 
in die Pensionskasse der Diözese, in der er inkardiniert ist, 
die vorgeschriebenen Beiträge. 

Artikel 18 

Wo die Einstellung von hauptamtlichen Militärgeistlichen 
nicht notwendig oder nicht möglich ist, bestellt der 
Militärbischof mit vorheriger Zustimmung des Ortsbi
schofs und im Benehmen mit der zuständigen Bundesbe
hörde zum Dienst in der Militärseelsorge geeignete WeIt
oder Ordensgeistliche zu Militärgeistlichen im Nebenamt. 

Artikel 19 

Die hauptamtlichen Militärgeistlichen unterstehen wäh
rend ihrer Amtszeit in vollem Umfang der Jurisdiktion 
des Militärbischofs; die Militärgeistlichen im Nebenamt 
unterstehen dem Militärbischof nur hinsichtlich ihrer 
Tätigkeit in der Militärseelsorge. 

Der Militärbischof trage dafür die Sorge, daß jeder haupt
und nebenamtliche Militärgeistliche einen kirchlichen 
Ausweis erhält, damit er notfalls die ihm zur Ausübung 
seines Amtes gewährten Vollmachten nachweisen kann. 

3. Abschnitt 

DIE HILFSKRÄFfE 

Artikel 20 

Pastoralreferenten werden aufgrund einer Vereinbarung 
zwischen dem Militärbischof und dem Bundesminister 
der Verteidigung eingesetzt. 

Der Militärbischof hat das Recht, jene Hilfskräfte vorzu
schlagen, die den Militärgeistlichen vom Staat zur U nter
stützu."'\g bei gottesdienstlichen Handlungen und Verwal
tungsaufgaben im Zusammenhang mit der Militärseelsor
ge zur Verfügung gestellt werden. Ihre Eignung und Befä-
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higung für den kirchlichen Hilfsdienst in der Militärseel
sorge wird erforderlichenfalls durch eine Prüfung festge
stellt, die unter Beteiligung eines vom Militärbischof be
auftragten Militärgeistlichen abgehalten wird. 

4. Abschnitt 

DER PFARRGEMEINDERAT 

Artikel 21 

Für die Seelsorgebezirke werden gemäß der Satzung des 
Militärbischofs Pfarrgemeinderäte am Amtssitz des zu
ständigen Militärgeistlichen errichtet. 

5. Abschnitt 

DIE VERWALTUNG DER SAKRAMENTE 

Artikel 22 

Für die Spendung der Sakramente und für die Ausübung 
der seelsorglichen Funktion durch die Militärgeistlichen 
gelten grundsätzlich das allgemeine und das teilkirchliche 
Recht, unbeschadet der rechtmäßigen örtlichen Gewohn
heiten. 

Artikel 23 

Bei der Ausübung der Seelsorge genießen die Militärgeist
lichen - in sinnentsprechender Anwendung - pfarrliche 
Rechte und Vollmachten. Sie haben das Recht, den Ehen 
der ihnen unterstellten Gläubigen zu assistieren, jedoch 
mit der Maßgabe, daß bezüglich der Gültigkeit der Ehen 
diese Vollmacht kumulativ mit dem Ortsbischof und dem 
Ortspfarrer bzw. mit dem von einem von beiden 
delegierten Priester zu verstehen ist. 

Bezüglich der Eheschließung gelten die Vorschriften des 
can. 1114 des kirchlichen Gesetzbuches. 

Artikel 24 

Eheprozesse von Gläubigen, die der Jurisdiktion des Mili
tärbischofs unterstehen, sind auch in erster Instanz vor 
dem nach den Normen des allgemeinen Rechts zuständi
gen Diözesangericht zu verhandeln. In den von den cann. 
1686 und 1687 des kirchlichen Gesetzbuches vorgesehe
nen Ausnahmefällen steht auch die Erklärung der 
Nichtigkeit dem Ortsordinarius zu. 

Artikel 25 

Der Militärbischof hat dafür zu sorgen, daß bei der Feier 
des Meßopfers unter freiem Himmel in sorgfältigster Weise 
die Vorschriften beachtet werden, die im eIe cann. 932 
und 933 enthalten sind. Er beachte besonders, daß die 
Feier der heiligen Messe außerhalb der Kirchenmauern 
keinen Anhalt gibt, weltliche Feiern oder politische Feste 
mit religiösem Gepränge zu versehen. 

Die Feier der Messe unter freiem Himmel lasse er unter 
Beachtung der Vorschriften nur in den geschlossenen 
militärischen Anlagen zu und an solchen Orten, die eigens 
für die Soldaten bestimmt sind i falls er es anderswo 
erlauben will, so bittet er die Erlaubnis des Ortsbischofs, 
auch wenn die Bedingungen der cann. 932 und 933 erfüllt 
sind. 

Artikel 26 

Damit die Akten und Dokumente, die sich auf die Seelsor
ge beziehen, richtig aufbewahrt und bei Bedarf leichter ge
funden werden können, haben die haupt- und nebenamt
lichen Militärgeistlichen dafür zu sorgen, daß alle Akte, 
die Taufen, Firmungen, Ehen und Todesfälle von Gläubi
gen betreffen, die der Jurisdiktion des Militärbischofs un
terstehen, schnellstens und in sorgfältigster Weise in dop
pelter Ausfertigung aufgenommen und die Zweit
schriften jährlich an die Kurie des Militärbischofs einge
sandt werden. 

Im kirchlichen Archiv des Militärordinariates dessen 
Aufgaben sich na~h Ge cann. 486 bis 491 be:timmen, 
werden die Altakten der Kurie des Militärbischofs und 
seines Jurisdiktionsbereiches aufbewahrt. 

6. Abschnitt 

DAS VERHÄL lNIS ZUR ALLGEMEINEN SEELSORGE 

Artikel 27 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Militärseelsorge ein 
wichtiger Teil der Gesamtseelsorge ist und es sich für eine 
geordnete und fruchtbare Wahrnehmung der Seelsorge 
empfiehlt, für je 1500 katholische Soldaten wenigstens 
einen hauptamtlichen Militärgeistlichen zu bestellen, sol
len die Diözesanbischöfe und zuständigen Ordensoberen 
dem Militärbischof eine hinreichende Anzahl geeigneter 
Geistlicher zur Verfügung stellen. 

Artikel 28 

Die Ortsbischöfe, an die der Militärbischof sich um Frei
stellung von Geistlichen für die Militärseelsorge wendet, 
werden dafür sorgen, daß nur Geistliche von erprobter 
Tugend, besonderer Frömmigkeit und Bildung, deren 
Eignung und Würdigkeit durchaus feststeht, zur Über
nahme eines solchen schwierigen Amtes berufen werden. 
Andererseits dürfen nur jene als Militärgeistliche in Be
tracht gezogen werden, die von ihrem Ordinarius vorge
schlagen oder wenigstens unter Beifügung von Zeugnis
sen über Eignung und Würdigkeit nachdrücklich 
empfohlen werden. 

Artikel 29 

Soweit auch gute und erfahrene Ordenspriester in das 
Amt des Militärgeistlichen berufen werden, sind die Normen 
der zuständigen Dikasterien des Heiligen Stuhls zu beob
achten. Solche Ordenspriester sollen möglichst an Orten 
angestellt werden, wo sich eine Niederlassung ihrer Ge
meinschaft befindet. 

Artikel 30 

Die Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland werden 
sich ~reitwillig dafür einsetzen, daß dem Militärbischof 
und seinen Militärgeistlichen bei ihrer Amtsausübung je 
nach Bedarf sowohl die Benutzung der Kirchen als auch 
die Unterstützung der Geistlichen zur Verfügung stehen. 
Dagegen wird der Militärbischof dafür sorgen, daß die 
Militärgeistlichen diese Dienste dankbar erwidern und 
besonders den Ortspfarrern bei der Seelsorge zu Hilfe 
kommen. 
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Wenn ein Militärgeistlicher außerhalb seines Dienstberei
ches den seelsorglichen Dienst auch an den ih..'!1 nicht 
unterstehenden Gläubigen leisten will, hat er vom Orts
bischof dazu die Vollmacht zu erbitten. 

Artikel 31 

Der Militärbischof regelt im Einvernehmen mit den zu
ständigen Diözesen die Verwendung der Kirchensteuern, 
die von Gläubigen erhoben werden. die der Jurisdiktion 
des Militärbischofs unterstehen. 

Artikel 32 

Soweit bezüglich der Seelsorge oder sonst in einer zum 
kirchlichen Bereich gehörenden Angelegenheit eine Mei
nungsverschiedenh.eit zwischen Militärgeistlichen und 
Diözesangeistlichen entstehen, so ist sie von den Bischö
fen beider Teile nach Güte und Billigkeit beizulegen; falls 
das nicht zu erreichen ist, kann die Frage dem Apostoli
schen Stuhl vorgelegt werden. 

Artikel 33 

Kirchenrechtliche Fragen der Militärseelsorge, die in den 
vorstehenden Artikeln keine eigene Regelung gefunden 
haben, sind nach den Bestimmungen des kanonischen 
Rechts, vornehmlich nach der am 21. April 1986 erlasse
nen Apostolischen Konstitution über die Militärseelsorge 
"Spirituali militum curae (AAS LXXVIII, 1986,481-486) zu 
ordnen. 

Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Statuten verlieren 
die durch Motu propria Papst Paul VI. "Normam secutus" 
vom 31. Juli 1965 erlassenen Statuten (AAS LVII, 1965, 
704 - 712) ihre Gültigkeit. 

LS +Angelo Sodano 

Nr.31 Priesterexerzitien 

in der Erzabtei St. Martin, 0-7792 Beuron 

Termine: 14. -18. Mai 1990 
18. - 22. Juni 1990 
3. -7. September 1990 
8. - 12. Oktober 1990 
12.-16.November1990 

Thema: "Wir wollen Jesus sehen" - die personale Mitte 
des Evangeliums. 

Leitung: P. Odo Haggenmüller OSB, Beuron 

Kosten: 160 bis 180 DM (für Honorar, Unterkunft, 
Verpflegung) 

An..'I1eldung und Auskunft: Gästepater der Erzabtei, 
7792 Beuron, Tel.: 07466/17-158. 

Nr. 32 Dienstnachrichten 

Mit Termin 31. Dezember 1989 wurde Herr Pfarrer Nor
bert SCHMIDT-WELLER, Oberursel, auf eigenen Antrag 
von seinem Amt als Diözesanpräses der kfd, Diözesan ver
band Limburg, entpflichtet. (269) 

Mit Termin 1. Januar 1990 wurde Herr Pfarrer Alfred 
HEINZE, Frankfurt am Main, St. Matthias, zum Diözesan
präses der kfd, Diözesanverband Limburg, ernannt. (269) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Dekan 
Hans HAUK, Hattersheim, erneut zum Dekan des Deka
nates Flörsheim ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Dekan 
P. Hubert HESSE SAC, Frankfurt am Main, St. Pius, er
neut zum Dekan des Dekanates Frankfurt-West ernannt. 

Mit gleichen Termin wurde Herr Pfarrer Josef KÖNIG, 
Frankfurt am Main-Praunheim, erneut zum Stellvertreter 
des Dekans des Dekanates Frankfurt-West ernannt. 

Mit Termin 31. März 1990 hat der Provinzial der 
Pallottiner den Gestellungsvertrag für Herrn Pater Wil
helm KAHLERT SAC, Altenzentrum Frankfurt am Main
Hausen, gekündigt. (71, 186, 283) 

Der Gestellungsvertrag für Herrn Pater Henrik 
MA 1Y ASOVICH SJ als Leiter der Gemeinde von Katholi
ken ungarischer Muttersprache, Frankfurt am Main. wurde 
über den 28. April 1990 hinaus bis zum 30. September 1990 
verlängert. (214, 285) 

Mit Termin 1. Mai 1990 hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Hermann-Josef SCHWICKERT, Niederelbert, die Pfar
rei St. Mauritius in Bad Camberg-Erbach übertragen. (153/ 
93) 

Mit Termin 1. März 1990 wurde Frau Gemeindereferentin 
Erika SCHNEIDER von Mengerskirchen-Waldernbach nach 
Hellenhahn-Schellenberg versetzt. (107/163) 

Nr.33 Todesfälle 

Am 2. März 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Pater Franz-Josef 
RIEDER CMF im Alter von 77 Jahren in Frankfurt am 
Main verstorben. 

Am 12. März 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Otto FRINK (S.C.B.) 
im Alter von 81 Jahren in Montabaur verstorben. 

Am 14. März 1990 ist Herr Pfarrer i. R.JosefHILF (S.c.B.) 
im Alter von 85 Jahren in Wiesbaden verstorben. 

R.I.P. 

Nr. 34 Änderungen im Schematismus 

S.154: 
Änderung der Telefonnummer des Pfarramtes Heiligen
roth, St. Peter und Marcelinus: 
02602/902 74. 

5.211: 
Änderung der Anschrift der Katholischen Italienischen 
Gemeinde Wetzlar: 
6334 ABIar, Kantstraße 14, Tel.: 06441/812 60. 

S.282: 
Unter Provinzialat der Gesellschaft vom Katholischen 
Apostolat (Pallottiner) ist P. Walter THIEL als Provinzial 
zu streichen und dafür einzusetzen: 
HEINEN, P. Dr. KarI, Provinzial. 
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Nr. 3S Änderung der Kirchensteuerordnung für die 
Diözese Umburg (hessischer Anteil) vom 
10.12.1968 in der Fassung vom 07.12.1973 

Aufgrund der §§ 1, 2 und 7 des Hessischen Kirchensteu
ergesetzes in der Fassung vom 12.02.1986 ordne ich fol
gende Änderung der Kirchensteuerordnung für die Diö
zese Limburg (hessischer Anteil) vom 10.12.1968, in der 
Fassung vom 07.12.1973, an: 

Die Tabelle für das Besondere Kirchgeld gemäß § 2 Absatz 
2 c) der Kirchensteuerordnung (Kirchgeld in glaubens ver
schiedener Ehe), die einen Bestandteil der Kirchensteuer
ordnung bildet, erhält folgende Fassung: 

Stufe Bemessungsgrundlage Jährliches 
(zu versteuerndes Einkommen Kirchgeld 
gemäß § 2 Absatz 5 EStC) 

DM DM 
1 54.001 64.999 216,-
2 65.000 79.999 360,-
3 80.000 99.999 480,-
4 100.000 - 149.999 660,-
5 150.000 - 199.999 1.200,-
6 200.000 - 249.999 1.800,-
7 250.000 - 299.999 2.400,-
8 300.000 - 349.999 2.820,-
9 350.000 - 399.999 3.240,-

10 400.000 und mehr 4.500,-

Vorstehende Regelung tritt mit Wirkung vom 01.01.1990 
in Kraft und gilt erstmals für Veranlagungszeiträume ab 
01.01.1990. 

Limburg, 16. Dezember 1989 
Az.: 612 C/89/01/3 

Genehmigung 

rFranz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in 
der Fassung vom 12. Februar 1986 (GVBl. I S. 90) geneh 
mige ich die vom ~ischof von Limburg am 16. Dezember 
1989 angeordnete Anderung der Kirchensteuerverordnung 
für die Diözese Limburg (hessischer Anteil). 

Wiesbaden, 10. Januar 1990 
Az.: VU A 5.1- 873/6/4-4-35 

Der Hessische Kultusminister 
In Vertretung Dr. Sutter 

Nr. 36 Änderung der Kirchensteuerordnung für die 
Diözese Umburg bheinland-pfälzischer 
Anteil) vom 08.11.1971 in der Fassung vom 
07.12.1973 

Aufgrund der §§ 1, 2 und 5 des rheinland-pfälzischen Kir
chensteuergesetzes in der Fassung vom 24. Februar 1971 
ordne ich folgende Änderung der Kirchensteuerordnung 
für die Diözese Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) 
vom 08.11.1971, in der Fassung vom 07.12.1973, an: 

Die Tabelle für das Besondere Kirchgeld gemäß § 2 Absatz 
2 c) der Kirchensteuerordnung (Kirchgeld in glaubens ver
schiedener Ehe), die einen Bestandteil der Kirchen
steuerordnung bildet, erhält folgende Fassung: 

Stufe Bemessungsgrundlage 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

(zu versteuerndes Einkommen 
gemäß § 2 Absatz 5 EStC) 

DM 
54.001 64.999 
65.000 79.999 
80.000 99.999 

100.000 - 149.999 
150.000 - 199.999 
200.000 - 249.999 
250.000 - 299.999 
300.000 - 349.999 
350.000 - 399.999 
400.000 und mehr 

Jährliches 
Kirchgeld 

DM 
216,-
360,-
480,-
660,-

1.200,-
1.800,-
2.400,-
2.820,-
3.240,-
4.500,-

Vorstehende Regelung tritt mit Wirkung vom 01.01.1990 
in Kraft und gilt erstmals für Veranlagungszeiträume ab 
01.01.1990. 

Limburg, 16. Dezember 1989 
Az.: 612 D/89/01/7 

Genehmigung 

rFranz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Die vorstehende Änderung der Kirchensteuerordnung der 
Diözese Limburg vom 16.12.1989 wird hiermit gemäß § 3 
Abs. 1 KiStC vom 24. Februar 1971 (GYBl. S. 59) für den 
Bereich des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt. 

Mainz, 25. Januar 1990 
Az.: 966-54 201/51 

Kultusministerium 
Im Auftrag 
Barner 

Ministerium der Finanzen 
Im Auftrag 
Bonsels 

Nr.37 Caritasrat und Vorstand des Diözesancaritas-
verbandes 

Die Vertreterversammlung des Diözesancaritasverbandes 
hat am 27.01.1990 folgende Mitglieder für die Dauer von 
drei Jahren in den Caritasrat gewählt: 

Sr. M. Salesiana BACH, Frankfurt am Main 

Herr Heinz DETERING, Taunusstein-Bleidenstadt 

Frau Doris LINK, Wirges 

Herr Or. Martin SCHOTT, Steinbach/Taunus 

Herr Gerhard SCHUL TE, Selters /Taunus 

Frau Maria ZALUO, U singen/Taunus. 
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Von den Vorständen der Bezirks- und Stadtcaritasverbän
de bzw. vorn Diözesansynodalrat sind folgende Mitglie
der in den Caritasrat gewählt worden: 

Caritasverband Frankfurt: Herr Werner OSYPKA, Frank
furt am Main 

Caritasverband Wiesbaden: Herr Dr. jur. Karl Heinz 
GEIGER, Wiesbaden 

Bezirkscaritasverband Limburg: Herr Bezirksdekan Alois 
STAUDT, Limburg 

Bezirkscaritasverband Westerwald: Herr Pfarrer Josef 
MÜLLER, Seck 

Bezirkscaritasverband Wetzlar: Herr Heinrich ARNDT, 
Wetzlar 

Diözesansynodalrat: Herr Dr. Hans Peter RÖTHER, 
Idstein. 

Nach der konstituierenden Sitzung des Caritasrates am 
16.02.1990 setztsich der Vorstand des Caritasverbandes für 
die Diözese Limburg e. V. aus folgenden Mitgliedern 
zusammen: 

Pater Fridolin LANGENFELD SAC, Vorsitzender 

Frau Birgitt COHAUSZ, Diözesan-Caritasdirektorin 

Herr Pfarrer Norbert SCHMIDT -WELLER, Oberursel 

Frau Ass. jur. Angela ENGELHARD, Wiesbaden 

Herr Stadtkämmerer a. D. Ernst GERHARDT, Frankfurt 

Herr Stadtkämmerer Hans Jörg VOGEL, Taunusstein
Bleidenstadt. 

Nr.38 Vervielfältigungen (Kopien) von urheberrecht-
lieh geschützten Werken 

Der Pauschal vertrag zwischen dem Verband der Diözesen 
Deutschlands (VDD) und der Verwertungsgesellschaft 
WORT vom 22.12.1988/18.01.1989 (Amtsblatt 1990, S. 1) 
setzt zum Verständnis und zur Anwendung die Kenntnis 
der §§ 53 und 54 Urhebergestz (UrhG) voaus. Der VDD
Kommission für Verlags-, Urheber- und Medienrecht - hat 
vor Abschluß des Vertrages ein Merkblatt zur Herstellung 
von Vervielfältigungen (Kopien) von urheberrechtlich 
geschützten Werken erarbeitet, das die Gesetzeslage zu 
§§ 53 und 54 UrhG erläutert. Das oben genannte Merkblatt 
ist in der Sammlung von Verordnungen und Richtlinien 

für das Bistum Limburg (SVR) unter VIII B 2.2 veröff<2nt
licht. Wegen der Einzelheiten wird auf die Veröffe::1tli
chung in der SVR verwiesen. 
Fragen im Zusammen.~ang mit Vervielfältigungen (Ko
pien) sind zu richten an das Bischöfliche Ordimriat. De
zernat Finanzen. 

Nr.39 Berufskleidung der Geistlichen 

Nach einem U rteH des Bundesfinanzhofes vom 10.1 I .1989 
(VI-R-159/86) ist der schwarze Anzug eines ka.tholischen 
Geistlichen als typische Berufskleidung anzuser.e':1" Die 
Anschaffungskosten sind daher als Werbt:ngsK0sten 
abzugsfähig. 

Nr.40 Wege zum PriesteIberuf 

Für Schüler und Berufstätige, die sich mit dem Gedanken 
tragen, Priester zu werden, und die deshalb das Abitur 
machen möchten, bietet das Erzbistum Köln in Neuss am 
Rhein einen Weg. 
Das Erzbischöfliche Friedrich-Spee-Kolleg ist ein Tages
kolleg, das in sechs Semestern zum Abitur führt. Während 
der ganzen Studienzeit wird Ausbildungsförderung (Ba
fög) gewährt, unabhängig vom Einkommen der Eltern. 
Voraussetzung sind die Fachoberschulreife (Mittlere Rei
fe) und eine Berufsausbildung. Bewerber ohne Fachober
schulreife müssen entweder den Vorkurs b€suchen oder 
eine Eignungsprüfung ablegen. Die Studierenden werden 
vom Wehrdienst zurückgestellt. 

Gymnasiasten (ab Klasse 11) sowie Absolventen von Haupt
und Realschulen. welche die Qualifikation zum Besuch 
der Oberstufe eines Gymnasiums erreicht haben. br:;Sl.l

ehen das städtische Quirinus-Gymnasium in Neuss. Es 
besteht die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren das 
Latinum zu erlangen. Förderung nach Bafög ist u. U. 
möglich. 

Das Studienbeim Collegium Marianum steht für junge 
Männer aus allen Diözesen offen, die an einem geistlichen 
Beruf interessiert sind. Sie leben in Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten. erweitern ihre religiöse und soziale Bil
dung und sollen zu einer überlegten Entscheidung über 
das Berufsziel finden (hingeführt werden). 
Beginn des nächsten Semesters bzw. Schuljahres: 1" Au
gust 1990. 
Anfragen an: Direktor Johannes Börsch, Collegi um Maria
num, Preussenstraße 66, 4040 Neuss 1,. Tel.: 02101/8706. 

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg/Lahn 1. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen Ordinariates Umburg. 
Bezugspreis: jährlich 30,- DM 
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Nr.41 Ordnung für die Pastoralprüfung der Kandida
ten für den Ständigen Diakonat im Bistum 
Limburg 

§ 1 Ziel der Prüfung 

Die Pastoralprüfung soll den Nachweis erbringen, daß 
der Kandidat für den Ständigen Diakonat Kenntnisse, Fä
higkeiten und Fertigkeiten erworben hat, um in den drei 
Grunddiensten der Kirche (Diakonia, Martyria, Leiturgia) 
das Amt des Diakons auszuüben. 

Daher bildet die Pastoral prüfung den Abschluß der Dia
konenausbildung. die im Diakonatskreis erfolgt ist. Die 
Pastoralprüfung ist eine der Vorausset.~ungen für die 
Aufnahme in den Weihekurs. 

§ 2 Prüfungskommission 

Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, die mündliche 
Prüfung abzunehmen. 

Vorsitzender der Prüfungskommission ist der Generalvi
kar. Er ernennt auf Vorschlag der Kommission für den 
Ständigen Diakonat die Mitglieder der Prüfungskommis
sion. Ihr gehören an: 
der Personaldezernent, 
der Dezernent Grundseelsorge, 
der Bischöfliche Beauftragte für den Ständigen Diako
nat, 
der Leiter der Abteilung Personalbildung, 
vom Vorsitzenden bestellte Fachprüfer für die Bereiche 
"Kirchenrecht" und "Allgemeine Pastoral". 
Der Stellvertreter des Bischöflichen Beauftragten, der 
zugleich zuständiger Ausbildungsreferent ist, über
nimmt die Aufgabe des Schriftführers. 

§ 3 Prüfungsausschuß 

Als Prüfungsausschuß fungiert die "Kommission für den 
Ständigen Diakonat". Der Prüfungsausschuß entscheidet 
über die Zulassung und setzt Ort, Zeit und Inhalte der 
Prüfung fest, soweit sie nicht durch die Prüfungsordnung 
vorgegeben sind, und bestellt die Fachprüfer für Homile
tik und Religionspädagogik. 

§ 4 Prüfungsvoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Pastoralprüfung 
sind: 
1. die Teilnahme an den verpflichtenden Ausbildungs-

Limburg, 1. Mai 1990 

Nr. 46 Todesfall .......................................................................... 21 

Nr. 47 Änderungen im Schematismus .................................. 21 

Nr.48 Die Feier der Krönung des Marienbildes .................. 21 

Nr.49 Abitur für Berufstätige .................................................. 21 

Nr. 50 Warnung .......................................................................... 22 

veranstaltungen während des Diakonatskreises, 
2. der Nachweis über das von der Ausbildungsordnung 
vorgesehene Praktikum, 
3. die schriftliche Stellungnahme des Gemeindepfarrers, 
4. die schriftlliche Empfehlung des Bischöflichen 
Beauftragten. 

§ 5 Prüfungsleistungen 

Die Pastoral prüfung umfaßt vier Prüfungsleistungen: 

1. die schriftliche Hausarbeit in Verbindung mit dem in 
§ 4.2 genannten Praktikum, 

2 die schriftliche Ausarbeitung und Durchführung einer 
Unterrichtslehrprobe in der Schule, 

3. die schriftliche Ausarbeitung und Durchführung eines 
Wortgottesdienstes mit Predigt in einer Gemeinde, 

4. die mündliche Prüfung. 

1. Die Hausarbeit 
Die Hausarbeit hat einen Umfang von ca. 20 Schreibma
schinenseiten DIN A 4 ohne Anlagen und Anhänge. Das 
Thema der Hausarbeit wird mit dem Ausbildungsreferen
ten vereinbart. Die Hausarbeit wird begutachtet und be
notet von dem Fachprüfer und dem Ausbildungsreferen
ten, der sich auf das Gutachten eines Fachreferenten 
stützt. Die schriftliche Hausarbeit ist von allen Bewerbern 
einzureichen, unabhängig davon, ob sie Diakone im 
Haupt- oder Nebenberuf werden. 

2. Die Unterrichtslehrprobe 
Der Dezernent Schule und Hochschule bestimmt einen 
Fachprüfer, der eine Unterrichtslehrprobe vermittelt, be
gutachtet und benotet. 

Für Bewerber, die bereits im Schuldienst stehen oder im 
Rahmen der Ausbildung Unterrichtslehrproben absol
viert haben, entfällt diese Prüfungsleistung. 

3. Der Wortgottesdienst 
Der Wortgottesdienst und die Predigt sind schriftlich 
auszuarbeiten und einzureichen. 

Der Wortgottesdienst und die Predigt werden in einer 
vom Ausbildungsreferenten bestimmten Gemeinde ge
halten. 

Begutachtet und benotet wird diese Prüfungsleistung von 
den Fachreferenten für Homiletik und Liturgie. Für Be
werber, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Berufes 
die genannte Anforderung nachweisen können, entfällt 
diese Prüfungsleistung. 
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4. Die mündliche Prüfung 
Von allen Bewerbern ist die mündliche Prüfung abzule
gen. Sie dauert 45 Minuten, wird als Einzelprüfung abge
halten und hat drei Prüfungsteile mit je 15 Minuten über: 
a) den pastoralen Dienst des Diakons (als Grundlage dient 
die schriftliche Hausarbeit), 
b) das Pflichtthema aus dem Kirchenrecht, 
c) das vorgegebene Thema aus einem Gebiet der Gemein
depastoral. 

Jeder Prüfungsteil der mündlichen Prüfung wird von der 
Prüfungskommission bewertet, wobei die Fachprüfer nur 
in ihrem Gebiet mitstimmen. 

§ 6 Benotung der Pastoralprüfung 

1. Die Gesamtnote der Pastoralprüfung setzt sich gleich
wertig zusammen aus der Vornote für die Leistungen und 
dem ErgebniS der mündlichen Prüfung (5.1-3). 
2. Über die Pastoralprüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu 
erstellen, das die einzelnen Prüfungsleistungen und -be
notungen enthält. Die Mitglieder der Prüfungskommis
sion und die Fachprüfer unterzeichnen das Prüfungspro
tokoll. 
3. Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen ge
schieht nach der Skala 1 - 5 (sehr gut - nicht ausreichend). 
Für die Gesamtnote sind Zwischennoten nicht zulässig. 
4. Die Pastoral prüfung gilt als bestanden, wenn die Teillei
stungen 5.1-3 und zwei der drei Fächer der mündlichen 
Prüfung mit mindestens "ausreichend" bewertet werden. 
Jede Prüfungs leistung kann wiederholt werden. 
5. Über die Pastoralprüfung wird ein vom Generalvikar 
unterzeichnetes Zeugnis ausgestellt, das die Gesamtnote 
und die Einzelnoten aus den schriftlichen und mündli
chen Teilprüfungen enthält. 

Den Prüfungskandidaten wird ein Exemplar ausgehän
digt. 

§ 7 Ausschreibung und Zeitplan der Prüfung 

Zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres (nach der Be
auftragung mit Lektorat und Akolythat) wird die Pasto
ralprüfung durch das Referat Ständiger Diakonat mit den 
inhaltlichen Anforderungen und dem Zeitplan ausge
schrieben. 

1. Praktikum und Hausarbeit 
Das Praktikum und das Thema der schriftlichen Hausar
beit werden ein Jahr vor der mündlichen Prüfung festge
legt. Die Hausarbeit ist spätestens zwei Monate vor der 
mündlichen Prüfung abzugeben. 
2. Unterrichtslehrprobe 
Die Unterrichtslehrprobe wird gegen Ende des 2. Ausbil
dungsjahres gehalten. 
3. Wortgottesdienst und Predigt 
Der Wortgottesdienst mit Predigt wird gegen Ende des 
2. Ausbildungsjahres gehalten 
4. Mündliche Prüfung 
Die mündliche Prüfung bildet den Abschluß der Ausbil
dung im Diakonatskreis. 

Drei Monate vor dem Prüfungstermin gibt der Prüfungs
ausschuß Ort und Zeit der mündlichen Prüfung sowie die 
Themen aus dem Bereich Kirchenrecht und Gemeindepa
storal bekannt und benennt die Fachliteratur. 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Mai 1990 in Kraft. Sie 
gilt zunächst bis zum 30. April 1994. 

Limburg, 28. März 1990 
Az.: 24A/90/04/1 

R. Ti/mann 
Generalvikar 

Nr.42 Diaspora-Sonntag 1990 

Der Diaspora-Sonntag 1990 wird in den deutschen Diöze
sen am 10. Juni begangen. Er steht unter dem Leitwort: 
"Miteinander glauben - sich gegenseitig stärken". 

Am Pfingstmontag, 4. Juni, ist in allen Gottesdiensten der 
gemeinsame Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspo
ra-Sonntag 1990 zu verlesen oder inhaltlich bekanntzuma
chen. Dieser Aufruf und das Vorbereitungsmaterial wer
den den Pfarreien rechtzeitig zugestellt. 

Am Diaspora-Sonntag selbst möge unsere Mitverantwor
tung für die Kirche in der Diaspora betont werden. Die 
Kollekte darf durch andere Anliegen nicht beeinträchtigt 
werden. Sie ist ungeteilt zu überweisen. Spendenbeschei
nigungen für das Finanzamt können in gewohnter Weise 
ausgestellt werden mit der Zweckbestimmung "Diaspora
hilfe" . 

Der Diaspora-Sonntag möge auch genutzt werden, um 
auf das Bonifatiuswerk empfehlend hinzuweisen. Die 
Mitgliedschaft im Bonifatiuswerk bewirkt über die Infor
mationszeitschrift "Bonifatiusblatt" und über den Mit
gliedsbeitrag eine ständige Verbindung zu den Gemein
den in der Diaspora. 

Nr.43 Religionspädagogischer Ferienkurs 

Die Pädagogische Stiftung Cassianeum in Donauwörth 
veranstaltet in Verbindung mit dem Deutschen Kateche
tenverein und dem Religionspädagogischen Zentrum, 
München, vom 30. Juli bis 2. August 1990 einen Religions
pädagogischen Ferienkurs. 

Es werden referieren: P. Dr. Baumer, Eichstätt; Professorin 
Dr. Wuckelt, Paderborn; Professorin Dr. Lermen, Aachen; 
Dr. Hans Schmid, Bamberg; Dr. Heinz Zahrnt, Soest. 

Anfragen und Anmeldungen bei Frau Marianne Schmid, 
Pädagogische Stiftung Cassianeum, Postfach 11 52, 8850 
Donauwörth. 

Nr.44 Priesterexerzitien 
im Franziskushaus Altötting 

Termin: 

Termin: 
Thema: 
Leiter: 

Termin: 
Thema: 
Leiter: 

Termin: 
Thema: 
Leiter: 

28. - 31. Mai 1990 (12.00 Uhr) 
Priestertreffen der Marianischen Priesterbe
wegung 

16. - 20. Juli 1990 
"In der Nachfolge des Gekreuzigten" 
P. Michael Tupec OFM Cap 

27. - 31. August 1990 
"Glaube als Pilgerweg" 
Dr. Alfred Läpple 

01. - 05. Oktober 1990 
"Mit den Psalmen beten und leben" 
Dr. Heinrich Groß 
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Termin: 19. - 23. November 1990 
Leiter: P. Joseph Schultheis MSJ 
Anmeldung: Franziskushaus, Neuöttinger Straße 53, 
Postfach 1265,8262 Altötting, Telefon: 08671/68 12 und 
5612. 

Nr.45 Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. Januar 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Klaus WÜST, Eschborn, zum Dekan des Dekana
tes Bad Soden ernannt. (112) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Josef PETERS, 
Kelkheim-Fischbach, zum Stellvertreter des Dekans des 
Dekanates Bad Soden ernannt. (112) 

Mit Termin 1. März 1990 wurde Herr Pfarrer Raimund 
GÄRTNER, Usingen, erneut zum Stellvertreter des De
kans des Dekanates Bad Homburg ernannt. 

Mit Termin 30. April 1990 hat der Herr Bischof den Ver
zicht von Herr Pfarrer Franz KNOTHE auf die Pfarrei 
Heilig Kreuz in Rüdesheim-Aßmannshausen angenom
men. (129) 

Mit Termin 1. Mai 1990 wurde Herr Pfarrer Gereon REH
BERG, Gackenbach, bis zur Wiederbesetzung zum Pfarr
verwalter der Pfarreien St. Laurentius in Oberelbert und 
St. Josef in Niederelbert ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Dekan Otto Peter 
FRANZMANN, Oestrich-Winkel, bis zur Wiederbeset
zung zum Pfarrverwalter der Pfarrei St. Martin in Walluf / 
Rheingau ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Josef MÜLLER, 
Kamp-Bornhofen, bis zu Wiederbesetzung zum Pfarrver
walter der Pfarrei st. Martin in Osterspai ernarmt. 

Mit Termim 1. Juli 1990 hat der Herr Bischof Herrn Diöze
sanjugendpfarrer Paul LA WATSCH die Pfarreien St. 
Marien in Königstein und St. Michael in Königstein
Mammolshain sowie die Pfarrvikarien Christ-König in 
Königstein-Falkenstein und St. Johannes d.T. in König
stein-Schneidhain übertragen. (17/80, 81, 82) 

Mit Termin 1. April 1990 wurde Herr Verwaltungsoberrat 
Hans Peter ALTHAUSEN zum Verwaltungsdirektor im 
Dezernat Finanzen des Bischöflichen Ordinariates er
nannt. (24) 

Mit Termin 15. April 1990 ist Herr Gemeindereferent 
Norbert BUSE, St. Peter und Paul, Hochheim, aus dem 
Dienst des Bistums ausgeschieden. (118) 

Nr.46 Todesfall 

Am 28. März 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Rupert WOLSKI im 
Alter von 82 Jahren in Wiesbaden verstorben. R.I.P. 

Nr. 47 Änderungen im Schematismus 

S. 80, 218, 225: 
Prof. Dr. Paul Wenzel ist zu streichen. 
Prof. Dr. Paul Wenzel ist unter folgender Anschrift zu 
erreichen: 6000 Frankfurt am Main 56 (Nieder-Esch
bach), Budapester Straße 17. 

S. 114, 218: 
Prof. Dr. Hermann Siller ist zu streichen. 
S.183: 
Änderung der Anschrift von Herrn Prof. Dr. Hermann 
Siller: 6106 Erzhausen, Arheilger Straße 38a, Telefon: 
06150/6734. 

Nr.48 Die Feier der Krönung eines Marienbildes 

Von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgi
schen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet (lAG) 
wurde eine deutsche Ausgabe der Editio typica des "Ordo 
coronandi imaginem Beatae Maria Virginis" besorgt. Sie 
erschien als Studienausgabe mit dem Titel "Die Feier der 
Krönung eines Marienbildes" und ist als Manuskript
druck beim Deutschen Liturgischen Institut, Postfach 26 
28,5500 Trier zum Preis von 19,50 DM zu beziehen. Die 
Entscheidung über die Vornahme einer Krönung liegt 
gemäß Nr. 6 der "Pastoralen Einführung" beim Diözesan
bischof. 

Nr.49 Abitur für Berufstätige 

Jungen Männern, die eine abgeschlossene Berufsausbil
dung vorweisen können und das Abitur erlangen wollen, 
bietet das Clemens-Hofbauer-Kolleg in Bad Driburg einen 
Weg zur Erreichung dieses Zieles. Schwerpunkt dieses 
Institutes ist die Förderung junger Männer, die nach dem 
Abitur Priester werden oder einen anderen kirchlichen 
bzw. sozialen Beruf ergreifen wollen. 

Das Clemens-Hofbauer-Kolleg führt junge Männer in vier 
Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Studienneuan
fängern (Aufnahme geschieht semesterweise zum 1. Fe
bruar und zum Ende der Sommerferien in NRW), die aus 
einer anders orientierten Berufswelt kommen, wird unter 
Berücksichtigung ihres persönlichen Lebensweges der 
Sinn für geistiges Arbeiten erschlossen. 

Voraussetzung zur Aufnahme indas erste Semester (keine 
Aufnahmeprüfung), das als Probesemester gilt, ist ein 
Mindestalter von 18 Jahren sowie in der Regel mindestens 
Hauptschulabschluß und abgeschlossene Berufsausbil
dung. 

Die schulische Ausbildung umfaßt 8 Semester und glie
dert sich, bedingt durch die altsprachliche Ausrichtung, in 
den zweisemestrigen Vorkurs, die Einführungsphase (3. 
und 4. Semester) und die Hauptphase mit differenzierter 
Oberstufe und Fächerwahlmöglichkeit (5. - 8. Semester). 

Entsprechend der Intention des Hauses sind die Fremd
sprachen Latein und Griechisch in der angegebenen Rei
henfolge obligatorisch. 

Neben der schulischen Ausbildung legt das Institut Wert 
auf eine solide, religiöse und den ganzen Menschen um
fassende Bildung. Deshalb wird vom Bewerber erwartet, 
daß er eine positive Grundeinstellung zur Kirche hat und 
bereit ist, die Hausgemeinschaft mitzutragen und mitzu
gestalten. 

Jeder Studierende bewohnt ein Einzelzimmer. Angeboten 
werden zahlreiche unterschiedlich ausgerichtete religiöse 
Veranstaltungen (z. B. Meditations- und Gebetskreise, 
theologische Arbeitskreise, Exerzitien, zeitgemäß gestal-
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tete Gottesdienste). Es bestehen vielfältige Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung im Rahmen von Arbeitsgemein
schaften und anderen Aktivitäten (z. B. Sport, Musik, 
Literatur, Theater). 

Die finanzielle Grundlage der Studierenden ist gesichert 
durch eine elternunabhängige, staatliche Förderung (Ba
fög); vom Wehrdienst werden die Studierenden zurück
gestellt. 

Anfragen sind zu richten an den Rektor des Studienhei
mes St. Clemens, Nordfeldmark 4, 3490 Bad Driburg, 
Telefon: 05253/20 86. 

Nr.50 Warnung 

Der griechisch-katholische Priester Agenor (Bob) Dandu, 
der sich gegenwärtig auf einer Reise durch die Bundesre
publik Deutschland befindet, vertritt nicht die reguläre, 

von Rom anerkannte Griechisch-Katholische Hierarchie 
Rumäniens und darf deshalb keine Hilfen für diese erbit
ten und annehmen. Der Priester Dandu ist Mitglied einer 
kleinen, von der ehemaligen Ordensschwester Ionela 
Cotoi geleiteten und von der ordentlichen Hierarchie ge
trennten Gruppe, der auch zwei nicht reguläre Bischöfe 
angehören. 

Die Rumänisch, Griechisch-Katholische Hierarchie wird 
vom Metropoliten, dem Erzbischof von Fagaras und Alba 
Julia, Alexandru Todea geleitet und vertreten durch den 
Generalvikar der Diözese Cluj, Mons. Tertulian langa mit 
folgender Adresse: Aleea Putna Nr. 7, Bloe J, sc. 3, et. 2, 
Apt. 25, R0-3400 CLUJ, Telefon: 951/64956. 

Alle die Rumänisch, Griechisch-Katholische Kirche be
treffenden Fragen mögen an Generalvikar Langa in Cluj 
oder an die Erzdiözese Bukarest (Telex-Nr. 11859 carit r) 
gerichtet werden. 
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Nr. 51 Diakonenweihe 

Am 19. Mai 1990 hat der Herr Bischof in der Pfarrkir
che st. Petrus in Herborn den folgenden Herren die 
Diakonenweihe erteilt: 

Dr. Johannes zu ELTZ aus Eltville, St. Peter und Paul 
Andreas ERDMANN aus Dillenburg, Herz Jesu 
Rolf GLASER aus Biedenkopf, St. Josef 
Harald KLEIN aus Hadamar-Niederzeuzheim, St. 
Petrus 
Robert NANDKISORE aus Frankfurt am Main
Bornheim, St. J osef 
Achim SAHL aus Bad Camberg-Dombach/Schwik-
kershausen, st. Wendel 
Stefan SCHOLZ aus Kelkheim-Fischbach, Dreifaltig-
keit 
Stefan TOEPFER aus Dillenburg, Herz Jesu 

Nr. 52 Dienstnachrichten 

Für die Zeit vom 27. April bis 30. Juni 1990 wurde Herr 
Dekan Günter DAUM, Glashütten-Schloßborn zum 
Pfarrverwalter der Pfarreien st. Marien in Königstein 
und st. Michael in Königstein-Mammolshain sowie 
der Pfarrvikarien Christ-König in Königstein-Falken
stein und st. Johannes d. T. in Königstein-Schneidhain 
ernannt. 

Für die Zeit vom 20. Mai 1990 bis zum 22. April 1991 
wurden zum Diakonatspraktikum eingesetzt die Her
ren Diakone: 
Dr. Johannes zu ELTZ in Herborn, st. Petrus (89) 
Andreas ERDMANN in Brechen, Sieben Brüder (94) 
Rolf GLASER in Braunfels/Solms, St. Anna (169) 
Harald KLEIN in Höhn-Schönberg, St. Josef (161) 
Robert NANDKISORE (bis 30. 9. 1990) in Frankfurt 
am Main-Griesheim, Mariä Himmelfahrt (60) 
Achim SAHL in Frankfurt am Main-Rödelheim, 
St. Antonius (71) 
Stefan SCHOLZ in Idstein, St. Martin (144) 
Stefan TOEPFER in Frankfurt am Main, St. Bernhard 
(57) 

Mit Termin 1. Juni 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer GEREON REHBERG, Gackenbach, zum Dekan 
des Dekanates Montabaur ernannt. 

Mit Termin 15. Juli 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Kaplan Heinrich LINNIGHÄUSER die benachbarten 
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Pfarreien st. Josef in Niederelbert und St. Laurentius in 
Oberelbert übertragen. (88/153) 

Mit Termin 1. September 1990 hat der Herr Bischof 
Herrn Pfarrer Willi SEIDEMANN, Flörsheim-Weil
bach und Flörsheim-Wicker, die Pfarrei st. Martin in 
Walluf übertragen. (116, 117/125) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Pfar
rer Edwin SCHARDT, Bad Soden-Neuenhain, die Pfar
rei St. Petrus in Selters-Eisenbach übertragen. (112/95) 

Mit Termin 31. Mai 1990 ist Frau Gemeindereferentin 
Birgid JÖKEL, Pfarrei. St. Ignatius, Frankfurt am Main, 
aus dem Dienst des Bistums ausgeschieden. 

Nr. 53 Todesfälle 

Am 4. Mai 1990 ist Frau Gemeindereferentin Barbara 
HOHMANN, Frankfurt am Main-Unterliederbach, im 
Alter von 49 Jahren tödlich verunglückt. 

Am 11. Mai 1990 ist Herr Pfarrer i.R. Josef LÜCKER 
(S.c.B.) im Alter von 79 Jahren in Braunfels-Bonbaden 
verstorben. 
Am 28. Mai 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Franz FISCH
BACH (S.c.B.) im Alter von 77 Jahren in Oberbrechen 
verstorben. R.I.P. 

Nr. 54 Änderung der A va 
Die AVO in der Fassung vom 13. Dezember 1976 
(Amtsblatt 1976, S. 450-454), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 13. März 1989 (Amtsblatt 1989, 
S. 152), wird wie folgt geändert: 

§1O a A va wird um einen neuen Absatz 3 ergänzt: 
"(3) Der Mitarbeiter wird unter Fortzahlung der Vergü
tung einmal pro Jahr zur Teilnahme an Exerzitien, 
Einkehr- und Besinnungstagen freigestellt, sofern die
se nicht auf einen betriebsüblich oder dienstplanmäßig 
freien Tag fallen. Der Umfang der Freistellung beträgt 
bis zu 5 Tagen je Kalenderjahr." 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

Diese Änderung wurde von der KODA am 22. März 
1990 beschlossen. Sie tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

Limburg, 7. Mai 1990 
AZ: 565 AH/90/01/5 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 
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Nr.55 Änderung der Ordnung für die nebenberuf
lichen Mitarbeiter im kirchlichen Dienst in 
der Diözese Limburg 

Die Ordnung für die nebenberuflichen Mitarbeiter im 
kirchlichen Dienst in der Diözese Limburg vom 6. 
Dezember 1985 (Amtsblatt 1986, S. 106), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 18. Mai 1988 (Amtsblatt 
1988, S. 107), wird wie folgt geändert: 

§ 1 erhält folgende neue Fassung: 

"Diese Ordnung gilt für die nebenberuflichen Mitar
beiter der Einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 A VO, 
deren vereinbarter Beschäftigungsumfang weniger als 
18 Stunden pro Woche im Durchschnitt beträgt." 

§ 5 wird wie folgt neu gefaßt: 

"Dem Mitarbeiter wird im Falle einer durch Kran.1<heit 
verursachten Arbeitsunfähigkeit die Vergütung gemäß 
§ 2 Abs.l für die Dauer von sechs Wochen, längstens 
bis zum Ende des Dienstverhältnisses gewährt, es sei 
denn, daß er sich die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig zugezogen hat." 

Als § 6 wird neu angefügt: 

"Auf Antrag des Mitarbeiters kann von der vorstehen
den Regelung abgewichen werden, soweit nicht zwin
gendes Recht entgegensteht." 

Der bisherige § 5 wird § 7. 

Diese Änderung wurde von der KODA am 22. März 
1990 beschlossen und tritt zum 1. Juli 1990 in Kraft. 

Limburg, 7. Mai 1990 T Franz Kamphaus 
AZ: 565 AH/90/01/5 Bischof von Limburg 

Nr.56 Änderung der Ordnung über die Zahlung 
von Zeitzuschlägen für die Arbeit an Sonn
und Feiertagen 

Die Ordnung über die Zahlung von Zeitzuschlägen für 
die Arbeit an Sonn- und Feiertagen vom 1. November 
1988 (Amtsblatt 1988, S. 113) wird wie folgt geändert: 

Bei Buchst. d) wird "21.00 Uhr" durch "20.00 Uhr" 
ersetzt; 

bei Buchst. e) wird ebenfalls "21.00 Uhr" durch "20.00 
Uhr" ersetzt. 

Diese Änderung wurde von der KODA am 22. März 
1990 beschlossen und tritt rückwirkend zum 1. Januar 
1990 in Kraft. 

Limburg, 7. Mai 1990 
AZ: 565 AH/90/01/5 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr. 57 Änderung der Reisekostenverordnung 

Die Reisekostenverordnung in der Fassung vom 13. 
Dezember 1976 (Amtsblatt 1976, S. 460 - 465), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. März 1989 (Amts
blatt 1989, S. 152), wird wie folgt geändert: 

A. Reisekostenverordnung für Laienangestellte 
(RKVO A) 

§ 7 Abs. 3 wird wie folgt neu gefaßt: 

"Für die Erstattung von Unfallschäden an einem aner
~nnt privateigenen Kraftfahrzeug", für die ein Dritter 
rucht haftbar gemacht werden kann, wird auf die Ver
waltungsvorschriften zu dieser Verordnung verwie
sen." 

C. Gemeinsame Verwaltungs vorschriften zur RKVO A 
und RKVO B 

Nr. 2 wird wie folgt neu gefaßt: 
"2. Deckung der Reparaturkosten aus Unfallschäden 
am eigenen Kraftfahrzeug. 

a) Mitarbeiter mit anerkannt privateigenem Kraftfahr
zeug 

Die Mitarbeiter mit anerkannt privateigenem Kraft
fahrzeug, einschließlich der Mitarbeiter nach § 7 Abs.5 
RKVO, können wählen zwischen dem Abschluß einer 
privaten Unfallkaskoversicherung (aa) oder der Auf
nahme in den Dienstreisekasko-Rahmenvertrag des 
Bistums (ab). 

aa) Entscheid~t sich der Mitarbeiter für eine private 
Vollkaskoverslcherung, so erhält er einen Prämienzu
schuß von monatlich DM 60,00.- der mit der monatli
chen Vergütung ausgezahlt wird und der Lohnsteuer 
unterworfen is~. Mit diesem Zuschuß sind alle Ansprü
che des Arbeltnehmers gegenüber dem Arbeitgeber 
~us Unfall schäden, aus welchem Rechtsgrund auch 
lmmer und welcher Art auch immer, abgegolten. Von 
dem Mitarbeiter ist eine entsprechende Erklärung ab
zugeben. 

ab) Entscheidet sich der Mitarbeiter für die Aufnahme 
in den Dienstreisekasko-Rahmenvertrag des Bistums, 
werden die durch einen Unfall auf einer Dienstreise 
verursachten Kosten am eigenen Kraftfahrzeug wie 
folgt erstattet: 

(1) Die Bistumskasse ersetzt den nachgewiesenen Scha
den bis zur Höhe von DM 300,00 unter der Vorausset
zung, daß 

- der Schaden von dem Dienstreisenden nicht vorsätz
lich oder grob fahrlässig verursacht wurde und 

- kein Anspruch auf Schadensersatz gegen einen Haft
pflichtigen besteht. 

(2) Zur Deckung eines darüber hinausgehenden Scha
dens hat das Bistum eine Kaskoversicherung abge
schlossen. Ins~weit erfol~ die Schadensregulierung 
nach d.en Bedmgungen dleses Versicherungsvertrages, 
das .. helßt na~h den AKB; dies bedeutet, daß sonstige 
Schaden, Wle Verlust des Schadenfreiheitsrabattes, 
Nutzungsausfall, Wertminderung des Unfallfahrzeu
ges, versicherungsbedingte Abzüge des Vollkaskover
sicherers, Kosten eines Mietwagens nicht ersetzt wer
den. 

b) Mitarbeiter ohne anerkannt privateigenes Kraftfahr
zeug 

Für Mitarbeiter ohne anerkannt privateigenes Kraft-
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fahrzeug findet die Regelung a. ab. Anwendung. 

c) Der Dienstgeber erstattet die Kosten für einen Miet
wagen, wenn ein dienstliches Interesse an der Anmie
tung besteht und die vorherige Zusage gegeben 
wurde." 
Diese Änderung wurde von der KODA am 22. März 
1990 beschlossen und tritt zum 1. Juli 1990 in Kraft. 

Limburg, 7. Mai 1990 
AZ: 565 AH/90/01/5 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.58 Einladung zur Priesterweihe 

Am Samstag, 30. Juni 1990, 10.00 Uhr, wird Bischof Dr. 
Franz Kamphaus im Dom zu Limburg vier Diakonen 
des Bistums Limburg die Priesterweihe erteilen. 

Zur Teilnahnle an der Priesterweihe wird hiermit herz
lich eingeladen. 

Die Priester werden gebeten, in Chorkleidung am 
Weihegottesdienst teilzunehmen und den Neugeweih
ten ebenfalls die Hände aufzulegen. Für die Priester ist 
das südliche Querschiff reserviert; Gelegenheit zum 
Umkleiden ist im Kolpinghaus. 

Nr. 59 Piarrexamen 1990 

Entsprechend der Ordnung für die Priesterbildung im 
Bistum Limburg vom 10. August 1981 besteht das Pfar
rexamen aus einer schriftlichen Hausarbeit und einer 
mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung ist in 
diesem Jahr für Freitag, 23. November 1990, angesetzt. 

In der Prüfung von insgesamt 45 Minuten werden 
behandelt: 

a) die vorliegende Hausarbeit, ausgehend von einem 
theologischen Problem, 

b) ein vorgegebenes theologisches Thema und seine 
pastorale Relevanz, 

c) Fragen des kirchlichen Rechts (Sakramentenrecht, 
Synodalrecht) und des Arbeitsrechts. 

Zu Punkt b) wird für das Jahr 1990 das Thema Taufpa
storal als Beispiel für Seelsorge in einer säkularisierten 
Welt festgelegt. 

Die schriftliche Hausarbeit soll einen Umfang von 40 
bis 50 Textseiten haben. Das Thema kann in Absprache 
mit dem Regens des Priesterseminars frei gewählt 
werden. Letzter Abgabetermin ist Montag, 15.10.1990. 

Die Anmeldung zum Pfarrexamen ist bis zum 30. Sep
tember 1990 an den Regens des Bischöflichen Priester
seminars zu richten. 

Als Literatur wird für das Prüfungsgespräch voraus
gesetzt: 

zu b) Taufpastoral als Beispiel für Seelsorge in einer 
säkularisierten Welt: 

1. a) Die Feier der Eingliederung Erwachsener in 
die Kirche. Studienausgabe (1986) 
b) Die Eingliederung von Kindern im Schulalter 
in die Kirche. Studienausgabe (1986) 

c) Die Feier der Kindertaufe 
d) Die Feier der Aufnahme gültig Getaufter in 
die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche 

2. a) Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bun
desrepublik Deutschland l. Beschlüsse der Voll
versammlung. Freiburg 1976, 227 - 275: Schwer
punkte heutiger Sakramentenpastoral 
b) Gemeinsame Synode .. .!I. Arbeitspapiere der 
Sachkommissionen, Freiburg 1977, 37 - 97: Das 
katechetische Wirken der Kirche. Für die Prü
fung erforderlich: S. 94 - 97: 5.3 Der Taufkatechu
menat 
c) Codex Iuris Canonici Can. 850-878 

3. a) Die deutschen Bischöfe: Pastorale A'1weisung 
an die Priester und Mitarbeiter im pastoralen 
Dienst zur rechtzeitigen Taufe der Kinder 
(12.7.1979), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz 
b) Stufen auf dem Glaubensweg. Arbeitshilfen 
25 (16.2.1982), hrsg. vom Sekretariat der Deut
schen Bischofskonferenz 

4. Vertiefende Literatur: 
a) Karl Lehmann, Das Verhältnis von Glaube 
und Sakrament in der katholischen Tauftheol0-
gie, in: Karl Lehmann, Gegenwart des Glaubens, 
Mainz 1974, 201-228 
b) Heinrich Rennings, Die pastoralliturgische 
Weisungen der neueren deutschen Diözesan-Sy
noden zur Taufe, in: Hansjärg Auf der Maur / 
Bruno Kleinheyer (Hrsg.), Zeichen des Glaubens. 
Studien zu Taufe und Firmung, Einsiedeln 1972, 
233-252 
c) Karl Gastgeber, Der Glaube der Gemeinde als 
Vorbedingung für die Kindertaufe, in: Zeichen 
des Glaubens ... , 269-281 
d) Walter Kasper, Glaube und Taufe, in: Walter 
Kasper (Hrsg.), Christ sein ohne Entscheidung 
oder Soll die Kirche Kinder taufen?, Mainz 1970, 
129-159 
e) Adolf Exeler/Dietrich Zimmermann, Zur Pra
xis der Kindertaufe. Pastorale Überlegungen und 
Arbeitshilfen, in: Christsein ohne Entschei
dung ... , 160-187 
f) Balthasar Fischer, Taufgottesdienst als Ge
meindegottesdienst - eine Utopie?, in: Martin 
Klöckener IWinfried Glade, Die Feier der Sakra
mente in der Gemeinde (Festschrift für Heinrich 
Rennings), Kevelaer 1986, 163-168 
g) Andreas Heinz, Eine neue Chance für das 
Taufbrauchtum, in: Die Feier der Sakramente in 
der Gemeinde ... , 169-178 
h) Theodor Maas-Ewerd, Tauferinnerung und -
erneuerung in der Osterzeit, in: Die Feier der Sa
kramente in der Gemeinde ... , 179-191 

Aus den unter 4. genannten Titeln muß einer für die 
Prüfung vorbereitet werden. 

zu c) Fragen des kirchlichen Rechts (Sakramentenrecht, 
Synodalrecht) und des Arbeitsrechts 

zum Sakramentenrecht 
1. Sakramentenspendung an und durch nicht (rö
misch-)katholische Christen: can. 844 c.I.c. 
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2. Zur Taufe: 
a) cann. 850-878 c.1.c. 
b) Ablehnung eines Taufbegehrens (Amtsbl. 1979, 
5.99) 
c) Hinweise zur Taufpastoral (Amtsbl. 1985, s. 67) 
d) (staatl.) Gesetz über die religiöse Kindererziehung 
vom 15.7.1921 
e) Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre 
über die Kindertaufe vom 28.10.1980 (Amtsbl. 1981, 
S. 1-7) 
3. Zur Eucharistie: 
a) Richtlinien für den Sonntagsgottesdienst (Direkto-
rium, S. 46-49) 
b) Ökumenische Gottesdienste an Sonn- und Feierta-
gen (Direktorium, S. 51 ) 
c) Richtlinien für die Eucharistiefeier am Werktag 
(Direktorium, S. 52-53) 
d) Meßstipendien (Direktorium, S. 27-29) 
4. Zur Buße: 
a) Absolutionsbefugnis: cann. 965-986 C.I.c., Prakti-
sche Hinweise, § 16 
b) Kirchenaustritt und Rekonziliation: cann. 1364, 
1357, Praktische Hinweise, § 17 und Erklärung der 
Diözesanbischöfe zu Fragen des kirchlichen Finanz
wesens (Amtsbl. 1970, Nr. 2) 
5. Aufnahme in die katholische Kirche (soweit sie an 
einen Auftrag des Ortsordinarius gebunden ist): 
Praktische Hinweise, § 15 
Zum Synodalrecht 
Pfarrgemeinderat: §§ 16, 19, 21 der Synodalordnung 
Verwaltungsrat: §§ 3, 5, 11, 12, 14, 17 KWG 
Zum Arbeitsrecht: 
Arbeitsvertragsordnung für die Beschäftigten im 
kirchlichen Dienst in der Diözese Limburg: §§ 13, 
15, 16 
Sämtliche Titel können in der Bibliothek des Bischöf
lichen Priesterseminars eingesehen und kopiert 
werden. 

Nr. 60 Priesterexerzitien 

in der Erzabtei St. Martin D-7792 Beuron 

Termine: 18.-22. Juni 
03.-07. September 
08.-12. Oktober 
12.-16. November 1990 

Thema: "Wir wollen Jesus sehen" - Die personale 
Mitte des Evangeliums. 

Leitung: P. Odo Haggenmüller OSB, Beuron 
Kosten: DM 160,- bis 180,- (für Honorar, Unter

kunft, Verpflegung) 
Anmeldung und Auskunft: Gästepater der Erzabtei 
7792 Beuron, Tel. 07466/17-158 

Nr. 61 Meditationen und Gebete für Kranke 

Wie jedes Jahr seit 1978 bietet MISSIO-Aachen auch 
1990 Meditationen und Gebete an, die gedacht sind für 
Menschen in Krankheit, Leid und Not. Im Sinne der 
ökumenischen Weltversammlung der christlichen Kir-

chen in Seoul, Korea, im März 1990 lädt das Gebetsbild 
dazu ein, sich dem Ringen und Leiden der Menschen 
und der Kirchen um Gerechtigkeit, Frieden und Be
wahrung der Schöpfung zu öffnen und anzuschließen. 
Das zwölfseitige Gebetsbild (Gotteslob-Format) kann 
kostenlos bezogen werden. Bisherige Empfänger er
halten diese Gebetstexte unaufgefordert zugesandt. 
Neue Bezieher richten ihre Bestellung bitte an: MI5-
510, Goethestraße 43, 5100 Aachen. 

Nr. 62 Alte Diözesangebet- und -gesangbücher 

Häufig finden sich unbeachtet in Pfarrbesitz oder in 
Nachlässen, gerade von Priestern, einzelne Diözesan
gebet- und -gesangbücher, die für sich keinen besonde
ren Wert haben, zumal sie in der jeweiligen Diözese in 
großer Zahl vorhanden sind, die gleichwohl aber für 
liturgiegeschichtliche Forschungen von groBem Inter
esse sein können. Wer solche Bücher abgeben möchte 
oder erübrigen kann, wird gebeten, sie der Bibliothek 
des Deutschen Liturgischen Instituts (Jesuitenstr. 13 c, 
Postfach 26 28, 0-5500 Trier) anzubieten oder direkt 
zuzusenden. Auf Wunsch können die Portokosten er
stattet werden. Bei älteren Exemplaren (19. Jh. und 
früher) kann, falls erwünscht, eine angemessene Be
zahlung vereinbart werden. 

Nr. 63 Warnung 

Gewarnt wird vor Herrn Alfred Paul SEIWERT, der in 
Rosenheim/Westerwald wohnt. Er ist illegitim zum 
Priester geweiht, tritt verschiedentlich als "Monsigno
re P. Athanasius Maria Seiwert" auf und hat sich kürz
lich als römisch-katholischer Bischof ausgegeben. Soll
te die Priesterweihe gültig sein, so wäre Herr Seiwert 
suspendiert, für den Fall einer gültigen Bischofsweihe 
exkomm uniziert. 

Nr. 64 Änderungen im Schematismus 

5.50: 
Das Haus der Volksarbeit hat einen Anschluß für 
Telefax: 069/5975503 
5.76: 
Pfarrer i. R. Nikolaus Homm ist zu streichen. 
S. 121: 
Unter Hofheim, St. Peter und Paul, ist bei Geistliche 
im Ruhestand zu ergänzen: Homm, Nikolaus, Pfarrer 
i. R., 6238 Hofheim/Ts., Roedersteinweg 6, Telefon 
06192/2071136 
S. 121 u. 298: 
Änderung der Telefonnummer des Hauses Maria 
Elisabeth der Schwestern von der hl. Elisabeth: 
06192/20710 
S.211: 
Unter Kath. Italienische Gemeinde Wetzlar ist zu 
streichen: Kallenbach, Marie 
5.221: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i. R. 
Nikolaus Homm: 6238 Hofheim/Ts., 
Roedersteinweg 6, Telefon 06192/2071136 
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Nr. 6S Ordnung zum Schutz personenbezogener 
Daten in katholischen Krankenhäusern in 
der Diözese Limburg 

Gemäß der Grundordnung für katholische Kranken
häuser in den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer 
und Trier vom 24. November 1986 (Amtsbl. 1986, S. 
181 f) Teil B Ziffer 6 gelten für katholische Kranken
häuser die kirchlichen Datenschutzvorschriften. Zur 
Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in 
katholischen Krankenhäusern in der Diözese Limburg 
wird folgende Ordnung erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für alle katholische Kranken
häuser im Sinne der Grundordnung für katholischen 
Krankenhäuser in den Diözesen Fulda, Limburg, 
Mainz, Speyer und Trier ohne RücksiCht auf die Rechts
form oder die Trägerschaft des jeweiligen Kranken
hauses. 
(2) Durch diese Ordnung werden alle personenbezoge
nen Daten über den Patienten eines Krankenhauses 
(Patientendaten) unabhängig von der Form ihrer Erhe
bung, der Art ihrer Verarbeitung und sonstigen Nut
zung geschützt. Als Patientendaten gelten auch die 
personenbezogenen Daten Dritter, die dem Kranken
haus im Zusammenhang mit der Behandlung bekannt 
werden. 
(3) Durch den Schutz von Patientendaten im katholi
schen Krankenhaus vor Mißbrauch soll die Beeinträch
tigung schutzwürdiger Belange der Patienten verhin
dert und das Recht der Patienten auf informelle Selbst
bestimmung gewährleistet werden. 

(4) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt 
ist, gilt die Anordnung über den kirchlichen Daten
schutz in der Diözese Limburg vom 16. Mai 1978 
(Amtsbl. 1978, S. 31-35). Weitergehende besondere 
staatliche oder kirchliche Rechtsvorschriften, insbe
sondere die der ärztlichen Schweigepflicht, bleiben un
berührt. 

§ 2 Umfang der Datenverarbeitung 

(1) Patientendaten dürfen nach Maßgabe des 7 der 
"Anordnung über den kirchlichen Datenschutz" im 
Krankenhaus nur erhoben, verarbeitet oder in sonsti
ger Weise genutzt werden, soweit 
1. dies im Rahmen des Behandlungsverhältnisses er

forderlich ist, 
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2. dies zur Ausbildung oder Fortbildung erforder
lich ist und dieser Zweck nicht in vertretbarer 
Weise mit anonymisierten Daten erreichbar ist, 

3. eine staatliche oder kirchliche Rechtsvorschrift 
dies erlaubt oder 

4. der Patient eingewilligt hat. 

(2) Die Einwilligung gemäß Abs. 1 Ziffer 4 bedarf der 
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. Wird die Einwilli
gung wegen besonderer Umstände nur mündlich er
teilt, so ist dies vorn Krankenhaus schriftlich in den 
Unterlagen zu vermerken. Wird die Einwilligung zu
sammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist 
der Betroffene hierauf schriftlich besonders hinzuwei
sen. 

(3) Die Angabe der Konfessionszugehörigkeit bei der 
Patientenaufnahme ist freiwillig. 

§ 3 Weitergabe und Nutzung von Patientendaten im 
Krankenhaus 

(1) Die Weitergabe und Nutzung von Patientendaten 
innerhalb des Krankenhauses, an die Mitarbeiter der 
Krankenhausseelsorge oder den Sozialdienst im Kran
kenhaus ist nur zulässig, soweit dies zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung im Rahmen der Behandlung oder 
der seelsorgerischen oder der sozialen Betreuung des 
Patienten erforderlich ist. 

(2) Die Krankenhausverwaltung darf Patientendaten 
verarbeiten und nutzen, soweit sie diese zur verwal
tungsmäßigen Abwicklung der Behandlung von Pa
tienten benötigt. 

(3) Für die Qualitätssicherung der Krankenversorgung 
ist der Zugriff auf Patientendaten nur insoweit zuläs
sig, als der angestrebte Zweck nicht mit anonyrnisier
ten Daten erreicht werden kann. 

§ 4 Übermittlung von Patientendaten an Dritte 

(1) Die Übermittlung von Patientendaten an Personen 
oder Stellen außerhalb des Krankenhauses ist nur zu
lässig, soweit sie erforderlich ist zur 

1. Behandlung einschließlich der Mit- und Nachbe
handlung, soweit nicht der Patient nach Hinweis 
auf die beabsichtigte Übermittlung etwas anderes 
bestimmt hat, 

2. Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für das 
Leben, die Gesundheit oder die persönliche Frei-
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heit des Patienten oder eines Dritten, sofern die 
genannten Rechtsgüter das Geheimhaltungsinter
esse des Patienten deutlich überwiegen, 

3. Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen in 
der Krankenversorgung, wenn bei der beabsich
tigten Maßnahme das Interesse der Allgemeinheit 
an der Durchführung die schutzwürdigen Belan
ge des Patienten erheblich überwiegt, 

4. Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen 
aufgrund der Behandlung, 

5. Erfüllung von Pflichten aufgrund bestehender 
Rechtsvorschriften, 

6. Unterrichtung des Seelsorgers des Patienten, 
soweit der Patient nicht einen gegenteiligen Wil
len kundgetan hat oder .. sonstige Anhaltspunkte 
dafür bestehen, daß eine Ubermittlung nicht ange
bracht ist. Der Patient ist bei der Aufnahme aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß er der Über
mittlung von Patientendaten an seinen Seelsorger 
widersprechen kann. 

Die Übennittlung von Patientendaten an Angehörige 
darf nur durch den Arzt erfolgen, soweit es zur Wah
rung ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist, 
schutzwürdige Belange des Patienten nicht beeinträch
tigt werden und die Einholung der Einwilligung für 
den Patienten gesundheitlich nachteilig wäre. 

Im übrigen ist eine Übermittlung nur mit Einwilligung 
des Patienten zulässig. 

(2) Personen oder Stellen, an die Patientendaten wei
tergegeben worden sind, dürfen diese nur zu dem 
Zweck verwenden, zu dem sie ihnen übermittelt wur
den. Im übrigen haben sie diese Daten unbeschadet 
sonstiger Datenschutzbestimmungen in demselben 
Umfang geheimzuhalten wie das Krankenhaus selbst. 

§ 5 Löschung von Daten 

(1) Patientendaten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
die rechtlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen 
abgelaufen sind und kein Grund zu der Annahme 
besteht, daß durch die Löschung schutzwürdige Belan
ge des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(2) Patientendaten, die keiner Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, sind unverzüglich zu löschen, wenn sie 
zur Erfüllung der in 2 genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. 

(3) Patientendaten, die im automatisierten Verfahren 
mit der Möglichkeit des Direktabrufs gespeichert wer
den, sind unverzüglich zu löschen, wenn der Direktzu
griff nicht mehr erforderlich ist, spätestens aber nach 
zwei Jahren. Gespeichert bleiben darf nur ein Daten
satz, der für das Auffinden der Behandlungsdokumen
tation erforderlich ist. 

§ 6 Datenverarbeitung im Auftrag 

Das Krankenhaus kann sich zur Verarbeitung von Pa
tientendaten anderer Personen oder Stellen bedienen, 
wenn die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
dieser Ordnung sowie eine 203 StGB entsprechende 
Schweigepflicht beim Auftragnehmer Sichergestellt ist. 

Das Krankenhaus ist verpflichtet, erforderlichenfalls 
Weisungen zur Ergänzung der beim Auftragnehmer 
vorhandenen technischen und organisatorischen Maß
nahmen der Datensicherung zu erteilen. 

§ 7 Auskunftserteilung 

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unentgeltlich 

1. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten sowie über die Personen und Stellen zu 
erteilen, an die personenbezogene Daten weiter
gegeben wurden und 

2. Einsicht in seine Behandlungsdokumentation zu 
gewähren. 

(2) Das Krankenhaus darf die gemäß Abs. 1 zu gewäh
rende Auskunft über die den Patienten betreffenden 
ärztlichen Daten und die Einsicht in seine Behand
lungsdokumentation nur durch einen Arzt vermitteln 
lassen. 

(3) Die Auskunft und die Einsichtnahme können im 
Interesse der Gesundheit des Patienten begrenzt wer
den. Ein Anspruch auf Auskunft oder Einsichtnahme 
steht dem Patienten nicht zu, wenn berechtigte Ge
heimhaltungsinteressen des behandelnden Arztes oder 
Dritter, deren Daten zusammen mit denen des Patien
ten aufgezeichnet sind, überwiegen. 

§ 8 Schutzmaßnahmen 

(1) Der Krankenhausträger hat die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erfor
derlich und angemessen sind, den Schutz der Patien
tendaten zu gewährleisten. 

(2) Jeder Krankenhausträger bestellt einen oder mehre
re Betriebsbeauftragte für den Datenschutz; es kann 
auch ein gemeinsamer Betriebsbeauftragter für mehre
re Krankenhäuser bestellt werden. Zum Beauftragten 
für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer 
dadurch keinem Interessenkonflikt mit sonstigen 
dienstlichen Aufgaben ausgesetzt wird und sich nach 
Überzeugung des Krankenhausträgers hinlänglich mit 
den Datenschutzbestimmungen vertraut gemacht hat. 

§ 9 Patientendaten und Forschung 

(1) Patientendaten, die innerhalb des Krankenhauses 
gespeichert sind, dürfen für eigene wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben nur von den dort beschäftigten 
Personen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterlie
gen, verarbeitet oder sonst genutzt werden. 

(2) Patientendaten dürfen zu Zwecken der wissen
schaftlichen Forschung nur dann an Dritte übermittelt, 
durch diese verarbeitet oder sonst genutzt werden, 
wenn der Zweck eines bestimmten Forschungsvorha
bens nicht auf andere Weise erfüllt werden kann und 

1. das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der 
Durchführung des Patienten erheblich überwiegt 
oder 

2. es nicht zumutbar ist, die Einwilligung einzuho
len, und schutzwürdige Belange des Patienten 
nicht beeinträchtigt werden. 
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In allen anderen Fällen ist die Übermittlung von Pa
tientendaten an Dritte und die Verarbeitung oder son
stige Nutzung durch sie nur zulässig. soweit der Pa
tient eingewilligt hat. 

Die übermittelnde Stelle hat den Empfänger, die Art 
der zu übermittelnden Daten, die betroffenen Patien
ten und das vom Empfänger genannte Forschungsvor
haben aufzuzeichnen und hat darzulegen, daß die 
Voraussetzungen des Satzes 1 oder des Satzes 2 gege
ben sind. 

(3) Sobald es der Forschungszweck gestattet, sind die 
personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Merk
male, mit deren Hilfe ein Personenbezug wieder herge
stellt werden kann, sind gesondert zu speichern; sie 
sind zu löschen, sobald der Forschungszweck es er
laubt. 

(4) Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen 
dürfen keinen Rückschluß auf die Personen zulassen, 
deren Daten verarbeitet oder genutzt werden. 

(5) Soweit die Bestimmungen dieser Ordnung auf den 
Empfänger keine Anwendung finden, dürfen Patien
tendaten nur übermittelt werden, 
1. wenn sich dieser verpflichtet 
a) die Daten nur für das von ihm genannte For

schungsvorhaben zu verwenden, 
b) die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzuhal

ten und 
c) die Vorschriften der 4 und 6 dieser Ordnung zu 

beachten und 
d) dem Beauftragten für den Datenschutz auf Ver

langen Einsicht und Auskunft zu gewähren sowie 
2. wenn der Empfänger nachweist, daß bei ihm die 

technischen und organisatorischen Voraussetzun
gen vorliegen, um die Verpflichtung nach Ziffer 1 
b zu erfüllen. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

Limburg. 18. Juni 1990 T Franz Kamphaus 
Az. 555 T /90/03/2 Bischof von Limburg 

Nr. 66 Firmungen im Jahr 1991 

Gemäß dem Plan für die Firmungen und Visitationen 
durch die Bischöfe bis 1997 (Amtsbl. 1989, S. 176) wird 
im Jahre 1991 der Diözesanbischof im Bezirk Rhein
gau, Herr Weihbischof Pieschl in den Bezirken Rhein
Lahn und Wiesbaden firmen und visitieren. 

Die Pfarrer der anderen Gemeinden, die einen zweijäh
rigen oder jährlichen Firmzyklus haben und 1991 die 
Firmung durch einen beauftragten Firmspender wün
schen, werden gebeten, für jede Firmung drei Termin
vorschläge (in der Reihenfolge der Erwünschtheit) bis 
zum 10. September 1990 an das Liturgiereferat des 
Bischöflichen Ordinariates zu melden. Die Termin
wünsche werden bei Mehrfachbenennung in der Rei
henfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Als Firmtermine kommen wegen gleichzeitiger Kapi
telsgottesdienste nicht in Frage: 

9. Mai (Christi Himmelfahrt), 19. Mai (Pfingstsonn
tag), 26. Mai (Dreifaltigkeit), 30. Mai (Fronleichnam), 
24. November (Christkönig), 1. Dezember (1. Advents
sonntag). In der Adventszeit sollen keine Firmungen 
angesetzt werden. 
Die Firmtermine und Firmspender werden im Oktober 
des Jahres vom Generalvikar zugewiesen. 

Nr.67 Heilige Weihen 

Der Herr Bischof hat am Samstag, 30. Juni 1990, im 
Dom zu Limburg den folgenden Diakonen die Priester
weihe gespendet: 

Stephan NEIS aus Elz, st. Johannes d. T. 
Erich ROm aus Hofheim, st. Peter und Paul 
Karl-Heinz WALTER aus Frankfurt, St. Bonifatius 
Johannes WISSER aus Weidenhahn, St. Peter und Paul. 

Nr. 68 Dienstnachrichten 

Mit Termin 30. Juni 1990 wurde der Gestellungsvertrag 
für Herrn Krankenhauspfarrer P. Dr. Horestes PFEI
LER SM (Kliniken Niederrad und Hospital zum Hl. 
Geist in Frankfurt am Main) vereinbarungsgemäß 
gekündigt. (196, 197) 

Mit Termin 1. Juli 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Bezirksdekan Alois STAUDT erneut für fünf Jahre zum 
Bezirksdekan des Bezirkes Limburg ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Be
zirksdekan Robert RÖDER erneut für fünf Jahre zum 
Bezirksdekan des Bezirkes Lahn-Dill-Eder ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Dekan Klaus WÜST, 
Eschborn, bis zur Wiederbesetzung der Pfarrei zum 
Pfarrverwalter der Pfarrei Maria Hilf in Bad Soden
Neuenhain ernannt. 

Mit Termin 31. August 1990 endet die Dienstzeit von 
Herrn Bezirksvikar und Jugendpfarrer Alfred MUCH 
im Bezirk Main-Taunus. Bis zum 30. April 1991 ist ihm 
ein Sabbatjahr genehmigt worden. (110, 195) 

Mit Termin 1. September 1990 hat der Herr Bischof 
Herrn Jugendpfarrer Ernst-Ewald ROTH, Wiesbaden, 
zum Diözesanjugendpfarrer und Leiter des Dezernates 
Jugend im Bischöflichen Ordinariat ernannt. (174, 195/ 
10, 11, 17, 195) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Bezirksvikar und 
Jugendpfarrer Alexander BRÜCKMANN, Montabaur, 
zum Bezirksvikar und Jugendpfarrer des Bezirkes 
Main-Taunus ernannt. (147/110,195) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Kaplan Matthias 
OHLIG, Lahnstein, zum Bezirksvikar und Jugendpfar
rer des Bezirkes Wetzlar ernannt. (134/166, 195) 

Mit gleichem Termin werden folgende Neupriester als 
Kapläne eingesetzt: 
Stephan NEIS in Lahnstein, St. Martin (134) 
Karl-Heinz WALTER in Bad Homburg, St. Marien 
(75) 
Johannes WISSER in Braunfels/Solms, St. Anna (169) 
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Mit gleichem Termin übernimmt Herr Neupriester 
Erich ROTH unter Beibehaltung seines Schuldienstes 
nebenberuflich Seelsorgsdienste im Dekanat Hofheim. 
(120) 

Mit gleichem Termin werden folgende Kapläne ver
setzt: 
Kaplan Thomas BARTH von Wiesbaden-Dotzheim, 
St. Josef, nach Rüdesheim, St. Jakobus (181/129) 
Kaplan Johannes CHRISTMANN von Bad Homburg, 
St. Marien, nach Höhn-Schönberg, St. Josef (75/161) 
Kaplan Michael DÖRR von Braunfels/Solms, St. 
Anna, nach Königstein, St. Marien. (169/80) 
Mit gleichem Termin wird Herr Kaplan Andreas 
UNFRIED, bisher zur Aushilfe in Frankfurt am Main, 
Heilig Geist, in Frankfurt am Main, St. Michael einge
setzt. (65/57) 

Mit Termin 31. Mai 1990 wurde Herr Diakon Paul 
HELLENBART, Wiesbaden-Naurod, von seiner Auf
gabe als Diözesanvertreter im katholischen Bibelwerk 
entpflichtet. 

Mit Termin 1. Juni 1990 wurde Herr Hubert RÜENAU
VER, Dezernat Erwachsenenarbeit, zum Diözesanver
treter im Katholischen Bibelwerk bestellt. 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde Frau Pastoralreferentin 
Birgit MANTHE von Kaub, Wellmich und St. Goars
hausen nach Kestert, st. Georg, versetzt. (137, 138/139) 

Mit Termin 1. August 1990 wechselt Herr Referent 
Hugo KUHAUPT vom Katholischen Bezirksamt Hoch
taunus, Abteilung Erwachsenenarbeit, in das Dezernat 
Erwachsenenarbeit im Bischöflichen Ordinariat Lim
burg. (73/14) 

Nr. 69 Todesfälle 

Am 28. Mai 1990 ist Herr Pater Josef CASPER C.Ss.R. 
im Alter von 81 in Salzgitter verstorben. 

Am 1. Juni 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Günter ANDERS 
im Alter von 75 Jahren in Mainz verstorben. 

Am 20. Juni 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Karl NIING 
(S.C.B.) im Alter von 73 Jahren in Hannover verstor
ben. 

Am 23. Juni 1990 ist Herr Pfarrer i. R. August MÜLLER 
(S.C.B.) im Alter von 80 Jahren in Frankfurt am Main 
verstorben R.I.P. 

Nr. 70 Änderungen im Schematismus 

5.124: 
Unter Eltville, St. Peter und Paul, ist zu ergänzen: 
Geistlicher im Ruhestand: 
Hartung, Josef, Pfarrer i. R., 6228 Eltville/Rhg., 
Friedrichstraße 63, Altenwohnheim St. Hildegard, 
Telefon 06123/3486 
5.158, 159: 
Pfarrer Albert Muth ist privat unter folgender 

Anschrift erreichbar: 5431 Ebernhahn, Kirchstraße 17 
5.216: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer Albert 
Lauck: 6222 Geisenheim-Johannisberg, Im Grund 67, 
Telefon 06722/71571 
5.220 
Unter Geistliche im Ruhestand ist einzufügen: 
Hartung, Josef, Pfarrer i. R., 6228 Eltville/Rhg., 
Friedrichstraße 63, Altenwohnheim St. Hildegard, 
Telefon 06123/3486. 

Nr. 71 Sportwerkwoche für Priester und Diakone 

Priester und Diakone sind eingeladen zu einer Sport
werkwoche vom 6. August 1990, 15.00 Uhr bis zum 10. 
August 1990, 13.30 Uhr in der DJK Sportschule "Kardi
nal von Galen" in Münster; Grevenerstraße 125 - 127, 
Telefon 0251/293167. 

Die Sportwerkwoche ist nicht nur ein Angebot an jun
ge Geistliche. Auch ältere Priester oder solche, die 
bisher nur wenig Sport getrieben haben, können an der 
Werkwoche teilnehmen, da auf ihre sportliche Lei
stungsfähigkeit Rücksicht genommen wird. Trainierte 
Priester können das Sportabzeichen erwerben. 

Der inhaltliche Schwerpunkt wird sich mit dem Thema 
"Sport und Gesundheit" befassen. Neben der Sportpra
xis, die die theoretischen Erkenntnisse in die eigene 
Erfahrung umsetzen soll, werden biblisch-spirituelle 
Impulse zu Beginn eines Tages wichtige Akzente im 
Seminar sein. Eine Wallfahrt mit Fahrrädern zum 
Marienwallfahrtsort Telgte rundet das Programm ab. 
Tro!z der Aktivitäten wird noch genügend Zeit für den 
persönlichen Erfahrungsaustausch bleiben. Die Lei
tung der Werkwoche haben Pfarrer Manfred Paas und 
Dipl.-Sportlehrer Wolfgang Zalfen. 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden 
von der DJK übernommen. 
Anmeldungen sind zu richten an das DJK-Sportamt, 
Bundesverbandsbeirat, Postfach 320 229, 4000 Düssel
dorf 30. 

Nr. 72 Abzugeben 

1 Develop-Normalkopierer 22, mit Kopiertisch Der 
Kopierer wurde 1987 zum Preis von DM 4.490,- er
worben. Der Kopienstand beträgt ca. 48.000. In abseh
barer Zeit muß die Selen-Trommel ausgetauscht wer
den. 
1 Brenngerät Rex-Rotary 22025 (1982/83 gekauft). Für 
dieses Gerät sind Brenn-Nadeln sowie ca. 250 Electro
nic-Brennschablonen (Schablonen preis beträgt ca. 
l00,-/per 100 5t.) noch vorhanden und werden dazu
gegeben, sowie 5 Dosen Druckerfarbe. 
1 Rex-Rotary-Schablonendrucker 750 (1981 für 3.180 
DM erworben) 
Alle Geräte wurden im Oktober 1989 gewartet und 
sind funktionstüchtig, für sämtliche Geräte ist die 
Gebrauchsanweisung vorhanden. Angebote an das 
Katholische Pfarramt Glashütten-Schloßborn erbeten. 
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Nr. 73 Diözesanjugendtreffen am lSJ16. September 
1990 in Limburg 

Unter dem Motto " ... den Weg wollen wir gehen - Jugend 
zwischen Apathie und Aufbruch" findet am 15./ 
16.09.1990 ein Diözesanjugendtreffen in Limburg statt. 

Eingeladen sind Jugendliche ab 16 Jahren zu Begegnung 
und Gespräch zu aktuellen Themen. Das Treffen beginnt 
am Samstag um 10.00 Uhr mit Wallfahrten nach Limburg. 
Um 15.00 Uhr ist ein offenes Singen im SchloßhofVorgese
hen; zwischen 15.30 und 18.00 Uhr findet eine Talkshow 
statt. Ein festlicher Abend beendet den Samstag. 

Am Sonntag ist um 10.00 Uhr Gottesdienst im Dom. 

Übemachtungsmöglichkeiten in Turnhallen stehen den 
Jugendlichen zur Verfügung. Nähere Informationen, 
Prospekte sind beim Bischöflichen Ordinariat, Dezernat 
Jugend, Roßmarkt 4, 6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431 I 
295372 erhältlich. Anmeldung bis 31.08.1990. 

Nr. 74 Dienstnachrichten 

Mit Termin 31. Juli 1990 ist Pater Angel Luis MONT AL VO 
DEL AMO O.Ss.T., Vikar in der Katholischen Spanischen 
Gemeinde, Frankfurt am Main, von seinem Ordensoberen 
abberufen worden und damit aus dem Dienst des Bistums 
Limburg ausgeschieden. (213) 

Mit Termin 1. August 1990 wurde Pater Juan Pablo GAR
CIA MAESTRO O.Ss.T. zum Vikar in der Katholischen 
Spanischen Gemeinde, Frankfurt am Main, ernannt. (213) 

Mit Termin 16. August hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Heinz PETMECKY, Frankfurt am Main, Allerheiligen, die 
Pfarrei Maria Hilf in Bad Soden-Neuenhain übertragen. 
(64/112) 

Mit Termin 30. Juni 1990 ist Frau Petra BÖS, pastorale 
Mitarbeiterin in der katholischen Seelsorge der Justizvoll
zugsanstalt Frankfurt am Main III, aus dem Dienst des 
Bistums Limburg ausgeschieden. (192) 

Mit Termin 31. August 1990 wurde der Gestellungsver
trag für Schwester Maria-Linus RUDOLF, pastorale Mit
arbeiterin der katholischen Seelsorge an der Justizvoll
zugsanstalt Frankfurt am Main III, durch die zuständige 
Ordensoberin gekündigt. Sie scheidet damit aus dem 
Dienst des Bistums Limburg aus. (192) 

Limburg, 1. August 1990 
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Nr. 7S Todesfall 

Am 20. Juni 1990 ist Herr Pater Leo HAUK SAC im Alter 
von 77 Jahren in Okarben verstorben. R.I.P. 

Nr.76 Beratung und Vertretung von Kriegsdienstver-
weigerern 

Für die Zeit vom ~1.09.1990 bis 31.08.1991 wurde folgen
den Personen der kirchliche Auftrag erteilt, Wehrpflichti
ge, die als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden 
wollen, zu beraten und bei den Verhandlungen vor den 
Prüfungsgremien zu vertreten. 

Bezirk Frankfurt 

Dr. Michael Bergmann, Rechtsanwalt, 
Am Hasenpfad 38, 
6453 Seligenstadt, Tel.: 069/7 592300 oder 0 61 82/2 69 24 
Sybille Brennicke, Cemeindereferentin 
Thomas-Mann-Straße 2 - 4, 
6000 Frankfurt/Main 50 
Gerhard Buballa, Pastoralreferent, 
Elsterstraße 18, 
6230 Frankfurt/Main BO, Tel.: 069/39 5311 
Dr. Norbert Copray, 
Gärtnerweg 62, 
6000 FrankfurtiMain 1, Tel.: 069172 88 39 
Andrea Gerhards, Pastoralreferentin, 
Leerbachstraße 37, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 069/71 91 1471 
Hans Hartz, Gemeindereferent, 
Mauritiusstraße 10, 
6000 Frankfurt/Main 71, Tel.: 069135 56 79 
Eva-Maria Horz, Pastoralreferentin, 
Rhönstraße 6, 
6000 Frankfurt/Main 1 
Herbert Kramm-Abendroth, Lehrer, 
Allendorfer Straße 38, 
6000 Frankfurt/Main 50, Tel.: 06915218 14 
Norbert Leber, Pfarrer, 
Saalfelder Straße 11, 
6230 Frankfurt/Main BO, Tel.: 069136 31 05 
Andreas Leimpek-Mohler, 
Zobelstraße 9, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 069 14359 43 
Ludwig Lemhöfer, Bildungsreferent, 
Blankenheimer Straße 42a, 
6000 Frankfurt/Main 71, Tel.: 069/74 BO 77 



Franz-Heinrich Lomberg, Pfarrer, 
Linkstraße 45, 
6230 Frankfurt/Main BO, Tel.: 069/3816 06 
Michael Metzler, Pfarrer, 
Eichwaldstraße 41, 
6000 Frankfurt/Main 60, Tel.: 4 97 04 85 
Werner Meuer, Pfarrer, 
Sieringstraße 1; 
6230 Frankfurt/Main BO, Tel.: 069/311051 
Bruno Pockrandt, Pastoralreferent, 
Bruder-Grimm-Straße 20, 
6000 Frankfurt/Main, Tel.: 069/49 33 00 
Ludwig Reichert, Jugendpfarrer, 
Eschenheimer Anlage 21, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 069/15 01-172 
Heinz Rindsfüsser, Kaplan, 
Domplatz 14, 
6000 Frankfurt/Main, Tel.: 069/29 0787 
Waldemar Ruez, Dipl.-Theol., Dipl.-Päd., 
Windmühlstraße 2, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 069/233307 
Bernhard Ruppert, 
Rotlindstraße 8, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 069/49 2159 
Matthias Stadtaus, Pfarrer, 
Mathildenstraße 30, 
6000 Frankfurt/Main 70, Tel.: 069/65 25 98 
Norbert Stähler, Pfarrer, 
Alexanderstraße 25, 
6000 Frankfurt/Main 90, Tel.: 069/7834 36 
Michael Weis, Pfarrer, 
Am Hohen Weg 19, 
6000 Frankfurt/Main 90, Tel.: 069/782734 

Bezirk Hochtaunus 

Bemd Becker, Diakon, 
Waldhohlstraße 18, 
6240 Königstein 
Wolfgang Bentrup, Pastoralreferent, 
Pfingstweidstraße 14, 
6370 Oberursel, Tel.: 06171/57657 
Paul Lawatsch, Pfarrer, 
Georg-Pingler-Straße 26 
6240 Königstein, Tel.: 06174/2 14 80 
Heribert Löbbert, Pastoralreferent, 
Schulstraße 6c 
6246 Glashütten, Tel.: 06174/630 77 
Dr. Michael May, 
Hessenring 128, 
6380 Bad Homburg, Tel.: 06172/2 4878 
Norbert Nakatenus, Pastoralreferent, 
Gartenstraße 11, 
6394 Grävenwiesbach, Tel.: 06086/30 49 
Joachim Schaaf, Jugendpfarrer, 
Dorotheenstraße 9-11, 
6380 Bad Homburg, Tel.: 06172/2 00 61 
Joachim Schäfer, Pfarrer, 
Untergasse 27, 
6374 Steinbach/Ts., Tel.: 06171/716 55 
Karl Weißmantel, Pastoralreferent, 
Lange Straße 110, 
6370 Oberursel2, Tel.: 06171/5 42 79 
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Bezirk Lahn-Dill-Eder 

Hans Kohl, Dipl.-Theol., 
Bismarckstraße 13, 
6340 Dillenburg, Tel.: 02771/340 81-82 
Peter Kollas, Jugendpfarrer, 
Bismarckstraße 13, 
6340 Dillenburg, Tel.: 02771/340 81-82 
Peter Langhans, Gemeindereferent, 
Königsberger Straße 7, 
3559 Battenberg/Eder 1, Tel.: 06452/32 27 
Heinrich Linnighäuser, Kaplan, 
Kirchberg 26, 
6340 Dillenburg, Tel.: 02771/70 29 
Heinz Ringel, Kaplan, 
Schloßstraße 15, 
6348 Herbom, Tel.: 02772/25 09 

Bezirk Limburg 

Bernadette Ackva, Pastoralreferentin, 
Frankfurter Straße 8, 
6290 Weilburg/Lahn 1, Tel.: 06471/304 97 
Richard Ackva, 
Privasstraße 1, 
6290 Weilburg/Lahn 1, Tel.: 06471/3 9440 
Heinz-Walter Barthenheier, Jugendpfarrer, 
Franziskanerplatz 3, 
6253 Hadamar 1, Tel.: 06433/2081 oder 06433/40 76 
Martina Dehm, Gemeindereferentin, 
Heidestraße 4, 
6250 Limburg-Linter, Tel.: 06431/422 35 
Patrick Dehm, Dipl.-Theol., 
Heidestraße 4, 
6250 Limburg-Linter, Tel.: 06431/422 35 
Hartmut Fritz, Sozialarbeiter, 
Roßmarkt 12, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/29 55 56 
Michaele Gabel, Gemeindereferentin, 
Neue Straße 6, 
6277 Bad Camberg-Würges, Tel.: 06434/73 41 
Jutta Gabriel, Sozialarbeiterin, 
Nassauer Straße 58, 
6257 Hünfelden 2, Tel.: 06438/49 67 
Elisabeth Helfrich, Sozialpädagogin, 
Franziskanerplatz 3, 
6253 Hadamar 1, Tel.: 06433/20 81 
Heinz-Willi Rivert, Kaplan, 
Gartenstraße 16, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/4 12 39 oder 4 51 08 
Emst-Ewald Roth, Diözesanjugendpfarrer, 
Roßmarkt4, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/29 53 42 
Alois Schneider, Sozialarbeiter, 
Graupfortstraße 5, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/29 55 61 
Christa Schneider, 
Domplatz3, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/62 08 
Bernhard Staufenbiel, 
Weil straße, 
6292 Weilmünster, Tel.: 06472/6 01 
Maria Stillger, Dipl.-Soz.-Päd., 
Obertorstraße 3, 
6259 Brechen 1, Tel.: 06438/2429 
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Michael Stöckel, Gemeindereferent, 
Kirchbergstraße 12, 
6293 Löhnberg, Tel.: 06471 /8785 
Matthias Trost, 
Hinter Hahn 49, 
6259 Oberbrechen, Tel.: 06483/67 95 
Michael Vogt, Kaplan, 
Pfortenstraße 3, 
6254 Elz, Tel.: 06431/5 20 34 
Thomas Wagner, Dipl.-Theol., Dipl.-Päd., 
Graupfortstraße 5, 
6250 Limburg/Lahn 1, Tel.: 06431/295554 oder 5 74 22 
Michael Ziegler, Jugendbildungsreferent, 
Ostpreußenstraße 4, 
6253 Hadamar 1; Tel.: 06433/20 81 

Bezirk Main-Taunus 

Günter Adam, Dipl.-Päd., 
Am Kirchplatz 6, 
6233 Kelkheim, Tel.: 06195/30 97-99 
Alexander Brückmann, Jugendpfarrer, 
Am Kirchplatz 6, 
6233 Kelkheim, Tel.: 06195/30 97-99 
Peter Hermann, Gemeindereferent, 
Eschborner Straße 2a 
6231 Sulzbach, Tel.: 06196/71796 
Reinhold Kalteier, Pfarrer, 
Burgstraße 31, 
6239 Eppstein, Tel.: 06198/86 21 
Gisela Mehling, Gemeindereferentin, 
Taunusstraße 33b 
6239 Kriftel, Tel.: 06192/64 53 
Herbert Pechmann, Gemeindereferent, 
Wiesenstraße 19, 
6233 Kelkheim-Ruppertshain, Tel.: 06174/61411 
Bezirk Rheingau 
JürgenJanik, Kaplan, 
Zollstraße 8, 
6222 Geisenheim, Tel.: 06722/81 33 oder 715 47 
Matthias Mantz, Jugendbildungsreferent, 
Rüdesheimer Straße 32, 
6222 Geisenheim, Tel.: 06722/80 58 
Kar! Wolf, Jugendpfarrer, 
Zollstraße 8/1 
6222 Geisenheim, Tel.: 06722/80 31 

Bezirk Rhein-Lahn 

Pater Peter Hannappel, 
Johanneskloster Lahnstein, 
5420 Lahnstein, Tel.: 02621/70 22 
Pater Egon Harnischfeger, Jugendpfarrer, 
Gutenbergstraße 8, 
5420 Lahnstein, Tel.: 02621/30 55-56 
Peter Fischer, Pastoralreferent, 
5429 Schönau, Tel.: 06775/3 26 
Matthias Ohlig, Kaplan, 
Pfarrgasse 6, 
5420 Lahnstein, Tel.: 02621/22 86 
Angelika Samland, Päd.-Past. Mitarbeiterin 
Gutenbergstraße 8, 
5420 Lahnstein, Tel.: 02621/3055-56 

Reinhold Stenger, Gemeindereferent, 
J.-B.-Ludwig-Straße 6, 
5420 Lahnstein, Tel.: 02621/70 95 

Bezirk Untertaunus 

Christoph Diringer, Pastoralssistent, 
Limburger Straße 23, 
6270 Idstein, Tel.: 06126/5 74 22 
Hans-Peter Labonte, Pastoralreferent, 
Badener Straße 23, 
6231 Bad Schwalbach/ a. Ts. 
Wolfgang Pax, Jugendpfarrer, 
Mainzer Allee 38 
6204 Taunusstein, Tel.: 06128/8 4081 

Bezirk Westerwald 

Hans-Jürgen Birringer, Oberstudienrat, 
Nasse Heide 18, 
5239 Streithausen, Tel.: 02661/3612 
H ... a~-Martin Eckart, Pfarrer, 
Hauptstraße 51, 
5439 Rennerod, Tel.: 02664/317 
Christof Forst, Kaplan, 
Rosenstraße 13, 
5431 Nentershausen, Tel.: 06485/2 29 
Petra Größchen, 
5413 Bendorf-Stromberg, Tel.: 02601/1869 
Franz Hennemann, Pastoralreferent, 
Hauptstraße 11, 
5419 Hartenfels, Tel.: 02626/2 86 
Markus Honervogt, , 
Kirchstraße 2-4, 
5439 Höhn, Tel.: 02661/45 40 
Manfred Jüngling, Gemeindereferent, 
Hauptstraße 13, 
5419 Marienrachdorf, Tel.: 02626/55 40 
Frank Keßler, 
Milmet2, 
5431 Reckenthai, Tel.: 02602/5496 
Harald Klein, Diakon, 
Pfarrer-Eisel-Weg 4, 
5439 Höhn-Schönberg, Tel.: 02661/44 01 
Peter Klotz, Pastoralreferent, 
Kirchstraße 3, 
5431 Oberelbert, Tel.: 02608/3 06 
Detlef Kobold, Dipl.-Päd., 
Niederelberter Straße 7, 
5431 Holler, Tel.: 02602/1 7719 
Dieter Lippert, Pfarrer, 
Pfarrer-Eisel-Weg 4, 
5439 Höhn-Schönberg, Tel.: 02661/44 01 
Johannes Müller-Rörig, Jugendbildungsreferent, 
Auf dem Kalk 11, 
5430 Montabaur, Tel.: 02602/20 51-52 
Helmut Prochaska, Diakon, 
Gartenstraße 31, 
5411 Eitelborn, Tel.: 02620/86 96 
Rita Reckenthäler, Dipl.-Sozialpädagogin, 
Auf dem Kalk 11, 
5430 Montabaur, Tel.: 02602/2051-52 
Engelbert Ritz, Gemeindereferent, 
Waldstraße 35, 
5411 Hilgert, Tel.: 02624/72 81 
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Matthias Ruß, 
Kirchstraße 2, 
5439 Kölbingen-Möllingen 
Paul Schermuly, Pastoralreferent, 
Kath. Pfarramt, 
5431 Dreikirchen, Tel.: 06435/81 05 
Manfred Steiger, Pastoralreferent, 
Hauptstraße 7, 
5431 Holler, Tel.: 02602/34 95 

Bezirk Wetz/ar 

Rolf Glaser, Diakon, 
Hubertusstraße 8; 
6333 Braunfels, Tel.: 06442/42 44 
Matthias Ohlig, Jugendpfarrer, 
Kirchgasse 4, 
6330 Wetzlar, Tel.: 06441/480 77-79 
Dietmar Wittenstein, Gemeindereferent, 
Auf der Berglach 4, 
6301 Wettenberg Wißmar, Tel.: 06406/17 93 

Bezirk Wiesbaden 

Thomas Barth, Kaplan, 
Josefstraße 15, 
6200 Wiesbaden; Tel.: 06121/4210 19 
Thomas Faas, Pastoralreferent, 
Dreiherrenstein 6b, 
6200 Wiesbaden-Auringen, Tel.: 06127/611 07 
Wilhelm Lohr, Dipl.-Theol., 
Friedrichstraße 26-28, 
6200 Wiesbaden, Tel.: 06121/39032 
Reinhold Schwab, Pfarrer, OStR., 
Kreitzstraße 1, 
6200 Wiesbaden, Tel.: 06121/66208 
Thomas Stalter, 
Kohlheckstraße 38, 
6200 Wiesbaden, Tel.: 06121/46 78 63 
Bernhard Wippich, Gemeindereferent, 
Kellerstraße 37, 
6200 Wiesbaden, Tel.: 06121/5210 14 

Nr. 77 Änderung der A VO 

Die AVO in der Fassung vom 13. Dezember 1976 (Amtsbl. 
1976, S. 450 - 454), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 7. Mai 1990 (Amtsbl. 1990, S. 23), wird wie folgt 
geändert: 

In 10 a AVO wird als Abs. 4 eingefügt: 

(4) Der Mitarbeiter wird unter Fortzahlung der Vergütung 
zur Teilnahme an Katholiken- oder Kirchentagen freige-

stellt, sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen, 
jedoch nicht häufiger als alle zwei Jahre. 

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

Diese Änderung wurde von der KODA am 17. Mai 1990 
beschlossen. Sie tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

Limburg, 28. Juni 1990 
Az: 565 AH/90/01/7 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.78 Jahresrechnung 1989 

Der Diözesailkirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung am 
23. Juni 1990 den folgenden Beschluß gefaßt: 

"Die Jahresrechnung 1989 des Bistums Limburg wird mit 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 301 042782,29 
DM genehmigt." 

Dem Finanzdirektor wird für das Haushaltsjahr 1989 
Entlastung erteilt. 

Nr.79 Priesterexerzitien 

Termin: 
Ort: 
Thema: 

Leiter: 

20.08.1990 (abends) bis 24.08.1990 (mittags) 
Priesterseminar Brixen 
"Wälzt den Stein weg!" Priester sein unter den 
derzeitigen Verhältnissen - Hilfen aus dem 
Evangelium 
Prof. Dr. Reinhold Bärenz, Priesterseelsorger, 
Bamberg 

Anmeldung: Priesterseminar, Seminarstraße, 1-39042 
Brixen, Tel.: 0039/472/31230. 

Nr. 80 Änderung im Schematismus 

S.38: 

Änderung der Telefonnummer des Musischen Internates 
Hadamar (ab 09.08.1990): 064 33/8 87-0 

Nr. 81 Kirchliches Handbuch 

Nach einer langjährigen Pause von 14 Jahren ist vor eini
ger Zeit das "Kirchliche Handbuch", Statistisches Jahrbuch 
der Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofskonfe
renz, Band 29 (eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus 
der kirchlichen Statistik 1976 bis 1986) erschienen. Kürz
lich erschien der Band 30 (1987 und 1988). Die Bände 
bieten eine gute Orientierung über die statistischen Daten. 

Bestellungen sind möglich beim Sekretariat der Deut
schen Bischofskonferenz, Referat Statistik, Kaiserstraße 
163,5300 Bonn 1, Tel.: 0228/10 31. 
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Nr.82 Instruktion der Kongregation für die Glaubens
lehre über die kirchliche Berufung des Theolo
gen vom 24. Mai 1990 

Einfilhrung 

1. Die Wahrheit, die frei macht, ist ein Geschenk Jesu 
Christi (vgl. Joh 8, 32). Das Erforschen der Wahrheit wird 
von der Natur des Menschen gefordert, während Unwis
senheit ihn in Knechtschaft hält. Der Mensch kann in der 
Tat nicht wahrhaft frei sein, wenn er über die wesentli
chen Fragen seiner Existenz keine Klarheit erhält und 
zumal wenn er nicht weiß, woher er kommt und wohin 
er geht. Er wird frei, wenn Gott sich ihm nach dem Wort 
des Herrn als Freund anvertraut: "Ich nenne euch nicht 
mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein 
Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn 
ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater 
gehört habe" (Joh 15, 15). Befreit von der Entfremdung 
durch Sünde und Tod aber wird der Mensch, wenn Chri
stus, der die Wahrheit ist, für ihn zum "Weg" wird (vgl. 
Joh 14, 6). 

Im christlichen Glauben sind Erkenntnis und Leben, 
Wahrheit und Existenz innerlich verbunden. Gewiß 
übersteigt die in der Offenbarung Gottes geschenkte 
Wahrheit die Fassungskraft der Erkenntnis des Men
schen, doch steht sie zur Vernunft des Menschen nicht in 
Gegensatz. Sie durchdringt und erhebt diese vielmehr 
und appelliert an die Verantwortung eines jeden Men
schen (vgl. 1 Petr 3, 15). So war die "Lehr-Regel" (Röm 6, 
17) vom Anfang der Kirche an mit der Taufe an den Ein
tritt in das Geheimnis Christi gebunden. Der Dienst an 
der Lehre, zu dem das gläubige Bemühen um Glaubens
verständnis, nämlich die Theologie, gehört, ist daher eine 
Forderung, auf die die Kirche nicht verzichten kann. 

Zu allen Zeiten ist die Theologie wichtig, damit die Kir
che auf den Plan Gottes antworten kann, der will, "daß 
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit gelangen" (1 Tim 2, 4). Doch in Zeiten großer 
geistiger und kultureller Umbrüche wird sie noch wich
tiger, auch wenn sie dann besonderen Gefahren ausge
setzt ist, denn sie muß sich bemühen, in der Wahrheit "zu 
bleiben" (vgl. Joh 8, 31) und zugleich die neuen Pro
bleme, die sich dem menschlichen Geist stellen, berück
sichtigen. In unserem Jahrhundert und zumal bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 11. Vatikanischen 
Konzils hat die Theologie viel zu einem tieferen 

Limburg,1.September1990 
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"Verständnis der überlieferten Dinge und Worte"l bei
getragen, freilich auch Momente der Krise und Spannung 
erlebt, und sie erlebt sie weiter. 

Daher hält es die Kongregation für die Glaubenslehre für 
angebracht, den Bischöfen der katholischen Kirche und 
über sie den Theologen diese Instruktion vorzulegen, 
welche die Sendung der Theologie in der Kirche erhellen 
möchte. Die Instruktion behandelt zunächst (I) die 
Wahrheit als Geschenk Gottes für sein Volk, beschreibt 
dann (11) die Aufgabe der Theologen, geht auf den be
sonderen Auftrag der Hirten ein (111) und bietet schließ
lich (IV) einige Hinweise zum richtigen Verhältnis beider 
zueinander. Sie möchte damit dem Wachstum in der Er
kenntnis der Wahrheit dienen (vgl. Kol1, 10), die uns in 
jene Freiheit einführt, für die Christus gestorben und 
auferstanden ist (vgl. Gal 5, 1). 

I. Die Wahrheit, ein Geschenk Gottes filr sein Volk 

2. Von grenzenloser Liebe bewogen, hat Gott dem Men
schen auf der Suche nach der eigenen Identität nahe sein 
und sein Weggefährte werden wollen (vgl. Lk 24, 15). Er 
wollte ihn ferner von den Fallstricken des "Vaters der 
Lüge" (vgl. Joh 8, 44) befreien und ihm Zugang zu einem 
innigen Verhältnis zu Gott schenken, damit er dort die 
volle Wahrheit und die wahre Freiheit in Überfülle finde. 
Dieser Liebesplan, der vom "Vater der Lichter" (Jak 1, 17; 
vgl. 1 Petr. 2, 9; 1 Joh 1, 5) stammt und durch den dem 
Tod entrissenen Sohn (vgl. Joh 8, 36) verwirklicht wurde, 
erhält durch den Geist, der "in die ganze Wahrheit führt" 
<Jah 16, 13), dauerhafte Gestalt. 

3. Die Wahrheit besitzt aus sich selbst eine einigende 
Kraft: Sie befreit die Menschen aus der Isolierung und 
den Gegensätzen, in denen sie die Unkenntnis der Wahr
heit gefangenhält, öffnet ihnen den Weg zu Gott und 
vereinigt untereinander. Christus hat die Trennmauer 
zerstört, die sie der Verheißung Gottes und der Gemein
schaft des Bundes gegenüber zu Fremden machte (vgl. 
Eph 2, 12-14). Er sendet in die Herzen der Glaubenden 
seinen Geist, durch den alle in Ihm nur noch "einer" sind 
(vgl. Röm 5,5; Gal 3,28). So werden wir dank der Wieder
geburt und der Salbung des Heiligen Geistes (vgl. Joh 3, 
5; 1 Joh 2, 20. 27) zum einen und neuen Volk Gottes, das 
durch die verschiedenen Berufungen und Charismen be
auftragt ist, das Geschenk der Wahrheit zu bewahren 

1 Dogm. Konst. Dei Verbum 8. 
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und weiterzugeben. Die ganze Kirche muß in der Tat als 
"Salz der Erde" und "Licht der Welt" (vgl. Mt 5, 13f.) von 
der Wahrheit Christi, die frei macht, Zeugnis geben. 

4. Das Volk Gottes antwortet auf diesen Aufruf "vor al
lem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Dar
bringung des Lobesopfers an Gott". Was näherhin das 
"Leben im Glauben" betrifft, so führt das 11. Vatikanische 
Konzil weiter aus: "Die Gesamtheit der Gläubigen, wel
che die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2, 
20.27), kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre be
sondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen 
Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn sie 
"von den Bischö~n bis zu den letzten gläubigen Laien" 
ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glau
bens und der Sitten äußert".2 

5. Um seine prophetische Funktion in der Welt aus
zuüben, muß das Volk Gottes sein Glaubensleben (vgl. 
2 Tim 1, 6) ständig in sich selber erwecken oder "neu bele
ben", zumal durch eine immer tiefere Reflexion, die sich 
unter der Führung des Heiligen Geistes mit dem Inhalt 
des Glaubens selber auseinandersetzt und durch das 
Bemühen, den Glauben in den Augen jener zu rechtferti
gen, die für ihn Gründe fordern (vgl. 1 Petr 3, 15). Im 
Hinblick auf diese Sendung verteilt der Geist der Wahr
heit unter den Glaubenden aller Stände besondere Ga
ben, die verliehen werden, "damit sie anderen nützen" 
(1 KDr 12, 7-11). 

11. Die Berufung des Theologen 

6. Unter den durch den Geist in der Kirche entfachten 
Berufungen zeichnet sich die des Theologen aus, dessen 
Aufgabe darin besteht, in Gemeinschaft mit dem lehr
amt ein immer tieferes Verständnis des Wortes Gottes 
wie es in der inspirierten und von der lebendigen Tradi: 
tion der Kirche getragenen Schrift enthalten ist, zu ge
winnen. 

Der Glaube strebt von seiner Natur her nach Erkenntnis, 
denn er enthüllt dem Menschen die Wahrheit über seine 
Bestimmung und den Weg, sie zu erreichen. Obwohl 
diese geoffenbarte Wahrheit all unser Reden überschrei
tet und unsere Begriffe angeSichts seiner letzten Endes 
unergründlichen Erhabenheit (vgl. Eph 3, 19) unvoll
kommen bleiben, so fordert er doch unsere Vernunft, 
dieses Geschenk Gottes zum Erfassen der Wahrheit, auf, 
in ihr Licht einzutreten und so fähig zu werden, das Ge
glaubte in einem gewissen Maß auch zu verstehen. 
Theologische Wissenschaft, die sich um das Verständnis 
des Glaubens in Antwort auf die Stimme der sie anspre
chenden Wahrheit bemüht, hilft dem Volk Gottes, gemäß 
dem Auftrag des Apostels (vgl. 1 Petr 3, 15) dem, der 
nach seiner Hoffnung fragt, Rede und Antwort zu ste
hen. 

7. Die Arbeit des Theologen entspricht daher eine Dy
namik, die dem Glauben selber innewohnt: Die Wahrheit 
will sich ihrer Natur nach mitteilen, denn der Mensch ist 
für die Erkenntnis der Wahrheit geschaffen und verlangt 

2 Dogm. Konst. Lumen gentium 12. 

in seinem tiefsten Inneren nach ihrer Kenntnis, um sich 
in ihr wi.ederzufinden und darin sein Heil zu erlangen 
(vgl. 1 TIm 2, 4). Deswegen hat der Herr seine Apostel 
ausgesandt, alle Nationen zu seinen "Jüngern" zu machen 
und sie zu lehren (vgl. Mt 28, 19f.). Die Theologie, die 
nach dem "Grund des Glaubens" forscht und ihn den Su
chend~n als eine Antwort anbietet, bildet einen integra
len Tell des Gehorsams gegenüber diesem Gebot· denn 
die Menschen können nicht zu Jüngern werden,' wenn 
ihnen die im Wort des Glaubens enthaltene Wahrheit 
nicht dargelegt wird (vgl. ROm 10, 14f.). 

Die Theologie leistet daher ihren Beitrag dazu, daß der 
Glaube mitteilbar wird und der Verstand jener 
Menschen, die Christus noch nicht kennen, den Glauben 
suchen und finden kann. Wenn die Theologie damit dem 
Antrieb der Wahrheit, die sich mitteilen möchte 
entspricht, so wird sie zugleich aus Liebe und ihre; 
Dynamik geboren: Im Glaubensakt erkennt der Mensch 
die Güte Gottes und beginnt, ihn zu lieben. Liebe aber 
will den Geliebten immer noch besser kennenlernen.3 

Aus diesem doppelten Ursprung der Theologie im 
inneren Leben des Volkes Gottes und seiner 
missionarischen Berufung ergibt sich die Weise, wie sie 
auszuarbeiten ist, um den Ansprüchen ihrer eigenen 
Natur gerecht zu werden. 

8. Da das Objekt der Theologie die Wahrheit, nämlich 
der lebendige Gott und sein in Jesus Christus geoffen
barter Heilsplan ist, muß der Theologe sein Glaubensie
ben vertiefen sowie wissenschaftliches Forschen und Ge
bet immer vereinen.4 Er wird auf diese Weise für den 
"übernatürlichen Glaubenssinn" aufgeschlossener, von 
d~m er. abh!ingt und. der ihm als sichere Regel gelten 
WIrd, dIe seme Reflexion leitet und die Richtigkeit seiner 
Ergebnisse messen läßt. 

9. Im Verlauf der Jahrhunderte ist die Theologie nach 
und nach zu einem wirklichen wissenschaftlichen Wissen 
geworden. Der Theologe muß daher notwendig auf die 
erkenntnismäßigen Erfordernisse seines Faches und die 
der kritischen Strenge, mit anderen Worten auf die ratio
nale Kontrolle eines jeden Schritts seiner Forderung ach
ten. Doch kritische Strenge ist etwas anderes als der Geist 
der Kritik, der eher auf affektive Gründe oder Vorurteile 
zurückgeht. Der Theologe muß daher bei sich selber Ur
sP.rung u~d Motive seiner kritischen Haltung prüfen und 
semen Bhck durch den Glauben reinigen lassen, denn 
Theologie treiben erfordert ein geistliches Bemühen um 
Redlichkeit und Heiligung. 

10. Obwohl die geoffenbarte Wahrheit die menschliche 
':l!munft übersteigt, so steht sie mit ihr doch in tiefer 
Übereinstimmung und setzt voraus, daß die Vernunft ih
rer Natur nach auf die Wahrheit hingeordnet ist, so daß 

3 V gl. HL BONA VENTURA, Proem. In I. Senf. ". 2, 11. 6: "fJIUI1IIlo 
fides non IlSsentit propter TIlfiorrem. seil propter tl1IIDf'ertI eius cui lISsen

tit, desidenlt 1uWere l'Iltiones ". 

4 Vgl. JOHANNFS PAUL ß. Anspnu:he frei der Verleihung des 
"Internationalen Preises Ptlllls VI . .. 1171 HII7IS Urs tlOlI Bldtlrtlsta, 23. 
Juni 1984: Insegnamenti di Gior1rmni Pl1Dlo n, VB, 1 (1984) 1911 -
1917. 
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sie, vom Glauben erleuchtet, den Sinn der Offenbarung 
erfassen kann. Trotz der Behauptungen vieler philoso
phischer Strömungen, aber in Übereinstimmung mit ei
ner gesunden, von der Schrift bekräftigten Denkweise, ist 
die Wahrheitsfähigkeit der menschlichen Vernunft anzu
erkennen sowie auch ihre metaphysische Fähigkeit, Gott 
von der Schöpfung her zu erfassen.5 

Daher erfordert die der Theologie eigene Aufgabe, den 
Sinn der Offenbarung zu verstehen, die Verwendung 
philosophischer Errungenschaften, die "ein gründliches 
und zusammenhängendes Wissen über Mensch, Welt 
und Gott"6 liefern und deren Aussagen bei der Reflexion 
über die geoffenbarte Lehre aufgenommen werden kön
nen. Notwendig für die Studien des Theologen sind 
ebenfalls die historischen Wissenschaften, an erster Stelle 
wegen des historischen Charakters der Offenbarung, die 
uns innerhalb einer "Heilsgeschichte" übermittelt worden 
ist. Endlich soll er auch auf die Humanwissenschaften 
zurückgreifen, um die geoffenbarte Wahrheit über den 
Menschen und die moralischen Normen seines Tuns 
durch Einbringen der gültigen Ergebnisse dieser Wissen
schaften besser zu erfassen. 

In dieser Hinsicht gehört es zur Aufgabe des Theologen, 
in seiner eigenen Kultur Elemente zu finden, mit denen 
er den einen oder anderen Aspekt der Geheimnisse des 
Glaubens erhellen kann. Eine solche Aufgabe ist gewiß 
schwer und nicht ohne Gefahren, doch bleibt sie in sich 
selber berechtigt, und dazu soll ermuntert werden. 

Hier ist zu betonten: Wenn die Theologie begriffliche 
Elemente und Methoden, die von der Philosophie oder 
anderen Wissenschaften herstammen, verwendet, muß 
sie zu unterscheiden wissen, wobei sie das letzte norm
gebende Prinzip in der geoffenbarten Lehre findet. Diese 
muß ihr die Kriterien für die Beurteilung dieser begriffli
chen Elemente und Methoden an die Hand geben und 
nicht umgekehrt. 

11. Da er nie vergessen wird, daß auch er ein Glied des 
Volkes Gottes ist, muß der Theologe dieses achten und 
sich bemühen, ihm eine Lehre vorzutragen, die in keiner 
Weise der Glaubenslehre Schaden zufügt. 

Die der theologischen Forschung eigene Freiheit gilt in
nerhalb des Glaubens der Kirche. Daher kann die Kühn
heit, die sich dem Bewußtsein des Theologen oft nahe
legt, keine Früchte bringen und "erbauen", wenn sie nicht 
von der Geduld des Reifenlassens begleitet ist. Die neuen 
Vorschläge zum Verständnis des Glaubens "sind nur ein 
Angebot für die ganze Kirche. Vieles muß im brüderli
chen Gespräch korrigiert und erweitert werden, bis die 
ganze Kirche es annehmen kann. Theologie ist zutiefst 
ein sehr selbstloser Dienst an der Gemeinschaft der 
Gläubigen. Darum gehören die sachliche Disputation, 
das bruderliehe Gespräch, Offenheit und Bereitschaft zur 

5 Vgl. VATIC. 1., Dogm. Konst. De fide CIltholica, De revelatione, 

can. 1: OS 3026. 

6 Dekret Optatam totius 15. 

Veränderung der eigenen Meinungen wesentlich zu 
ihr"? 

12. Die Freiheit der Forschung, an der die Gemeinschaft 
der Wissenschaftler mit Recht als einem ihrer kostbarsten 
Güter festhält, bedeutet die Bereitschaft, die Wahrheit so 
anzunehmen, wie sie sich am Ende einer Forschungsar
beit darbietet, bei der kein Element Einfluß gewinnt, das 
den Erfordernissen einer dem studierten Objekt entspre
chenden Methode fremd ist. 

In der Theologie ist diese Freiheit der Forschung inner
halb eines rationalen Wissens anzusetzen, dessen Gegen
stand von der Offenbarung gegeben wird, wie sie in der 
Kirche unter der Autorität des Lehramtes übermittelt, 
ausgelegt und vom Glauben angenommen wird. Diese 
Elemente, die den Rang von Grundsätzen haben, beiseite 
zu lassen, würde bedeuten, daß man aufhört, Theologie 
zu treiben. Um die Art dieses Verhältnisses zum Lehramt 
klarzustellen, soll nun von dessen Aufgabe in der Kirche 
die Rede sein. 

III. Das Lehramt der Hirten 

13. "Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, 
das sollte - so hat er in Güte verfügt - für alle Zeiten un
versehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern wei
tergegeben werden",8 Er hat seiner Kirche durch die 
Gabe des Heiligen Geistes Anteil an seiner eigenen U n
fehlbarkeit gegeben.9 Durch den "übernatürlichen Glau
benssinn" aber erfreut sich auch das Volk Gottes dieses 
Vorzugs, unter der Leitung des lebendigen Lehramtes 
der Kirche, das kraft der im Namen Christi ausgeübten 
Autorität die einzige authentische Instanz für die Ausle
gung des geschriebenen oder überlieferten Wortes Gottes 
ist.1° 

14. Als Nachfolger der Apostel empfangen die Hirten 
der Kirche "vom Herrn ... die Sendung, alle Völker zu 
lehren und das Evangelium jedwedem Geschöpf zu ver
künden. So sollen alle Menschen ... das Heil erlangen"l1 
Ihnen ist damit die Aufgabe anvertraut, das Wort Gottes 
zu bewahren, darzulegen und zu verbreiten, dessen Die
ner sie sind.12 

Die Sendung des Lehramtes besteht darin, in einer mit 
dem "eschatologischen" Charakter des Christusereignis
ses übereinstimmenden Form den endgültigen Charakter 

7 JOHANNES PAUL 1I. Ansprache an die Theologen in Altötting, 
18. November 1980: AAS 73 (1981) 104; vgl. ferner PAUL VI. An

sprache an die Mitglieder der Internationalen Theologenkommis

sion,l1. Oktober 1972: AAS 64 (1972) 682-683; JOHANNES PAUL 
1I; Ansprache an die Mitglieder der Internationalen Theologenkommis

sion, 26. Oktober 1979: AAS 71 (1979) 1428 - 1433. 

8 Dogm. Konst. Dei Verbum 7. 

9 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erkl. 
Mysterium Ecclesiae 2: AAS 65 (1973) 398f. 

10 V gl. Dogm. Konst. Dei Verbum 10. 

11 Dogm. Konst. Lumen gentium 24. 

12 Vgl. Dogm. Konst. Dei Verbum 10. 
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des Bundes zu verkünden, den Gott in Christus mit sei
nem Volke geschlossen hat; es muß dieses vor Abwei
chungen und Verirrungen schützen und ihm die objek
tive Möglichkeit garantieren, den echten Glauben jeder
zeit und in den verschiedenen Situationen irrtumsfrei zu 
bekennen. Daraus folgt, daß die Bedeutung des lehram
tes und sein Wert nur im Verhältnis zur Wahrheit der 
christlichen Lehre und zur Predigt des Wortes der Wahr
heit zu verstehen ist. Seine Funktion ist daher nicht etwas 
der christlichen Wahrheit Äußerliches, und es ist eben
sowenig dem Glauben übergeordnet; es leitet sich viel
mehr unmittelbar von der Ökonomie des Glaubens selber 
her, weil das Lehramt in seinem Dienst am Wort Gottes 
eine positiv von Christus als konstitutives Element der 
Kirche gewollte Institution ist. Der Dienst, den das lehr
amt der christlichen Wahrheit leistet, hilft daher dem 
ganzen Volk Gottes, das aufgerufen ist, in jene Freiheit 
der Wahrheit einzutreten, die Gott in Christus geoffen
bart hat. 

15; Damit sie die ihnen übertragene Aufgabe, das Evan
gelium zu verkünden und die Offenbarung authentisch 
auszulegen, in vollem Umfang erfüllen können, hat Jesus 
Christus den Hirten der Kirche den Beistand des Heili
gen Geistes verheißen. Er hat sie im besonderen in Sa
chen des Glaubens und der Sitten mit dem Charisma der 
Unfehlbarkeit ausgestattet. Die Ausübung dieses Cha
rismas kann in verschiedener Weise erfolgen. Es wird 
insbesondere ausgeübt, wenn die Bischöfe mit ihrem 
sichtbaren Haupt vereint in einem kollegialen Akt, wie es 
bei ökumenischen Konzilien der Fall ist, eine Lehre ver
künden, oder wenn der Römische Papst in Erfüllung sei
ner Sendung als oberster Hirte und Lehrer aller Christen 
eine Lehre "ex cathedra" vorlegt.13 

16. Die Aufgabe des Lehramtes ist es, das Glaubensgut 
der göttlichen Offenbarung gewissenhaft zu hüten und 
treulich zu erklären. Diese Aufgabe schließt ihrer Natur 
nach ein, daß das Lehramt Aussagen "definitiv"14 vorle
gen kann, auch wenn sie nicht in den Glaubenswahrhei
ten enthalten, wohl aber mit ihnen innerlich so verknüpft 
sind, daß ihr definitiver Charakter letztlich sich von der 
Offenbarung selber herleitet. 15 

Die Moral kann Gegenstand des authentischen lehram
tes sein, weil das Evangelium als Wort des Lebens den 
ganzen Bereich des menschlichen Handelns anregt und 
bestimmt. Das Lehramt hat daher die Aufgabe, durch für 
das Gewissen der Gläubigen normgebende Urteile jene 
Akte zu bezeichnen, die in sich selber mit den Forderun
gen des Glaubens übereinstimmen und seine Anwen-

13 Vgl. Dogm. Konst. Lumen gentium 25; KONGREGATION FÜR 
DIE GLAUBENSLEHRE, Erkl. Mysterium Ecclesille 3: AAS 65 

(1973) 400f. 

14 V gl. Professio fidei et IusiuTllndum fidelitlltis: AAS 81 (1989) 104f. 
uomnill et singulll 'lUlle cirCil doctrinllm de fide vel moribus ab eadem 
definitiue proponunturu. 

15 Vgl. Dogm. Konst. Lumen gentium 25; KONGREGATION FÜR 
DIE GLAUBENSLEHRE, Erkl. Mysterium Ecclesille 3-5: AAS 65 
(1973) 400 - 404; Professio fidei et Iusiurllndum fidelitlltis: AAS 81 

(1989) l04f. 

dung im Leben fördern, aber auch jene Akte, die auf
grund ihres inneren Schlechtseins mit diesen Forderun
gen unvereinbar sind. Aufgrund des Bandes, das zwi
schen der Schöpfungs- und Erlösungsordnung besteht, 
und wegen der Notwendigkeit, das ganze Moralgesetz 
um des Heiles willen zu kennen und zu befolgen, er
streckt sich die Zuständigkeit des Lehramtes auch auf 
den Bereich des Naturgesetzes.16 

Andererseits enthält die Offenbarung selber moralische 
Lehren, die an sich von der natürlichen Vernunft erkannt 
werden könnten, die aber aufgrund der sündigen Ver
faßtheit des Menschen schwer zugänglich sind. Es ist 
Glaubenslehre, daß diese moralischen Normen vom 
Lehramt unfehlbar gelehrt werden können,17 

17. Der göttliche Beistand ist ferner den Nachfolgern der 
Apostel gegeben, wenn sie in Gemeinschaft mit dem 
Nachfolger des Petrus lehren, und in besonderer Weise 
dem Römischen Papst als dem Hirten der ganzen Kirche, 
wenn sie, ohne eine unfehlbare Definition abzugeben 
und ohne sich "definitiv" auszusprechen, in der Aus
übung ihres ordentlichen Lehramtes eine Lehre vortra
gen, die zu einem besseren Verständnis der Offenbarung 
in Sachen des Glaubens und der Sitten führt, oder mora
lische Weisungen erlassen, die sich aus dieser Lehre er
geben. 

Man muß daher den eigenen Charakter einer jeden Äu
ßerung des Lehramtes beachten, dazu das Maß, in dem 
es seine Autorität geltend macht, und auch der Tatsache 
Rechnung tragen, daß sich alle aus der gleichen Quelle 
herleiten, nämlich von Christus, der will, daß sein Volk 
in der ganzen Wahrheit wandelt. Aus dem gleichen 
Grund fehlt auch den lehramtlichen Entscheidungen in 
Sachen der Disziplin nicht der göttliche Beistand, selbst 
wenn sie nicht durch das Charisma der Unfehlbarkeit ga
rantiert sind, und sie beanspruchen daher die Zustim
mung der Gläubigen. 

18. Der Römische Papst bedient sich bei seiner univer
salen Sendung der Hilfe der Organe der Römischen Ku
rie, insbesondere der Kongregation für die Glaubenslehre 
bei Lehren über den Glauben und die Moral. Daraus 
folgt, daß die ausdrücklich vom Papst approbierten D0-
kumente dieser Kongregation am ordentlichen Lehramt 
des Nachfolgers Petri teilhaben,18 

19. In den Einzelkirehen kommt es dem Bischof zu, das 
Wort Gottes zu hüten und auszulegen und mit Autorität 
zu entscheiden, was ihm entspricht oder nicht. Die 
Lehrtätigkeit jedes einzelnen Bischofs für sich betrachtet 
erfolgt in Gemeinschaft mit der des Römischen Papstes, 
dem Hirten der universalen Kirche, und der der übrigen 
in der ganzen Welt verteilten oder zu einem ökumeni-

16 Vgl. PAUL VI. Enzykl. HUmllntU! tlitlle 4: AAS 60 (1968) 483. 

17Vgl. VATIC. I., Dogm. Konst. Dei Filius, 2: OS 3005. 

18 Vgl. oe can. 360-361; PAUL VI. Apost. Konst. Regimini Eccle
sille UniTJe7'SlU!, 15. August 1967, 29-40; AAS 59 (1967) 897-899; 
JOHANNES PAUL 11. Apost. Konst. PIlSWr bonus, 28. Juni 1988, 
48-55: AAS 80 (1988) 873-874. 
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schen Konzil versammelten Bischöfe. Diese Gemeinschaft 
ist Bedingung für ihre Authentizität. 

Als Mitglied des Bischofskollegiums aufgrund seiner sa
kramentalen Weihe und der hierarchischen Gemeinschaft 
vertritt der Bischof seine Kirche wie alle Bischöfe in Ge
meinschaft mit dem Papst als dem Vertreter der Gesamt
kirche im Band des Friedens, der Liebe, der Einheit und 
der Wahrheit. Indem sie mit ihrem eigenen Erbe in der 
Einheit zusammenstehen, tun die Ortskirchen die Katho
lizität der Kirche kund. Die Bischofskonferenzen tragen 
ihrerseits zur konkreten Verwirklichung des kollegialen 
Geistes ("affectus") bei.19 

20. Mit dem Auftrag, darüber zu wachen, daß das Volk 
Gottes in der Wahrheit, die frei macht, verbleibt, ist die 
pastorale Aufgabe des Lehramtes eine komplexe und 
unterschiedliche Wirklichkeit. Will der Theologe, der 
auch seinerseits der Wahrheit dient, seiner Aufgabe treu 
bleiben, muß er die dem Lehramt eigene Sendung be
achten und mit ihm zusammenarbeiten. Wie ist nun 
diese Zusammenarbeit zu verstehen? Wie verwirklicht 
sie sich konkret, und welche Hindernisse können dabei 
auftreten? Darauf soll im folgenden näher eingegangen 
werden. 

IV. Lehramt und Theologie 

A. Die gegenseitige Zusammenarbeit 

21. Das lebendige Lehramt der Kirche und die Theologie 
haben zwar unterschiedliche Gaben und Aufgaben, aber 
am Ende das gleiche Ziel: das Volk Gottes in der Wahr
heit, die frei macht, zu bewahren und es damit zum 
"Licht der Völker" zu machen. Dieser Dienst an der Ge
meinschaft der Kirche bringt Theologen und Lehramt in 
gegenseitige Beziehung. Das letzere legt authentisch die 
Lehre der Apostel vor und weist, indem es aus der theo
logischen Arbeit Vorteil zieht, die Einwürfe gegen den 
Glauben und dessen Verfälschungen zurück. Es legt fer
ner mit der von Jesus Christus empfangenen Autorität 
neue Vertiefungen, Verdeutlichungen und Anwendun
gen der geoffenbarten Lehre vor. Die Theologie gewinnt 
dagegen auf reflexive Weise ein immer tieferes Ver
ständnis des in der Schrift enthaltenen und von der le
bendigen Tradition der Kirche unter Führung des lehr
amtes getreu überlieferten Wortes Gottes, sucht die Lehre 
der Offenbarung gegenüber den Ansprüchen der Ver
nunft zu klären und schenkt ihr schließlich eine organi
sche und systematische Form.20 

22. Die Zusammenarbeit zwischen dem Theologen und 
dem Lehramt erfolgt auf besondere Weise, wenn der 
Theologe die "missio canonica" oder den Lehrauftrag er-

19 Vgl. Dogm. Konst. Lumen gentium 22-23. Bekanntlich hat 
Papst JOHANNES PAUL Il. im Anschluß an die 11. Außeror
dentliche Vollversammlung der Bischofssynode der Kongrega
tion für die Bischöfe die Aufgabe übertragen, den "theologisch
juridischen Status der Bischofskonferenzen" zu vertiefen. 

20 Vgl. PAUL VI. Ansprache an die Teilnehmer des internationalen 
Kongresses aber die Theologie des 11. Vatikanischen Konzils, 1. Ok
tober 1966: AAS 58 (1966) 892f. 

hält. Sie wird dann in einem gewissen Sinn zur Teilhabe 
am Auftrag des Lehramtes, mit dem ihn nun ein juridi
sches Band verbindet. Die das Verhalten bestimmenden 
Regeln, die sich von selber und evident aus dem Dienst 
am Wort Gottes ergeben, werden durch die Verpflich
tung bekräftigt, die der Theologe mit seinem Auftrag 
übernommen hat, ferner durch das Ablegen des Glau
bensbekenntnisses und des Treueeids.21 

Von diesem Zeitpunkt an wird er amtlich mit der Auf
gabe betraut, mit aller Genauigkeit und unverkürzt die 
Lehre des Glaubens vorzulegen und zu erklären. 

23. Wenn das Lehramt der Kirche unfehlbar und feier
lich ausspricht, eine Lehre sei in der Offenbarung ent
halten, ist die Zustimmung mit theologalem Glauben 
gefordert. Diese Zustimmung erstreckt sich auch auf die 
Unterweisung des ordentlichen und universalen Lehr
amtes, wenn es eine Glaubenslehre als von Gott geoffen
bart zu glauben vorlegt. 

Wenn es "definitiv" Wahrheiten über Glauben und Sitten 
vorlegt, die, wenn auch nicht von Gott geoffenbart, je
doch eng und zuinnerst mit der Offenbarung verbunden 
sind, müssen diese fest angenommen und beibehalten 
werden.22 

Wenn das Lehramt - auch ohne die Absicht, einen 
"definitiven" Akt zu setzen - eine Lehre vorlegt, sei es, 
um zu einem tieferen Verständnis der Offenbarung bei
zutra/Sen oder ihren Inhalt zu verdeutlichen, sei es, um 
die Übereinstimmung einer Lehre mit den Glaubens
wahrheiten zu betonen, sei es andererseits, um vor mit 
diesen Wahrheiten unvereinbaren Auffassungen zu war
nen, ist eine religiöse Zustimmung des Willens und des 
Verstandes gefordert.23 Diese darf nicht rein äußerlich 
und disziplinär bleiben, sondern muß sich in die Logik 
des Glaubensgehorsams einfügen und von ihm bestim
men lassen. 

24. Das Lehramt kann endlich, um dem Volk Gottes 
möglichst gut zu dienen, wenn es dieses nämlich vor ge
fährlichen Auffassungen, die zum Irrtum führen können, 
warnt, bei diskutierten Fragen eingreifen, bei denen ne
ben den sicheren Prinzipien auch Vermutungen und zu
fällige Dinge im Spiele sind. Oft wird es erst nach einiger 
Zeit möglich, zwischen dem Notwendigen und dem Zu
fälligen klar zu unterscheiden. 

Der Wille, einem Spruch des Lehramts bei an sich nicht 
irreformablen Dingen loyal zuzustimmen, muß die Regel 
sein. Es kann freilich vorkommen, daß der Theologe sich 
Fragen stellt, die je nach dem Fall die Angebrachtheit, die 
Form oder auch den Inhalt einer Äußerung betreffen. Er 
wird das freilich nicht tun, bevor er sorgfältig ihre Auto
rität, wie sie sich aus ihrem Charakter, aus dem Nach-

21 Vgl. CIC can. 833; Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis: AAS 
81 (1989) 10M. 

22 Der Text des neuen Glaubensbekenntnisses (vgl. Anm. 15) 
formuliert die Zustimmung zu diesen Lehren wie folgt: 
"Firmiter etiam amplector et retineo". 
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druck, mit der sie als Lehre vorgetragen wird, und aus 
der Ausdrucksweise selber ergibt, geprüft hat.24 

In diesem Bereich von Äußerungen der Klugheit ist es 
vorgekommen, daß Lehrdokumente nicht frei von Män
geln waren. Die Hirten haben nicht immer gleich alle 
Aspekte oder die ganze Kompliziertheit einer Frage er
faßt. Aber man würde in Gegensatz zur Wahrheit gera
ten, wollte man aus einigen bestimmten Fällen schließen, 
das Lehramt der Kirche könne sich bei seinen Klugheits
urteilen gewöhnlich täuschen, oder es würde sich nicht 
des göttlichen Beistands erfreuen, der der unverkürzten 
Ausübung seiner Sendung verheißen ist. Da der Theo
loge in der Tat sein Fach nicht ohne bestimmte Kennt
nisse der Geschichte gut vertreten kann, so ist er sich der 
Abklärung von Fragen im Lauf der Zeit bewußt. Dies 
darf nicht im Sinn einer Relativierung der Glaubensaus
sagen verstanden werden. Er weiß vielmehr, daß gewisse 
Urteile des Lehramtes in der Zeit, in der sie ausgespro
chen wurden, gerechtfertigt sein konnten, weil diese 
Aussagen wahre Feststellungen mit anderen, die nicht si
cher waren, unentwirrbar vermischt haben. Erst die Zeit 
hat eine Unterscheidung gestattet, und als Ergebnis ver
tiefter Studien kam ein wirklicher Fortschritt in der Lehre 
zustande. 

25. Selbst dort, wo die Zusammenarbeit unter besten Be
dingungen erfolgt, ist nicht ausgeschlossen, daß zwi
schen dem Theologen und dem Lehramt Spannungen 
entstehen. Es ist nicht gleichgültig, welche Bedeutung 
man ihnen beimißt und in welchem Geist man sie auf
greift: Entstehen die Spannungen nicht aus einer Haltung 
der Feindschaft und des Widerspruchs, können sie als ein 
dynamisches Element und als Anregung gelten, die 
Lehramt und Theologen zur Wahrnehmung ihrer jewei
ligen Aufgaben in gegenseitigem Dialog bestimmen. 

26. Für den Dialog aber müssen zwei Regeln gelten: 
Dort, wo die Gemeinschaft im Glauben auf dem Spiele 
steht, gilt der Grundsatz der "unitas veritatis" (Einheit 
der Wahrheit); wo Gegensätze bleiben, die diese Gemein
schaft nicht in Frage stellen, wird man die "unitas carita
tis" (Einheit der Liebe) wahren müssen. 

27. Auch wenn die Glaubenslehre nicht gefährdet ist, 
wird der Theologe seine abweichenden Meinungen oder 
Hypothesen nicht so vortragen, als ob es um undisku
table Schlußfolgerungen ginge. Diese Rücksicht wird von 
dem Respekt vor der Wahrheit ebenso gefordert wie von 
der Hochachtung vor dem Volk Gottes (vgl. Röm 14, 1-15; 
1 Kor 8; 10, 23-33). Aus den gleichen Gründen wird er 
ihre vorzeitige Veröffentlichung vermeiden. 

28. Das Voraufgehende kommt zu seiner besonderen 
Anwendung im Fall eines Theologen, der sich aus ihm 
fundiert erscheinenden Gründen mit einer reformablen 
Äußerung des Lehramts in ernsthaften Schwierigkeiten 
befindet oder an ihrem irreformablen Charakter Zweifel 
hat .. 

Z3 Vgl. Dogm. Konst. Lumen gentium 25; oe can. 752. 

24 V gl. Dogm. Konst. Lumen gentium 25 § 1. 

Eine solche Uneinigkeit könnte nicht gerechtfertigt sein, 
wenn sie sich allein auf die Tatsache gründete, die Gül
tigkeit der Lehre sei nicht offenkundig oder auf die Mei
nung, die gegenteilige Position sei wahrscheinlicher. 
Ebensowenig ist das Urteil des eigenen subjektiven Ge
wissens des Theologen ausreichend, weil dieses keine 
autonome und exklusive Instanz ist, um über die Wahr
heit einer Lehre zu urteilen. 

29. Auf keinen Fall darf dabei die Grundhaltung einer 
Bereitschaft leiden, die Lehre des Lehramtes loyal anzu
nehmen, denn dazu ist jeder Gläubige aufgrund seines 
Glaubensgehorsams verpflichtet. Daher wird sich der 
Theologe bemühen, diese Lehre nach ihrem Inhalt, ihren 
Gründen und Motiven zu verstehen, und er wird darauf 
seine tiefere und geduldige Reflexion richten in der Be
reitschaft, seine eigenen Ansichten zu überdenken und 
die Einwände zu prüfen, die ihm etwa von seinen Kolle
gen vorgetragen werden. 

30. Bleiben die Schwierigkeiten trotz loyaler Bemühun
gen bestehen, ist der Theologe verpflichtet, den Lehrau
toritäten die Probleme vorzutragen, die eine Lehre in sich 
selber, in den Begründungen, die dafür vorgebracht 
werden, oder auch in der Art, wie sie vorgelegt wird, 
enthält. Er wird das im Geist des Evangelium tun und in 
dem tiefen Verlangen, die Schwierigkeiten zu über
winden. Dann können seine Einwände zu einem wirkli
chen Fortschritt beitragen, indem sie das Lehramt anre
gen, die Lehre der Kirche gründlicher und besser be
gründet vorzulegen. 

Der Theologe wird in diesen Fällen nicht auf die Mas
senmedium zurückgreifen, sondern vielmehr die ver
antwortliche Autorität ansprechen; denn durch das Aus
üben von Druck auf die öffentliche Meinung kann man 
nicht zur Klärung von lehrhaften Problemen beitragen 
und der Wahrheit dienen. ' 

31. Es kann ferner vorkommen, daß die Schwierigkeit 
nach Abschluß einer ernsthaften Prüfung in der Bereit
schaft, ohne inneren Widerstand gegen den Spruch des 
Lehramtes zu hören, bestehen bleibt, weil dem Theolo
gen die Gegengründe zu überwiegen scheinen. Er muß 
dann angesichts einer Zustimmung, die er nicht geben 
kann, bereit bleiben, die Frage gründlicher zu studieren. 

Für eine loyale Einstellung, hinter der die Liebe zur Kir
che steht, kann eine solche Situation gewiß eine schwere 
Prüfung bedeuten. Sie kann ein Aufruf zu schweigendem 
und betendem Leiden in der Gewißheit sein, daß, wenn 
es wirklich um die Wahrheit geht, diese sich notwendig 
am Ende durchsetzt. 

B. Das Problem des Dissenses 

32. Schon wiederholt hat das Lehramt die Aufmerksam
keit auf die schweren Schäden gelenkt, die für die Ge
meinschaft der Kirche aus jenen Haltungen systemati
scher Opposition entstehen, die sogar zur Bildung von 
organisierten Gruppen führen.25 Papst Paul VI. hat in 

25 Vgl. PAUL VI. Apost. Schreiben Paterna cum beneoolentia, 8. 
Dezember 1974: AAS 67 (1975) 5-23. Vgl. auch KONGREGA
TION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erkl. Mysterium Ecclesiae: 
AAS 65(1973) 396-408. 
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seinem Apostolischen Schreiben Paterna cum benevolentja 
eine Diagnose vorgelegt, die ihre volle Gültigkeit behält. 
Hier soll vor allem von jener öffentlichen Oppositions
haltung gegen das Lehramt der Kirche die Rede sein. Sie 
wird auch "Dissens" genannt und muß gut von einer Si
tuation persönlicher Schwierigkeiten unterschieden wer
den, von denen weiter oben die Rede war. Der Dissens 
kann verschiedene Formen annehmen, und seine ent
fernten und näheren Ursachen sind zahlreich. 

Zu den Faktoren, die entfernt oder indirekt ihren Einfluß 
ausüben, muß man die Ideologie des philosophischen li
beralismus rechnen, die auch die Mentalität unserer Zeit 
prägt. Von ihr her kommt die Tendenz zu meinen, ein 
Urteil sei um so authentischer, je mehr es vom Indivi
duum und dessen eigenen Kräften ausgeht. So stellt man 
die Freiheit des Denkens der Autorität und der Tradition 
als Ursache der Knechtschaft gegenüber. Eine überlie
ferte und allgemein angenommene Lehre wird von vorn
herein verdächtigt und ihr Wahrheitswert bestritten. Am 
Ende gilt die so verstandene Freiheit des Urteiles mehr 
als die Wahrheit selber. Es geht also um etwas ganz an
deres als um die berechtigte Forderung nach Freiheit im 
Sinn des Fehlens von Zwang als Vorbedingung für ein 
loyales Suchen nach der Wahrheit. Wegen dieser Not
wendigkeit hat die Kirche immer daran festgehalten, daß 
"niemand gegen seinen Willen zur Annahme des Glau
bens gezwungen werden darf'.26 

Das Gewicht einer künstlich gesteuerten öffentlichen 
Meinung übt mit dem Druck, sich konform zu verhalten, 
ebenfalls seinen Einfluß aus. Oft drohen die von den 
Massenmedium verbreiteten sozialen Modelle zu einem 
normgebenden Wert zu werden, und es verbreitet sich 
die Meinung, die Kirche dürfe sich nur zu Problemen 
äußern, die die öffentliche Meinung für wichtig hält, und 
dann in einer Weise, die dieser gefällt. Das Lehramt 
könne sich z. B. mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen 
befassen, solle aber alles, was Ehe- und Familienmoral 
betrifft, dem Urteil des einzelnen überlassen. 

Schließlich kann die Vielfalt der Kulturen und Sprachen, 
die an sich einen Reichtum bedeutet, indirekt zu Mißver
ständnissen führen und die Ursache fortschreitender Un
stimmigkeiten bilden. 

In diesem Zusammenhang sind vom Theologen ein kriti
sches und umsichtiges Unterscheidungsvermögen sowie 
eine wirkliche Beherrschung der Problematik gefordert, 
wenn er seine kirchliche Sendung erfüllen will. Er darf 
sich nicht dieser Welt angleichen (vgl. Röm 12, 2; Eph 4, 
23) und die Unabhängigkeit des Urteils, wie sie Jüngern 
Christi zukommt, verlieren. 

33. Der Dissens kann verschiedene Formen annehmen. 
In seiner radikalsten Ausprägung möchte er die Kirche 
umwandeln und dabei einem Modell des Protestes fol
gen, wie es in der politischen Gesellschaft verwendet 
wird. Häufiger wird die Meinung vertreten, der Theologe 
sei nur dem unfehlbaren Lehramt zu folgen gehalten, 
während nach Art eines gewissen theologischen Positi
vismus die ohne Inanspruchnahme des Charismas der 

26 Erkl. Dignitatis humanae 10. 

Unfehlbarkeit vorgelegten Lehren keinerlei verpflichten
den Charakter hätten, wobei dem einzelnen volle Freiheit 
gelassen würde, ihnen anzuhängen oder nicht. So sei der 
Theologe völlig frei, nicht unfehlbare Lehren des Magi
steriums, zumal bei Einzelnormen der Moral, in Zweifel 
zu ziehen oder abzulehnen, und durch eine derartige 
kritische Opposition könne er sogar zum Fortschritt der 
Lehre beitragen. 

34. Zur Rechtfertigung des Dissenses greift man ge
wöhnlich auf verschiedene Argumente zurück,. von den 
zwei grundlegendere Bedeutung haben. Das erste ist 
hermeneutischer Art: Die Dokumente des Lehramtes, so 
sagt man, seien nichts anderes als der Reflex einer Theo
logie, über die man diskutieren könne. Das zweite beruft 
sich auf den theologischen Pluralismus, der zuweilen bis 
zum Relativismus, der die Integrität des Glaubens be
droht, vorangetrieben wird: Die Äußerungen des lehr
amtes entstammten einer Theologie unter mehreren an
deren, und keine einzelne Theologie kann den Anspruch 
universaler Gültigkeit erheben. Im Gegensatz zum au
thentischen Lehramt und in Konkurrenz zu ihm entsteht 
damit eine Art "paralleles Lehramt" der Theologen.27 

Gewiß ist es eine der Aufgaben des Theologen, die Texte 
des Lehramtes korrekt zu interpretieren, und es stehen 
ihm dafür hermeneutische Regeln zur Verfügung. Dabei 
gilt der Grundsatz, daß die Unterweisung des Lehramtes 
- dank des göttlichen Beistands - auch abgesehen von der 
Argumentation gilt, die zuweilen von einer besonderen 
Theologie übernommen ist, deren sie sich bedient. Der 
theologische Pluralismus ist nur in dem Maße berechtigt, 
wie er die Einheit des Glaubens in seiner objektiven Be
deutung wahrt.28 Tatsächlich bestehen wesentliche ge
genseitige Bande zwischen den verschiedenen Ebenen 
der Einheit des Glaubens, der Einheit und Pluralität der 
Ausdrucksformen des Glaubens und der Pluralität der 
Theologien. Dabei besteht der letzte Grund für die Plura
lität im unergründlichen Geheimnis Christi, das jede ob
jektive Systematisierung übersteigt. Das kann aber nicht 
bedeuten, es seien ihm entgegengesetzte Schlußfolgerun
gen annehmbar, und es mindert in keiner Weise die 
Wahrheit von Aussagen, in denen das Lehramt sich aus
gesprochen hat.29 Das "parallele Lehramt" kann großen 
geistlichen Schaden stiften, wenn es sich dem Lehramt 
der Hirten widersetzt. Gelingt es dem Dissens nämlich, 
seinen Einfluß bis in die öffentliche Meinung hinein aus-

27 Der Gedanke eines "parallelen Lehramtes" der Theologen in 
Gegensatz und Konkurrenz zum Lehramt der Hirten bedient 
sich zuweilen gewisser Texte, wo der heilige Thomas von Aquin 
zwischen "magisterium cathedrae pastoralis" und "magisterium 
cathedrae magisterialis" unterscheidet (Contra impugnantes, c. 2; 
Quodl. III, q. 4, a. 1 (9); In N Sent. 19.2.2, q. 3 sol. 2 ad 4). In 
Wirklichkeit bieten diese Texte keinerlei Fundament für diese 
Position, weil der heilige Thomas absolut darin sicher ist, daß 
das Entscheidungsrecht in Sachen der Lehre einzig dem 
"officium praelationis" zukommt. 

28 Vgl. PAUL VI. Apost. Schreiben Paterna cum beneoolentia 4: 
AAS 67 (1975) 14-15. 

29 Vgl. PAUL VI. Ansprache an die Mitglieder der Internationalen 
Theologenkommission, 11. Oktober 1973; AAS 65 (1973) .555-559. 
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zudehnen, um zur Regel für das Handeln zu werden, 
kann das dem Volk Gottes nur schweren Schaden zufü
gen und zur Mißachtung der wirklichen Autorität füh
ren.3O 

35. Der Dissens zieht ferner zuweilen eine soziologische 
Argumentation heran, nach der die Meinung einer 
großen Zahl von Christen direkter und angemessener 
Ausdruck des "übernatürlichen Glaubenssinns" wäre. 

Tatsächlich können die Meinungen der Gläubigen nicht 
schlicht und einfach mit dem "sensus fidei" gleichgesetzt 
werden.31 Dieser ist nämlich eine Eigenart des theo
logalen Glaubens, der als Gabe Gottes, die das persönli
che Ja zur Wahrheit schenkt, nicht irren kann. Dieser per
sönliche Glaube ist zugleich Glaube der Kirche, denn 
Gott hat der Kirche die Hut des Wortes anvertraut, und 
was deswegen der Gläubige glaubt, ist das, was die Kir
che glaubt. Daher schließt der "sensus fidei" seiner Natur 
nach die tiefe Übereinstimmung von Geist und Herz mit 
der Kirche, das "sentire eum Ecclesia", ein. 

Wenn sich daher der theologale Glaube als solcher nicht 
irren kann, so kann doch der Gläubige irrige Meinungen 
haben, weil nicht alle seine Gedanken vom Glauben her
kommen.32 Die im Volk Gottes umlaufenden Ideen 
stimmen nicht alle mit dem Glauben überein, zumal sie 
leicht von einer öffentlichen Meinung beeinflußt werden 
können, die durch die modernen Kommunikationsme
dien gesteuert wird. Nicht ohne Grund betont das 11. Va
tikanische Konzil die unauflösliche Beziehung zwischen 
dem "sensus fidei" und der Anleitung des Volkes Gottes 
durch das Lehramt der Hirten: Beide Wirklichkeiten las
sen sich nicht voneinander trennen.33 Die Äußerungen 
des Lehramtes wollen die Einheit der Kirche in der 
Wahrheit des Herrn sicherstellen. Sie helfen zum "Bleiben 
in der Wahrheit" angesichts des Willkürcharakters von 
wandelbaren Meinungen und sind Ausdruck des Gehor
sams gegenüber dem Wort Gottes.34 Auch wenn es den 
Anschein haben kann, daß sie die Freiheit der Theologen 
beeinträchtigten, so richten sie durch die Treue zum 

30 Vgl. JOHANNES PAUL 11., Enzykl. Redemptor Hominis 19; 
AAS 71 (1979) 308; AnsprflChe an die Gläubigen in Managua, 4. 
März 1983,7: AAS 75 (1983) 723; AnsprflChe an die Ordensleute in 
Guatemala, 8. März 1983, 3: AAS 75 (1983) 746; AnsprflChe an die 
Bischöfe in Lima, 2. Februar 1985, 5: AAS 77 (1985) 874; Ansprache 
an die Konferenz der belgischen BischlJfe in Mecheln, 18. Mai 1985, 5: 
Insegnamenti di Giotlanni Paolo 11, VIII, 1 (1985) 1481; AnsprflChe an 
einige amerilamische Bischlife bei ihrem Besuch ad-limina, 15. Oktober 
1988,6: L,Osseroatore Romano, 16. Oktober 1988, S. 4. 

31 Vgl. JOHANNES PAUL II. Apost. Schreiben Familiaris consor
tio 5: AAS 74 (1982) 85-86. 

32 Vgl. die Formel des Konzils von Trient. VI. Sitzung, Kap. 9: 
Fides "cui non potest subesse falsum": OS 1534; vgl. HL. THO
MAS VON AQUIN, Summa Theologiae, lI-lI, q. I, a. 3: "Possibile 
est enim hominem fidelem ex coniectura humana falsum aliquid 
aestimare. Sed quod ex fide falsum aestimet, hoc est impossi

bile". 

33 Dogm. Konst. Lumen gentium 12. 

34 Dogm. Konst. Dei Verbum 10. 

überlieferten Glauben eine tiefer reichende Freiheit auf, 
die nur von der Einheit in der Wahrheit herkommen 
kann. 

36. Die Freiheit des Glaubensaktes kann das Recht auf 
Dissens ebensowenig rechtfertigen. Tatsächlich meint sie 
ja keineswegs die Freiheit gegenüber der Wahrheit, viel
mehr die freie Selbstbestimmung der Person im Sinn ih
rer moralischen Verpflichtung auf Annahme der Wahr
heit. Der Glaubensakt ist ein Akt des Willens, denn der 
durch Christus den Erlöser losgekaufte und zur An
nahme an Kindesstatt berufene Mensch (v~l. RlJm 8, 15; 
Gal 4, 5; Eph I, 5; Joh I, 12) kann Gott nur zustimmen, 
wenn er, gewiß "vom Vater gezogen" (Joh 6, 44), Gott das 
vernunftgemäße Geschenk seines Glaubens macht (vgl. 
RlJm 12, 1). Wie die Erklärung Dignitatis humanae35 in Er
innerung gerufen hat, besitzt keine menschliche Auto
rität das Recht, hier durch Zwang oder Druck einzugrei
fen, denn diese Entscheidung überschreitet die Grenzen 
ihrer Zuständigkeit, und die Achtung vor dem Recht auf 
Religionsfreiheit bildet die Grundlage für die Achtung 
sämtlicher Menschenrechte. 

Man kann sich darum nicht auf diese Rechte des Men
schen berufen, um sich den Äußerungen des Lehramtes 
zu widersetzen. Ein solches Verhalten verkennt Natur 
und Sendung der Kirche, die von ihrem Herrn den Auf
trag erhalten hat, allen Menschen die Heilswahrheit zu 
verkünden, und sie tut das, indem sie in den Fußstapfen 
Christi wandelt und weiß, daß "die Wahrheit nicht an
ders Anspruch erhebt als kraft der Wahrheit selbst, die 
sanft und zugleich stark den Geist durchdringt."36 

37. Kraft des göttlichen Auftrags, der ihm in der Kirche 
gegeben ist, besteht die Sendung des Lehramtes in der 
Unterweisung des Evangeliums, im Wachen über seine 
Integrität und dadurch im Schutz des Glaubens des Vol
kes Gottes. Es kann sich zuweilen veranlaßt sehen, dies 
durch Eingreifen beschwerlicher Maßnahmen zu tun, 
wenn es z. B. einem Theologen, der sich von der Lehre 
des Glaubens entfernt, die ihm anvertraute "missio cano
nica" oder den Lehrauftrag entzieht oder auch von 
Schriften erklärt, sie stünden mit dieser Lehre nicht in 
Übereinstimmung. Wenn es so vorgeht, handelt es in 
Treue zu seiner Sendung, denn es schützt die Rechte des 
Volkes Gottes auf den Empfang der Botschaft der Kirche 
in ihrer Reinheit und Unverkürztheit, damit es also nicht 
von einer gefährlichen Sondermeinung verwirrt wird. 

Das unter diesen Umständen vom Lehramt am Ende ei
ner gründlichen, durch bestimmte Vorgehensweisen 
festgelegten Prüfung, bei der der Betreffende vorher die 
möglichen Mißverständnisse seines Denkens hat zer
streuen können, gefällte Urteil betrifft nicht die Person 
des Theologen, sondern nur seine öffentlich geäußerten 
intellektuellen Ansichten. Daß diese Vorgehensweisen 
verbessert werden können, bedeutet nicht, sie stünden in 
Gegensatz zu Recht und Gerechtigkeit. Hier von der 
Verletzung von Menschenrechten zu reden, ist fehl am 
Platz, denn man verkennt dabei die genaue Hierarchie 

35 Vgl. Erkl. Dignitatis Humanae 9-10. 

36 Ebd. 1. 
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dieser Rechte und ebenso die Natur der Gemeinschaft 
der Kirche sowie ihr Gemeinwohl. Überdies begibt sich 
der Theologe, der mit dem "sentire cum Ecclesia" nicht 
übereinstimmt, in einem Widerspruch zu seiner freiwillig 
und bewußt übernommenen Aufgabe, im Namen der 
Kirche zu lehren.37 

38. Endlich kann auch der Hinweis, man müsse seinem 
Gewissen folgen, den Dissens nicht rechtfertigen, denn 
diese Pflicht wird ausgeübt, wenn das Gewissen das 
praktische Urteil im Hinblick auf eine zu treffende Ent
scheidung klärt, während es sich hier um die Wahrheit 
einer Lehraussage handelt. Wenn ferner der Theologe 
wie jeder Gläubige seinem Gewissen folgen muß, so ist er 
auch· gehalten, es zu bilden. Das Gewissen ist keine un
abhängige und unfehlbare Instanz, sonder vielmehr ein 
Akt des moralischen Urteils über eine verantwortliche 
Entscheidung. Das richtige Gewissen aber ist ein Gewis
sen, das durch den Glauben und das objektive Moralge
setz erhellt ist und damit auch den aufrichtigen Willen 
zum Erstreben des wahrhaft Guten voraussetzt. 

Daher setzt das richtige Gewissen des katholischen 
Theologen den Glauben an das Wort Gottes voraus, des
sen Reichtümer er ja ergründen soll, aber auch die Liebe 
zur Kirche, von der er seine Sendung erhält, und die 
Achtung vor dem mit göttlichem Beistand ausgezeich
neten Lehramt. Dem Lehramt der Kirche ein oberstes 
Lehramt des Gewissens entgegenstellen heißt, den 
Grundsatz der freien Prüfung vertreten, was aber mit der 
Entfaltung der Offenbarung und ihrer Weitergabe in der 
Kirche sowie auch mit einer korrekten Auffassung der 
Theologie und der Funktion des Theologen unvereinbar 
ist. Die Glaubensaussagen sind nämlich nicht das Ergeb
nis einer rein individuellen Forschung und freien Kritik 
des Wortes Gottes, sie bilden vielmehr ein kirchliches 
Erbe. Wenn man sich von den Hirten trennt, die die apo
stolische Überlieferung lebendig halten, setzt man die 
Verbindung mit Christus unwiderruflich aufs Spiel.38 

39. Da sie ihren Ursprung in der Einheit des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes hat,39 ist die Kirche ein 
Geheimnis der Gemeinschaft. Als solche ist sie nach dem 
Willen ihres Stifters mit einer Hierarchie ausgestattet, die 
zum Dienst am Evangelium und an dem darauf lebenden 
Volk Gottes bestellt ist. Nach dem Vorbild der Mitglieder 
der ersten Gemeinschaft müssen alle Getauften mit den 
ihnen eigenen Charismen aus aufrichtigem Herzen nach 
harmonischer Einheit in Lehre, Leben und Gottesdienst 
streben (vgl. Apg 2, 42). Hier liegt eine Regel vor, die sich 
aus dem eigentlichen Sein der Kirche ergibt. Deswegen 
darf man auf sie auch nicht schlicht und einfach Verhal
tensmaßstäbe anwenden, die ihren Seinsgrund in der 
Natur der bürgerlichen Gesellschaft oder in den Regeln 
haben, nach denen eine Demokratie funktioniert. Noch 
weniger darf man die Beziehungen im Inneren der Kir-

37 Vgl. Apost. Konst. Sapientill Christillna, 15. April 1979, 27, 1: 

AAS 71 (1978) 483; eIe can. 812. 

38 Vgl. PAUL VI. Apost. Schreiben PateTnll cum beneoolentill 4: 

AAS 67 (1975) 15. 

39 V gl. Dogm. Konst. Lumen gentium 4. 

che nach der Mentalität der Welt, die sie umgibt, beur
teilen (vgl. Röm 12,2). Von der mehrheitlichen Meinung 
das, was man zu denken und zu tun hat, ableiten wollen, 
gegen das Lehramt den Druck der öffentlichen Meinung 
einsetzen, den "Konsens" der Theologen zum Hauptmaß
stab machen oder den Anspruch erheben, der Theologe 
sei der prophetische Wortführer einer "Basis" oder auto
nomen Gemeinschaft, die damit die einzige Quelle der 
Wahrheit wäre, all das zeigt einen schwerwiegenden 
Verlust des Sinns für die Wahrheit und des Sinns für die 
Kirche. 

40. Die Kirche ist "gleichsam das Sakrament, das heißt 
Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit".40 Nach 
Eintracht und Gemeinschaft streben bedeutet daher, die 
Kraft ihres Zeugnisses und ihre Glaubwürdigkeit ver
mehren; umgekehrt der Versuchung zum Dissens ver
fallen, bedeutet zulassen, daß sich 'Triebkräfte der Un
treue gegen den Heiligen Geist" entfalten.41 

Wenn Theologie und Lehramt auch verschiedener Art 
sind und unterschiedliche Aufgaben haben, die man 
nicht verwechseln darf, so geht es dennoch um zwei in 
der Kirche lebenswichtige Aufgaben, die sich gegenseitig 
durchdringen und für den Dienst am Volk Gottes einan
der bereichern müssen. 

Kraft einer Autorität, die sie von Christus selbst bekom
men haben, kommt es den Hirten zu, über diese Einheit 
zu wachen und zu verhindern, daß die mit dem Leben 
gegebenen Spannungen nicht zu Spaltungen ausarten. 
Indem sie die Einzelpositionen oder die Gegensätze 
übersteigt, muß ihre Autorität sie alle in der Integrität 
des Evangeliums vereinen, das das "Wort der Versöh
nung" ist (2 Kor 5, 18-20). 

Den Theologen aber kommt es kraft ihre eigenen Cha
rismas zu, auch ihrerseits an der Erbauung des Leibes 
Christi in Einheit und Wahrheit mitzuwirken, und ihr 
Beitrag ist für eine Evangelisierung der Welt, die die 
Kräfte des ganzen Gottesvolkes erfordert, mehr denn je 
notwendig.42 Stoßen sie auf Schwierigkeiten, die aus dem 
Charakter ihrer Forschung entstehen können, dannmüs
sen sie die Lösung in einem vertrauensvollen Dialog mit 
den Hirten suchen, im Geist der Wahrheit und Liebe, wie 
er die Gemeinschaft der Kirche kennzeichnet. 

41. Alle sollen sich daran erinnern, daß Christus das 
endgültige Wort des Vaters ist (vgl. Hebr 1, 2), in dem, 
wie der heilige Johannes vom Kreuz bemerkt, "Gott uns 
alles zusammen und ein für allemal gesagt hat".43 Chri
stus ist als solcher die Wahrheit, die frei macht (vgl. Joh 8, 
36; 14, 6). Akte der Anhänglichkeit und Zustimmung 
zum Wort, daß der Kirche unter der Leitung des Lehr-

40 Ebd. 1. 

41 Vgl. PAUL VI. Apost. Schreiben Paterna cum benerolentill 2-3: 
AAS 67 (1975) 10-11. 

42 Vgl. JOHANNES PAUL H. Apost. Schreiben Christifideles laici, 
32-35: AAS 81 (1989) 451-459. 

43 HL. JOHANNES VOM KREUZ, Der Aufstieg zum Berge Kar
mel, 11 22, 3. 
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amtes anvertraut ist, gelten Ihm und führen in den Raum 
wahrer Freiheit ein. 

Abschluß 

42. Die Jungfrau Maria wurde als Mutter und vollkom
menes Urbild der Kirche seit Beginn des Neuen Testa
mentes seliggepriesen, weil sie unmittelbar und ohne 
Fehl dem Wort Gottes zustimmte (vgl. Lk 1,38.45), und 
sie hörte nicht auf, es zu bewahren und in ihrem Herzen 
zu betrachten (vgl. Lk 2,19.51). Sie ist so für das ganze ih
rer mütterlichen Sorge anvertraute Volk Gottes Vorbild 
und Stütze geworden. Sie zeigt ihm den Weg, wie man 
das Wort aufnehmen und ihm dienen muß, wobei 
zugleich das letzte Ziel nie aus dem Blick gerät: allen 
Menschen das Ziel zu verkünden, das der Welt durch ih
ren Sohn Jesus Christus gebracht und verwirklicht 
wurde. 

Zum Schluß dieser Instruktion lädt die Kongregation für 
die Glaubenslehre die Bischöfe inständig ein, vertrauens
volle Beziehungen mit den Theologen zu halten und zu 
entfalten, gemeinsam den Geist der Annahme des Wortes 
und des Dienstes an ihm zu pflegen und eine Gemein
schaft der Uebe, wo gewisse mit dem Menschsein hier 
auf Erden verbundene Hindernisse leichter überwunden 
werden können. So werden alle immer mehr zu Dienern 
des Wortes und zu Dienern des Volkes Gottes, damit die
ses in der von Anfang an vernommenen Lehre der 
Wahrheit und Freiheit verharrt und damit es auch im 
Sohn und im Vater verbleibt und das ewige Leben als 
Fülle der Verheißung gewinnt (vgl. 1 Joh 2, 24-25). 

Papst Johannes PaulI1. hat in der dem unterzeichneten Kardi
nalprlifekten gewlihrten Audienz die vorliegende Instruktion, 
die in der Vollversammlung dieser Kongregation beschlossen 
worden war, gutgeheißen und zu verliffentlichen angeordnet. 

Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, 
den 24. Mai 1990, am Hochfest Christi Himmelfahrt. 

JOSEPH Kardinal RATZINGER 
Prlifekt 

+ ALBERTO BOVONE 
Tit.-Erzbischojvon Clisarea in Numidien 
SekretIir ' 

Nr.83 Sonntag der Weltmission am 28. Oktober 1990 

Mit der Kollekte am Sonntag der Weltmission wird die 
Arbeit der rund 900 Diözesen der Jungen Kirchen in 
Afrika, Asien und Ozeanien gesichert. Primär werden 
durch die Kollekte die Personal- und Sachkosten dieser 
Diözesen mit ihren Pfarreien und zahlreichen Außensta
tionen unterstützt. 

Den diesjährigen Sonntag der Weltmission hat MISSIO 
unter das Leitwort "Um der Menschen willen" gestellt. 
Die Welt hat einen Anspruch auf die Botschaft von Got
tes Herrschaft und Reich. Die Pastoralverantwortlichen 
in den Gemeinden werden gebeten, dies den 
Gemeindemitgliedern in Verkündigung und Katechese, 
in Uturgie und Bildungsarbeit nahezubringen. Wie in 
den vergangenen Jahren bietet MISSIO dafür Materialien 
und Arbeitshilfen an. 

Die Jungen Kirchen sind in ihren Ländern oft das einzige 
Zeichen der Hoffnung in auswegloser Situation, vielfach 
die einzige Stimme der Stimmlosen. Bei ihrem Einsatz für 
das ganze Heil des Menschen, bei ihrer Arbeit für Men
schenrechte und Menschenwürde sind sie auf die Solida
rität unserer Gemeinden angewiesen. 

Der Erfolg der MISSIO-Kollekte am Sonntag der Welt
mission hängt wesentlich von dem persönlichen Aufruf 
des Pfarrers in Verbindung mit dem Bischofswort ab, das 
am Vorsonntag, dem 21. Oktober zu verlesen oder in
haltlich bekannt zu machen ist. 

Die MISSIO-Kollekte, an der sich alle Katholiken in der 
ganzen Welt beteiligen, ist in der Bundesrepublik am 28. 
Oktober in allen Pfarr-, Rektorats- und Klosterkirchen 
sowie Kapellen zu halten, und zwar in allen Gottes
diensten einschließlich der Vorabendmesse. Der Kollek
tenertrag ist ungekürzt in einer Summe auf dem üblichen 
Weg an die Diözesankasse zu überweisen. Die Verwen
dung für einzelne Missionare oder für Partner
schaftsprojekte ist eine Zweckentfremdung und daher 
auch in Ausnahmen nicht erlaubt. 

Gegen Spendenquittungen können die Pfarrämter bis 
zum zweiten Sonntag im November Schecks oder 
Barspenden für die MISSIO-Kol1ekte annehmen. 

Die Aktion "Ausbildungsförderung" von MISSIO bietet 
unabhängig von der Kollekte längerfristig die Möglich
keit, die Ausbildung eines Priesters, einer Schwester oder 
eines Katechisten in Afrika, Asien oder Ozeanien zu un
terstützen. 

Nr. 84 Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde Herr Pfarrer Winfried DE
BUS, Niedernhausen, zum Stellvertreter des Dekans des 
Dekanates Hofheim ernannt. (119) 

Mit Termin 1. September 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Bertram ROHR die Pfarrei Allerheiligen in Frank
furt am Main übertragen. (64) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Kaplan 
Lorenz ECKARDT die benachbarten Pfarreien Maria 
Himmelfahrt in Flörsheim-Weilbach und St. Katharina in 
Flörsheim-Wicker übertragen. (161, 162/116, 117) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Kaplan Wolfgang 
SfEINMETZ, Frankfurt am Main, St. Bernhard., als 
hauptamtlicher Militärgeistlicher für den Seelsorgsbe
reich Mainz eingestellt. (57/208) 

Mit gleichem Termin erhielt Herr Diakon Dieter HE
RING, Pottum, anstelle des Auftrags in der Pfarrei St. Ki
lian in Seck-Irmtraut einen nebenberuflichen Seelsorgs
auftrag in den Pfarreien St. Martin in Rotenhain und 
Herz Jesu in Langenhahn. (164/165) 

Mit Termin 30. November 1990 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Walter HASSELBACH auf 
die Pfarrvikarie St. Kilian in Frankfurt am Main-Sindlin
gen angenommen. (61) 

Mit Termin 1. Dezember 1990 wird Herr Schulrat i. K. 
Diakon Alwin SCHODEN, Leitender Referent im Dezer-
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nat Schule und Hochschule des Bischöflichen Ordinari
ats, hauptberuflich als Diakon mit dem Schwerpunkt 
Schulseelsorge in der Pfarrvikarie 5t. Johannes d. T. in 
Montabaur-Horressen eingesetzt. (19/155) 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde Herr Oberstudienrat i. K. 
Gerhard HIELSCHER zum Leitenden Referenten im De
zernat Schule und Hochschule des Bischöflichen Ordi
nariats ernannt. (19) 

Mit Termin 1. August 1990 wurde - nach Entpflichtung 
von Frau Christa KUCH von ihrem halbtägigen Auftrag 
im Amt für katholische Religionspädagogik des Bezirkes 
Main-Taunus - Herr Pastoralreferent 5tefan HEROK zum 
Leiter dieses Amtes ernannt. (117/119) 

Pastoralreferentenl-innen 
Mit Termin 1. September 1990 wurden angestellt: 
Frau Heide GIEL5DORF in Wiesbaden-Schierstein, 5t. 
Peter und Paul (182) 
Frau Angelika HA5ENAUER in Frankfurt am Main, 
Deutschorden (67) 
Herr 5tefan HOFER in Waldsolms-Brandoberndorf (170) 
Herr Markus HONERVOGT in Frankfurt am Main, 5t. 
Bonifatius (50%) (67) 
Frau Angelika HUGO in Frankfurt am Main, Frauen
frieden (70) 
Herr Oliver KARKOSCH in Frankfurt am Main-Nieder
rad, Mutter vom guten Rat (69) 
Frau Angelika KRETZER in der Katholischen Klinikseel
sorge an den Universitätskliniken in Frankfurt am Main 
(197) 
Frau Ann-Kathrin LENZ-HONERVOGT in Frankfurt am 
Main, 5t. Bemhard (57) 
Frau Birgit LOSACKER in Eltville, 5t. Peter und Paul 
(124) 
Frau Waltraud MALM in Niedererbach, 5t. Katharina 
(151) 
Frau Oaudia MENNEN-ROSCHE in Frankfurt am Main
Unterliederbach, St. Johannes (50%) (59) 
Herr Johannes STEINMETZ in Bad Schwalbach, 5t. Elisa
beth (142) 
Herr Jürgen SfRIEDER in Wiesbaden-Dotzheim, 5t. Josef 
(181) 
Frau Sabine TSCHERNER-BABL in Frankfurt am Main, 
5t. Albert (50%) (62) 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde versetzt: 
Frau Birgit MANTHE von 5t. Goarshausen nach Kestert, 
St. Georg (50%) (138) 

Mit Termin 1. August 1990 wurde versetzt: 
Herr Raimund RUPPERT von Rüdesheim-Eibingen nach 
Hochheim am Main, St. Bonifatius (129/117) 

Mit Termin 1. September 1990 wurden versetzt: 
Herr Paul MUNTETSCHINIGER von Friedrichsdorf, 
HeIZ Jesu nach Taunusstein-Bleidenstadt, 5t. Ferrutius 
(76/145) 
Frau Christina 5ENFT von Rüdesheim, St. Jakobus nach 
Wiesbaden, Maria Hilf (129/177) 

Mit Termin 31. August 1990 sind aus dem Dienst des 
Bistums ausgeschieden: 
Frau 5igrid BAER, Frankfurt am Main, Frauenfrieden 

(70) und 
Fr.au Jutta BLÜMEL, Hofueim-Lorshach (120) 

Mit Termin 30. September 1990 ist Herr Bemhard 
SCHOPP A, Wiesbaden, St. Andr.eas, aus dem Dienst des 
Bistums ausgeschieden (177) 

Pastor;alassiste.nte.nI-innen 

Für die Zeit vom 1. August 1990 bis 31. August 1992 
wurde angestellt: 
Herr Heribert 5CHMITT in Rüdesheim, 5t. Jakobus (129) 

Für die Zeit vom 1. September 1990 bis 31. August 1992 
wurden angestellt: 
Frau Gabriele BÜTTNER in Kölbingen-Möllingen, Mariä 
Heimsuchung (164) 
Herr Johannes EDELMANN in Westemohe, 5t. Matthäus 
(164) 
Frau Oaudia HEU5ER in Schwalbach/Taunus, 5t. Mar
tin (113) 
Herr Christoph REUSCH in Hohenstein-Breithardt, 
5t. C. M. Hofbauer (142) 
Herr Joachim SCHAEFER in Oberelbert, 5t. Laurentius 
(153) 
Herr Ulrich SCHMAUS in Geisenheim, Heilig Kreuz 
(127) 
Frau Christiane WEBER in Frankfurt am Main, 5t. Apo
steln (67) 
Frau Judith WEY AND in Lahnstein, 5t. Martin (134) 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde versetzt: 
Frau Linda-5ue VI5ZNEKI von Oestrich-Winkel, 5t. 
Martin nach Frankfurt am Main-5üd, 5t. Bonifatius 
(126/67) 

Mit Termin 1. Juni 1990 wurde versetzt: 
Frau Elisabeth CHRISTIAN von Schönau, 5t. Florin nach 
Frankfurt am Main-Zeilsheim, 5t. Bartholomäus (137/61) 

Gemeindereferenten/-innen 

Mit Termin 31. Juli 1990 ist Schwester Gabriele HENNIG 
(Opus Spiritus Sancti), Friedrichsdorf-Köppern, aus dem 
Gemeindedienst ausgeschieden und seit 1. August 1990 
vorübergehend in der Katholischen Klinikseelsorge, 
Frankfurt am Main, eingesetzt. (76/197) 

Mit Termin 31. August 1990 sind aus dem Dienst des 
Bistums ausgeschieden: 
Frau Marga DILL, Frankfurt am Main, 5t. Wendel (68) (in 
den Ruhestand) und 
Frau Anna-Maria KREMER, Limburg, 5t. Hildegard (104) 

Mit Termin 1. September 1990 wurden angestellt: 
Frau Bärbel HA55ELBACH in Hofheim am Main, 5t. Pe
ter und Paul (120) 
Frau Heide HAUNSCHMIDT in Biedenkopf, 5t. Josef 
(86) 
Frau Eva-Maria HENN in Rennerod, 5t. Hubertus (163) 
Frau 5usanne HERING in Rüdesheim-Presberg, 5t. Lau
rentius (128) 
Frau Birgit HÜBINGER in Hofheim-Lorsbach (50%) (120) 
Frau Monika KORTEN in Schwalbach/Ts., 5t. Pankratius 
(113) 
Frau Monique SCHEER in 5immern, 5t. Rochus (50%) 
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(152) 
5r. Ursula SCHMITZ 5AC in Limburg, St. Hildegard 
(50%) (103) 
Frau Christa SCHNEIDER in Villmar-Langhecke und 
Villmar-Aumenau (%) 
Frau Bernarda WESfRUP in Kelkheim, St. Franziskus 
(114) 

Mit Termin 1. September 1990 wurden versetzt: 
Herr Peter HERMANN von Sulzbach, Maria Rosen
kranzkönigin, nach Biebertal, St. Anna (112/168) 
Herr Hans-Joachim KAHLE von Bad Soden, St. Katha
rina, nach Sulzbach, Maria Rosenkranzkönigin (112) 
Frau Gabriele SCHNAUBELT von Waldsolms-Brand
oberndorf nach Eschenburg-Dietzhölztal, St. Josef 
(170/88) 

Mit Termin 1. Oktober 1990 wurde versetzt: 
Herr Karl-Heinz GREBE von Brechen-Werschau, St. Ge
org nach Langenhahn, Herz Jesu (95/165) 

Mit Termin 30. April 1991 hat die Provinzoberin der Pal
lottinerinnen den Gestellungsvertrag für Schwester 
Brunhilde VOGT 5AC als Gemeindereferentin in Dorn
burg-Langendernbach, 5t. Matthias, gekündigt. (99) 

Gemeindetlssistentenl-innen 

Für die Zeit vom 1. September 1990 bis 31. August 1992 
wurden angestellt: 
Frau Ingrid AUTH in Frankfurt am Main-Nied, Dreifal-
tigkeit (60) 
Frau Michaele BOSSONG in Eitelborn, Mariä Himmel
fahrt (152) 
Herr Carsten HABERMANN in Frankfurt am Main, 5t. 
Matthias (72) 
Frau Anette HOUBACH in Höhr-Grenzhausen, St. Peter 
und Paul (157) 
Herr Johannes MOCKENHAUPT in Hofheim-Marxheim, 
St. Georg (121) 
Frau Katrin NOZINSKI in Hattersheim, St. Martinus 
(117) 
Frau Marion SCHROEDER in Dillenburg, Herz Jesu (88) 

Für die Zeit vom 1. September 1990 bis 31. August 1991 
wurde angestellt: 
Frau Martina VOGEL in Frankfurt am Main, St. Wendel 
(68) 

Nr.85 Todesfall 

Am 27. Juli 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Dr. Erwin BÖRNER 
(S.c.B.) im Alter von 84 Jahren in Frankfurt am Main ver
storben. RI.P. 

Nr.86 Änderungen im Schematismus 

5.134: 
Änderung der Telefonnummer des Kath. Pfarramtes St. 
Martin in Lahnstein (ab 15.09.1990): 
(02621)40007 

5.174: 
Unter Amt für katholische Religionspädagogik ist die 
Geschäftsführerin, Frau Anita Traudes, zu streichen. 

5.210: 
Unter Kath. Italienische Gemeinde Bad Homburg ist 
Herr Antonio Galante zu streichen. 

5.214: 
Unter Vietnamesen-Seelsorge ändert sich die Anschrift 
von Pfarrer Dr. van Lo: 
7500 Karlsruhe 31, Moldaustraße 18, Tel.: (0721)7886 66 

Nr.87 Firmungen im Jahr 1991 

Es wird an die Aufforderung im Amtsblatt vom 1. Juli 
1990,5.29, Nr. 66 erinnert, daß Firmungen durch beauf
tragte Firmspender im kommenden Jahr bis zum 

10. September 1990 
erbeten werden müssen, wobei jeweils drei Termine vor
zuschlagen sind. 
Bei verspäteter Meldung lassen sich die Terminwünsche 
oft nicht erfüllen. 

Nr.88 Warnung 

Ein angeblicher Franziskanerpater Augustinus (Anton) 
Pohl sucht in verstärktem Maße, vor allem in süddeut
schen Diözesen, Pilgerreisen zu begleiten und Wall
fahrtsmessen zu übernehmen. Zuletzt ist er in Herolds
bach aufgetreten. Er hat eine gültige Priesterweihe nicht 
nachgewiesen. Vor ihm und seinen Aktivitäten wird ge
warnt. 

Seit einiger Zeit werden Pfarrämter von Personen aus der 
DDR schriftlich um materielle Hilfe gebeten; dabei wird 
auf bestehende Notlagen (schwere Erkrankung, extrem 
niedrige Rente) hingewiesen. Als Absender solcher Bet
telbriefe sind folgende Namen erschienen: Emmi Groß
nick, Gertrud Jung, Gertrud Zang, alle aus Eberswalde
Finow. Die Genannten sind dort bekannt; die in den Brie
fen geschilderte Notlage liegt nicht vor; man versucht, 
die gegenwärtige Situation in der DDR zur persönlichen 
Bereicherung auszunutzen. 
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Nr. 89 Zum Schutz des ungeborenen Lebens im 
Prozeß der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten 

Gemeinsame Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bis
chofskonferenz und des Vorsitzenden des Rates der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (EKD). 

Die Frage nach dem Schutz des ungeborenen Lebens hat 
im gegenwärtigen Prozeß der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten eine neue Aktualität gewonnen. In bei
den Staaten bestehen strafrechtliche Regelungen zum 
Schwangerschaftsabbruch. Aber sie unterscheiden sich 
deutlich: Das StGB der Bundesrepublik Deutschland ent
hält in § 218 ff. eine Indikationenregelung. In der Deut
schen Demokratischen Republik gilt nach dem "Gesetz 
über die Unterbrechung der Schwangerschaft" vom 9. 
März 1972 eine Fristenregelung. In diesem Gesetz wird die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau - und 
dem zugeordnet ihr Selbstbestimmungsrecht - über das 
Lebensrecht desungeborenen Kindes gestellt: "Die Gleich
berechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und 
Familie erfordert es, daß die Frau über die Schwanger
schaft und deren Austragung selbst entscheiden kann" 
(Präambel). Dazu wird der Schwangerschaftsabbruch zu 
einem weiteren Mittel der Empfängnisverhütung erklärt: 
"Zur Bestimmung der Anzahl, des Zeitpunktes und der 
zeitlichen Aufeinanderfolge von Geburten wird der Frau 
zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten der Emp
fängnisverhütung das Recht übertragen, über die Unter
brechung der Schwangerschaft in eigener Verantwo~tung 
zu entscheiden" (§ 1). Damit maßt sich der Staat die Uber
tragung eines Rechtes an, das gar nicht besteht und auch 
nicht bestehen kann. 

In beiden Staaten ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrü
che bedrängend hoch: Auf zwei bis drei Geburten kommt 
ein Schwangerschaftsabbruch. Der gegenwärtige Zustand 
kann niemanden befriedigen. Die Vorstellungen über die 
notwendigen Veränderungen gehen jedoch weit ausein
ander. Im November 1989 haben alle Kirchen in der Bun
desrepublik Deutschland in der gemeinsamen Erklärung 
"Gott ist ein Freund des Lebens" zu den Herausforderun-

Limburg, 1. Oktober 1990 
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gen und Aufgaben beim Schutz des Lebens in umfassen
der Weise Stellung genommen. Darin heißt es: 

Die Kirchen halten es "rur notwendig und für aussichts
reich, sich in der gesamten Gesellschaft über bestehende 
Gegensätze hinweg auf ein gemeinsames Ziel zu verstän
digen: Wir wollen, soweit es in unseren Kräften steht, 
dazu beitragen, Schwangerschaftsabbrüche zu vermei
den; darum wollen wir 
- die Verstärkung in Partnerschaft und Sexualität stärken, 
- auf der Ebene der Bewußtseinsbildung und der Prägung 
ethischer Grundüberzeugungen die Achtung vor der 
Würde des ungeborenen Lebens vertiefen und fördern, 
- an der Veränderung solcher Verhältnisse arbeiten, die 
der Annahme des ungeborenen Lebens im Wege stehen, 
und so 
- mehr Frauen und Männer dafür gewinnen, daß sie im 
Schwangerschaftskonflikt das ungeborene Leben anneh
men" (5. 13f.) 

Strittig kann nicht sein, daß das ungeborene menschliche 
Leben Schutz verdient und benötigt. Die Kontroversen be
ziehen sich vielmehr allein darauf, wie dieser Schutz 
am besten zu erreichen sei. Die gemeinsame Erklärung der 
Kirchen drängt vor allem in vier Bereichen auf eine Ver
besserung des Schutzes ungeborenen Lebens: bei den Ein
stellungen und Wertorientierungen, im Blick auf die Ver
antwortung in Partnerschaft und Sexualität, durch sozial, 
frauen- und familienpolitische Maßnahmen sowie mit 
Hilfe der Rechtsordnung. 

Die unterschiedlichen strafrechtlichen Regelungen zum 
Schwangerschaftsabbruch in den beiden deutschen Staa
ten haben - frühere Diskussionen wieder aufnehmend - zu 
einer lebhaften Auseinandersetzung über die Funkion der 
Rechtsordnung beim Schutz des ungeborenen Lebens 
geführt. Die Konzentration der Debatte allein auf die 
Fragen der Rechtsordnung und zumal der strafrechtlichen 
Regelung ist mißlich. Dadurch kann der Eindruck entste
hen, als sei eine Verbesserung der Situation für die 
schwangere Frau u~d das ungeborene Kind vor allem von 
Änderungen der Rechtslage zu erwarten. Allerdings wäre 
es verhängnisvoll, Aufgaben und Möglichkeiten der 
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Rechtsordnung beim Schutz des ungeborenen Lebens zu 
vernachlässigen. Denn die Regelungen auf den verschie
denen Rechtsgebieten wirken sich immer auch nachhaltig 
auf den Schutz des ungeborenen Lebens aus. 

Dies gilt auch für die Rechtsangleichung im Prozeß der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Unterschiedli
che strafrechtliche Regelungen zum Schwangerschaftsab
bruch können in Deutschland nicht nebeneinander beste
hen. Eine Übergangsfrist ist gerade beim Schutz des 
Lebens problematisch. Das künftige gesamtdeutsche Par
lament steht vor der Aufgabe, eine gemeinsame rechtliche 
Regelung zu finden. Dabei müssen folgende Eckpunkte 
beachtet werden: 

1. Das Recht auf Leben ist ein fundamentales Menschen
recht. Aufgabe der Rechtsordnung ist es, für den Schutz 
des ge~renen wie des ungeborenen Lebens zu sorgen. 
Dies muß sich auf verschiedenen Rechtsgebieten wie dem 
Zivilrecht und dem Sozialrecht niederschlagen. Auch das 
Mittel des Strafrechts soll dem Schutz menschlichen 
Lebens dienen. 

2. Alle Anstrengungen zum Schutz des ungeborenen 
Lebens im Mutterleib müssen darauf gerichtet sein, es mit 
der Frau und nicht gegen sie zu schützen. Auf keine 
Weise, auch nicht durch die Rechtsordnung, läßt sich der 
Schutz des ungeborenen Lebens erzwingen. 

3. In der in der Deutschen Demokratischen Republik gel
tenden Reaelung kommt überhaupt nicht mehr zum 
Ausdruck, daß jede Tötung menschlichen Lebens im 
Widerspruch steht zu den Voraussetzungen und Grund
sätzen einer menschenwürdigen Rechtsordnung. Damit 
ist die entscheidende Dimension des Schwangerschafts
konflikts unterschlagen. Ethisch und rechtlich muß gelten: 
"Selbstbestimmung findet ... ihre Grenze am Lebensrecht 
des anderen. Wer sie für sich selbst fordert, muß sie auch 
dem anderen zuerkennen. Darum kann das Selbstbestim
mungsrecht der Frau keine Verfügung über das in ihr 
heranwachsende Leben begründen" (Gott ist ein Freund 
des Lebens, S. 69). Insofern kann es auch nicht zweifelhaft 
sein, daß die geltende Fristenregelung der Deut~hen De
mokratischen Republik mit den fundamentalen Uberzeu
gungen des christlichen Glaubens und der Kirche nicht 
vereinbar ist. Sie widerspricht auch dem Grundgesetz und 
seiner Auslegung durch das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts vom 25. Februar 1975. 

4. Bei den in § 218 ff. des StGB der Bundesrepublik 
Deutschland straffrei gestellten Fällen des Schwanger
schaftsabbruchs handelt es sich nicht um eine prinzipielle 
Einschränkung des Schutzes für das ungeborene Leben 
und somit ein Recht zur Abtreibung, sondern um das Be
mühen, eine rechtliche Regelung für nichtauflösbare Kon
fliktsituationen zu treffen. Dieses Bemühen bleibt unvoll
kommen. Wie eine strafrechtliche Regelung im Blick auf 
den Schwangerschaftsabbruch im einzelnen zu fassen 
und anzuwenden ist, kann sich allein daran bemessen, 
welche Fassung und welche Anwendung am ehesten 
geeignet sind, die umfassende Schutzaufgabe des Staates 
zu erfüllen, Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden 
und das Lebensrecht auch des ungeborenen Kindes zu 
schützen. 

5. Die Beratung im Schwangerschaftskonflikt ist ein Ange-

bot, das der schwangeren Frau hilft, über die Ambivalenz 
der Situation zu sprechen und Klarheit über ihre Entschei
dung zu gewinnen. Sie muß in jeder künftigen gesetzli
chen Regelung verankert und durch entsprechende För
derung ausgebaut werden. Die Kirchen sind bereit, ihre 
schon bestehenden Beratungsdienste zu verstärken. Darü
ber hinaus bieten sie die Mitarbeit und menschliche Be
gleitung in ihren Gemeinden an. 

Hannover /Bonn, 23. August 1990 

Bischof Dr. Martin Kruse 
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 

Bischof Dr. Dr. Karl Lehmann 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Nr. 90 Matrikelführung für Spätaussiedler aus der 
UdSSR und Rumänien 

"Die kirchlichen Personenstandsdaten für Spätaussiedler 
aus der UdSSR und Rumänien werden in den Kirchenbü
chern der Pfarrei eingetragen, in der die Aussiedler ihren 
Wohnsitz haben - und zwar gemäß den näheren Anwei
sungen des Generalvikariates/Ordinariates. Daneben 
werden die entsprechenden Meldungen weiterhin an das 
Katholische Kirchenbuchamt München gesandt; die Mel
dungen werden, wie bisher, von dort nach Rom weiterge
leitet." 

Vorstehender Beschluß des Ständigen Rates der Deut
schen Bischofskonferenz vom 27. August 1990 wird hier
mit für das Bistum Limburg in Kraft gesetzt. 

Für das Bistum Limburg gilt folgende Regelung: 

In Fragen der Matrikelführung für Spätaussiedler aus der 
UdSSR und Rumänien, insbesondere wenn Spätaussied
ler aus diesen Ländern darum bitten, die im Heimatland 
vorgenommenen Nottaufen, Noteheschließungen usw. in 
ihrer neuendeutschen Wohnsitzpfarrei zu registrieren, ist 
das Bischöfliche Ordinariat, Rechtsabteilung/Kirchliches 
Recht in jedem Einzelfall anzugehen. Für die Erfassung 
der erforderlichen Daten, die Grundlage für die Anerken
nung der Sakramentenspendung und der notwendigen 
Eintragungen sind, wird das Ordinariat Hinweise geben. 

Limburg, 19. September 1990 T Franz Kamphaus 
Az: 301 A/90/02/1 Bischof von Limburg 

Nr.91 Dienstnachrichten 

Mit Termin 15. September 1990 hat der Herr Bischof auf 
Vorschlag des Oberen Herrn Pater Franz G rot e SDB, 
Rüdesheim-Aulhausen, zusätzlich die Pfarrei Hl. Kreuz 
in Rüdesheim-Aßmannshausen übertragen. (129) 

Mit Termin 1. Oktober 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Rainer F r i sc h, Wehrheim und Neu-Anspach, 
zum Bezirksdekan des Bezirkes Hochtaunus ernannt. 
(73,79) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Franz 
K not h e als Altenseelsorger im Caritasaltenzen
trum in Frankfurt am Main-Hausen eingesetzt. 
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Mit Termin 30. November 1990 hat der Provinzial der Pal
lottiner den Gestellungsvertrag für Herrn Pater Emil 
L ü t t i c k e SAC, Pfarrei St. Josef in Niederahr, 

gekündigt. (150,184,283) 

Mit Termin 31. August 1991 hat der Provinzial der Passio
nisten den Gestellungsvertrag für Herrn Pater Tiburtius 
W i I m s, Pfarrer der Pfarrei st. Peter und Paul in 
Frankfurt am Main-Heddernheim gekündigt. 

Mit Termin 1. Juli 1990 wurde der Kunsthistoriker Dr. 
Johannes 5 p eng I e r als Konservator im Dezernat Bau 
des Bischöflichen Ordinariats angestellt. (26) 

Nr. 92 Todesfall 

Am 1. September 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Franz 
P a b s t (S.C.B.) im Alter von 79 Jahren in Bad Soden 
verstorben. R.I.P. 

Nr.93 Beihilfeordnung für Priester 

A. Erläuterungen zur Neufassung der "Beihilfeordnung 
für Priester" 

Erstmals mit Wirkung vom 1. Januar 1978 hat der Bischof 
von Limburg eine Beihilfeordnung für Priester in Kraft 
gesetzt, die einerseits einen Beihilfeanspruch gegen das 
Bistum einräumt und andererseits einen ausreichenden 
Krankenversicherungsschutz bei der PAX-Krankenkasse 
in Köln oder in Ausnahmefällen bei einer anderen Privat
krankenkasse voraussetzt (siehe Amtsblatt des Bistums 
Limburg 15/1977 Nr. 142). 

Die Beihilfeordnung wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1986 
novelliert (siehe Amtsblatt des Bistums 6/1986 Nr. 292). 

Die Beihilfevorschriften für Priester entsprechen materiell 
den wesentlichen Bestimmungen der Beihilfevorschriften 
für die Beamten des Bundes; dies ist notwendig, um die 
von den kirchlichen Besoldungs- und Versorgungs trägern 
garantierte Beihilfeleistung steuerfrei zu gewähren. 

Da die Beihilfevorschriften für die Beam ten des Bundes er
heblich geändert worden sind, ist eine Anpassung der 
"Beihilfeordnung für Priester" notwendig geworden. 

In Abstimmung mit anderen (Erz-) Diözesen wird die 
Neufassung der Beihilfeordnung zum 1. Januar 1991 in 
Kraft gesetzt. 

Für die Gewährung von Beihilfen gelten ab diesem Zeit
punkt grundsätzlich die Beihilfevorschriften des Bundes 
für seine Beamten in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit nicht die "Beihilfeordnung für Priester" davon 
abweicht. 

Wichtige Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 
1991 in folgenden Fällen ein: 
1. Bei zahnärztlichen Behandlungen sind entstandene 

Aufwendungen für zahntechnische Leistungen nur 
noch in Höhe von zwei Dritteln beihilfefähig. 

2. Psychotherapeutische Behandlungen sind nur nach 
vorheriger Anerkennung durch das Bischöfliche Ordi
nariat beihilfe fähig. 

3. Für bestimmte Arzneimittel sind Festbeträge einge
führt worden; 

Beihi.~fefähigkeit besteht nur in Höhe der Festbeträge. 
Die Arzte werden in diesen Fällen die Rezepte mit 
einem "Z" (Zuzahlung) versehen. Nicht beihilfefähig 
sind Aufwendungen für Bagatellkrankheiten (z. B. 
Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankhei
ten und grippalen Infekten). 

4. Aufwendungen für Heilbehandlungen, wie z. B. Mas
sagen, Inhalationen, Krankengymnastik und Bäder, 
werden nach beihilfefähigen Höchstbeträgen abge
rechnet. 

5. Bei Hilfsmitteln bestimmen sich Voraussetzung und 
Umfang der Beihilfefähigkeit nach einem aktualisier
ten Katalog. Es werden jedoch keine Aufwendungen 
für Pflege und Reinigungsmittel von Kontaktlinsen 
und für Batterien (z. B. für Hörgeräte) erstattet. 

Für ein Brillengestell beträgt die Beihilfe höchstens DM 
20,-. 

6. Aufwendungen für eine notwendige häusliche Pflege 
können beihilfefähig sein, wenn eine dauernde Pflege
bedürftigkeit besteht und diese durch den Arzt bestä
tigtwird. 

Bei einer Pflege durch nahe Angehörige sind bei Erfül
lung der oben genannten Voraussetzungen beihilfefä
hig die ggf. anfallenden Fahrtkosten und eine für die 
Pflege gewährte Vergütung in Höhe von bis zu DM 
400,- monatlich, wenn die Pflegekraft nicht bereits im 
Haushalt des Beihilfeberechtigten gegen Entgelt be
schäftigt ist. 

7. Bei Pflegebedürftigkeit (z. B. nach einem stationären 
Krankenhausaufenthalt) können Aufwendungen für 
eine Haushaltshilfe (längstens für 7 Tage) beihilfefähig 
sein. Es kann keine Beihilfe gewährt werden, wenn im 
Haushalt des Priesters eine Person tätig ist, die auch 
sonst mit der Führung des Haushaltes beauftragt ist. 

8. Die Unterkunftskosten bei notwendiger auswärtiger 
ambulanter Behandlung sind beihilfefähig bis zu DM 
25,- täglich; die Kosten für eine Begleitperson können 
ggf. zusätzlich geltend gemacht werden. 

9. Aus Anlaß einer Sanatoriumsbehandlung sind beihil
fefähig die Aufwendungen u. a. für ärztliche Behand
lung, Arzneien, Kuranwendungen, Kurtaxe und 
Fahrtkosten sowie die Kosten für Unterkunft und Ver
pflegung bis zur Höhe des niedrigsten Satzes des Sana
toriums. Bei Schwerbehinderten können unter be
stimmten Voraussetzungen für eine notwendige Be
gleitperson die Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung bis zu 70 % des niedrigsten Satzes des 
Sanatoriums sowie die Aufwendungen für die Kurtaxe 
als beihilfefähig anerkannt werden. 

Wenn bei schweren chronischen Erkrankungen nach 
dem Gutachten des Amts- oder Vertrauensarztes aus 
zwingenden medizinischen Gründen eine Sanat0-
riumsbehandlung in einem kürzeren Zeitabstand als 
drei Jahre notwendig ist, ist die Anerkennung der 
Beihilfefähigkeit hierfür in Abweichung von der Drei
jahresfrist möglich. 
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10. Im Falle von Heilkuren sind neben den Kosten für u. a. 
ärztliche Behandlung, Arzneien, Kuranwendungen, 
Kurtaxe und Fahrtkosten die Aufwendungen für Un
terkunft und Verpflegung für höchstens 30 Kalender
tage bis zu DM 30,- täglich beihilfefähig, bei Schwer
behinderten für eine notwendige Begleitperson bis zu 
DM 25,- täglich zuzüglich Kosten für die Kurtaxe. 

11. Vorsorgemaßnahmen ab 35. bzw. 45. Lebensjahr sind 
beihilfefähig, nicht dagegen bestimmte prophylakti
sche zahnärztliche Leistungen. 

Die jeweils gültigen Beihilfevorschriften für die Beamten 
des Bundes können bei der zuständigen Stelle im Bischöf
lichen Ordinariat angefordert oder eingesehen werden. 
Daneben wird die PAX-Krankenkasse in Köln als Beihil
feabrechnungsstelle der beteiligten (Erz-) Bistümer dem
nächst allen beihilfeberechtigten Priestern eine Broschüre 
mit einer Musterbeihilfeordnung für Priester, dem Wort
laut der Beihilfevorschriften des Bundes, Vorschriften für 
psychotherapeutische Behandlungen, Hilfsmittelkatalog 
und Kurorteverzeichnis, Information zu zuzahlungs
pflichtigen Arzneimitteln sowie Hinweise zur Unfallfür
sorge übersenden und künftig auf Anforderung bereithal
ten. 

Die PAX-Krankenkasse in Köln, die die Beihilfe der Diöze
se durch entsprechende neue Tarifgestaltung ergänzt, 
wird ihre Mitglieder über die zum 1. Januar 1991 notwen
digen Umstufungen rechtzeitig schriftlich informieren. 

Ebenso wird die PAX-Krankenkasse Tarifkombinationen 
anbieten, bei denen jeder Priester seinen von ihm ge
wünschten Krankenversicherungsschutz mit entspre
chendem Beitrag wählen kann. 

Beihilfeberechtigte, die nicht bei der PAX-Krankenkasse 
versichert sind, müssen ihren Krankenversicherungs
schutz bei ihrer Krankenversicherung entsprechend über
prüfen. 

B. Hinweise zur Unfallfürsorge 

Von der Beihilfe im Krankheitsfall ist die Unfallfürsorge 
zu unterscheiden. 

Wird ein Priester durch einen Dienstunfall verletzt, so 
wird ihm Unfallfürsorge vom Besoldungsträger gewährt. 
Auf die Unfallfürsorge finden die Vorschriften des Ge
setzes über die Versorgung der Beamten und Richter in 
Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz
BeamtVG) begrenzt auf die eigene Person des Priesters 
entsprechende Anwendung. 

Wenn in Ausnahmefällen Priester keine Anwartschaft auf 
lebenslängliche Versorgung nach der Pfarrbesoldungs
ordnung oder Geistlichen-Besoldungsordnung oder son
stigen beamtenrechtlichen Vorschriften haben (z. B. aus
ländische Geistliche), sind sie bei der zuständigen Berufs
genossenschaft gegen Unfall versichert und haben über 
diese entsprechende Unfallfürsorgeansprüche. 

Die Unfallfürsorge nach dem BeamtVG um faßt: 

_ Erstattung der Kosten des Heilverfahrens (u. a. ärztli
che Behandlung, Versorgung mit Arznei- und Hilfs
mitteln, Krankenhausbehandlung und notwendige 

Pflege), 
- Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen

dungen, 
- Gewährung von Unfallausgleich, Unfallruhegehalt 

oder Unterhaltsbeitrag und einmalige Unfallentschä
digung. 

Aufwendungen, die auf einen Dienstunfall zurückzufüh
ren sind, können damit nicht über die Krankenversiche
rung und die Beihilfe abgerechnet werden. 

Der Unfallfürsorgeanspruch ist innerhalb einer Aus
schlußfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls 
beim Bischöflichen Ordinariat anzumelden; dieses ent
scheidet über die Anerkennung des Unfalls als Dienstun
fall und teilt das Ergebnis dem Priester und ggf. der P AX
Krankenkasse mit. 

Mit der PAX-Krankenkasse in Köln wurde vereinbart, daß 
diese neben der bewährten Berechnung und Zal\!ung der 
Beihilfen in Krankheitsfällen auch einen Teil der Lei
stungsabwicklung bei Dienstunfällen von Priestern im 
Auftrag und nach Abstimmung mit den (Erz-) Diözesen 
durchführt. 

Die Meldung eines Dienstunfalls kann also auch bei der 
PAX-Krankenkasse vorgenommen werden; diese teilt 
dann den Unfall dem Bischöflichen Ordinariat zur nähe
ren Untersuchung mit. 

Die Dienstleistung der PAX-Krankenkasse bei der Ab
wicklung der Unfallfürsorge beschränkt sich auf die 
Annahme und Weiterleitung von Dienstunfallmeldungen 
sowie auf die Auszahlung der Kosten anläßlich des Heil
verfahrens, wie ärztliche Behandlung, Arznei- und Heil
mittel, Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege, 
notwendige Körperersatzstücke und andere Hilfsmittel, 
zu Lasten des Bistums. 

Neben der Abrechnung der Aufwendungen für das Heil
verfahren über die PAX-Krankenkasse Köln erfolgt die 
Abrechnung der Sachschäden und der ggf. übrigen lau
fenden Leistungen der Unfallfürsorge, wie Unfallaus
gleich, Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag und ein
malige Unfallentschädigung, durch das Bischöfliche Or
dinariat. 

Mit der Neufassung der Beihilfeordnung für Priester und 
der Regelung der Unfallfürsorge bei Beibehaltung des 
bewährten Abrechnungsverfahrens über die P AX-Kran
kenkasse in Köln ergibt sich für die Priester weiterhin ein 
um(assender Kranken- und Unfallversicherungsschutz. 

Text der Beihilfeordnung 

§ 1 Beihilfeberechtigte Personen 

(1) In Krankheitsfällen sowie für Aufwendungen bei Maß
nahmen zur Früherkennung von Krankheiten und für 
Schutzimpfungen werden Beihilfen gewährt an: 

a) Priester im aktiven Dienst, 
b) Diakone, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten, 
c) Priesteramtskandidaten ab Eintritt in das Priestersemi

nar, 
d) Priester im Ruhestand, 

solange diese vom Bistum Dienstbezüge, Ruhegehalt, 
Unterhaltsbeitrag oder Unterhaltsbeihilfe erhalten. 
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Die Beihilfen ergänzen in diesen Fällen die Eigenvorsorge, 
die aus den laufenden Bezügen zu bestreiten ist. 

(2) Voraussetzung ist, daß der Beihilfeberechtigte sich bei 
der PAX-Krankenkasse katholischer Priester Deutsch
lands, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Blumen
straße 12, 5000 Köln 1 im Krankheitskostentarif NK gegen 
Krankheitskosten versichert hat. 

Über Ausnahmen entscheidet das Bischöfliche Ordinariat. 

(3) Wenn Berechtigte gemäß Absatz 1 Beihilfeansprüche 
nach einer anderen Ordnung haben, sind Beihilfeansprü
che nach dieser Ordnung ausgeschlossen. 

§ 2 Leistungsrecht 

Für die Gewährung von Beihilfen gelten grundsätzlich die 
Beihilfevorschriften - Bh V - des Bundes für seine Beamten 
vom 19. April 1985, zuletzt geändert am 19. September 
1989, in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht nach
stehend abweichende Bestimmungen gelten. Oberste 
Dienstbehörde bzw. sonstige Behörde im Sinne der BhV -
Bund ist das Bischöfliche Ordinariat. 

§ 3 Ausnahmen vom Leistungsrecht 

(1) Beihilfefähig sind nur die Aufwendungen für die eige
ne Person des in § 1 Nr. 1 genannten Personenkreises. 

(2) Angehörige werden weder bei den Aufwendungen 
noch beim Bemessungssatz berücksichtigt. 

(3) Beihilfen werden nicht gewährt zu den Aufwendun
gen aus Anlaß des Todes. 

(4) Die §§ 12 und 16 einschließlich der Verfahrensvor
schriften des § 17 der Bh V - Bund finden keine Anwen
dung. 

§ 4 Anerkennung der Beihilfefähigkeit 
in bestimmten Fällen 

(I) Für die beihilfefähigen Aufwendungen aus Anlaß 
a) von psychotherapeutischer Behandlung, 
b) der Anschaffung von Hilfsmitteln, 
c) der Durchführung einer Sanatoriumsbehandlung, 
d) der Durchführung einer Heilkur, 
e) einer Krankenbehandlung außerhalb der Bundesrepu-

blik Deutschland 
gelten bezüglich des Anerkennungsverfahrens die Absät
ze 2 bis 4; bei den Buchstaben b) bis e) jedoch nur dann, 
wenn auch die Bh V - Bund eine vorherige schriftliche 
Anerkennung der Beihilfefähigkeit vorschreibt. 

Die vorherige Anerkennung ist beim Bischöflichen Ordi
nariat schriftlich zu beantragen. 

(2) Dem Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit 
für Psychotherapie ist ein begründetes ärztliches Gutach
ten mit Angaben zur Notwendigkeit und Art und Umfang 
der Behandlung beizufügen. Gegebenenfalls kann das 
Bischöfliche Ordinariat den Gutachter oder einen weiter
en Gutachter bestimmen. 

(3) Dem Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit 
der Duchführung einer Sanatoriumsbehandlung oder 
Heilkur ist ein begründetes ärztliches Gutachten beizufü
gen; die Anschrift des Sanatoriums oder der Krankenan-

stalt bzw. der Kurort und Datum des An- und Abreiseta
ges sind anzugeben. 

(4) Dem Antrag auf Anerkennung von Krankenbehand
lungskosten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ist ein begründetes ärztliches Gutachten beizufügen, aus 
dem hervorgeht, daß die Behandlung außerhalb der Bun
desrepublik Deutschland wegen der wesentlich größeren 
Erfolgsaussicht zwingend notwendig ist. Die Anerken
nung der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit kurähnlichen Maßnahmen stehen, ist 
ausgeschlossen. 

§ 5 Beihilfen beim Tode des Beihilfeberechtigten 

(1) Zu den beihilfefähigen Aufwendungen in Krankheits
fällen, die bis zum Tode des Beihilfeberechtigten entstan
den sind, können an natürliche und juristische Personen 
Beihilfen gewährt werden, soweit sie die von dritter Seite 
in Rechnung gestellten Aufwendungen bezahlt haben 
und die Originalbelege vorlegen. 

Die Beihilfe darf zusammen mit sonstigen Leistungen, die 
zur Deckung der in Rechnung gestellten Aufwendungen 
bestimmt sind, die tatsächlich entstandenen Aufwendun
gen nicht übersteigen. 

(2) Die Beihilfe ist in diesen Fällen beim Bischöflichen Or
dinariat unter Beachtung von § 7 Absatz 3 zu beantra
gen. 

§ 6 Forderungsübergang 

(1) Wird ein gemäß §1 Absatz 1 Berechtigter körperlich 
verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher Schadener
satzanspruch, der ihm infolge Körperverletzung oder 
Tötung gegen Dritte zusteht, insoweit auf das Bistum 
über, als dieses während einer auf Körperverletzung be
ruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der 
Körperverletzung oder Tötung zur Gewährung von Lei
stungen verpflichtet ist. Der Übergang des Anspruchs 
kann nicht zum Nachteil des Verletzten geltend gemacht 
werden. 

(2) Für Beihilfeansprüche, die nicht auf Körperverletzung 
oder Tötung beruhen, (z. B. Beschädigung von Hilfsmit
teln) gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 7 Verfahren 

(1) Die entstandenen Aufwendungen sind nach Möglich
keit durch die Vorlage von Urschriften der Krankheitsko
sten-Rechnungen und -Belege und Vorlage eines schriftli
chen Antrages (Formblatt) der PAX-Krankenkasse katho
lischer Priester Deutschlands, Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 nachzu
weisen. 

(2) Die Beihilfe zu den beihilfefähigen Aufwendungen aus 
Anlaß einer wegen Pflegebedürftigkeit notwendigen dau
ernden Unterbringung körperlich oder geistig Kranker in 
Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten sowie Pflegeheimen 
ist beim Bischöflichen Ordinariat zu beantragen. 

(3) Die Beihilfe zu den beihilfefähigen Aufwendungen, 
die bis zum Tode des Beihilfeberechtigten entstanden 
sind, ist abweichend von dem üblichen Erstattungsverfah-



-52 -

ren nach erfolgter Abrechnung durch die PAX-Kranken
kasse oder einer anderen Krankenkasse, die ihren Erstat
tungsanteil aus der bestehenden Krankheitskostenversi
cherung vorab festsetzen, beim Bischöflichen Ordinariat 
zu beantragen. 

(4) Die Beihilfe wird nur gewährt, wenn der Beihilfebe
rechtigte sie innerhalb einer Antragsfrist von einem Jahr 
nach Entstehen der Aufwendungen oder der ersten Aus
stellung der Rechnung beantragt hat. 

(5) Die in einem Antrag geltend gemachten Aufwendun
gen müssen insgesamt mehr als DM 200,-- betragen. Errei
chen die Aufwendungen aus 10 Monaten diese Summe 
nicht, so kann abweichend von Satz 1 auch hierfür eine 
Beihilfe gewährt werden, wenn die Aufwendungen DM 
30,- übersteigen. 

(6) Die Beihilfe kann auf volle Deutsche Mark nach unten 
abgerundet werden. 

(7) Dem Beihilfeberechtigten können Abschlagszahlun
gen geleistet werden. 

§ 8 Inkrafttreten 

Die Beihilfeordnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft und 
gilt für ab diesem Zeitpunkt entstandene Aufwendungen. 
Zum selben Zeitpunkt tritt die Beihilfeordnung für Prie
ster vom 1. Juli 1986 (siehe Amtsblatt 6/1986 Nr. 292) 
außer Kraft. 

Auf die vor dem 1. Januar 1991 entstandenen Aufwen
dungen sind die vor dem Inkrafttreten geltenden Vor
schriften anzuwenden. 

Limburg,3. September 1990 
Az.: 29 EA/90/02/1 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.94 Zählung der Teilnehmer an den Sonntagsgot-
tesdiensten am 20./21. Oktober 1990 

Laut Beschluß der Deutschen Bischofskonferenz sollen für 
die Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die 
Gottesdienstteilnehmer einheitlich am vorletzten Sonntag 
im Oktober (21.10.1990) gezählt werden. Zu zählen sind 
all e Personen (Deutsche und Ausländer), die an 
den sonntäglichen Hl. Messen (einschließlich Vorabend
messe) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher 
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle 
einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottes
dienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer 
Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen 
und Besuchsreisende). 

Das ErgebniS dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
1990 unter der Rubrik "Gottesdienstteilnehmer am vor
letzten Sonntag im Oktober" (Pos. 3) einzutragen. 

Nr. 95 Diözesankirchensteuerbeschluß für das Rech
nungsjahr (Kalenderjahr) 1991 für das Bistum 
Limburg <hessischer Anteil) 

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg hat 
am 23. Juni 1990 folgenden Diözesankirchensteuerbe
schluß für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das 

Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 1991 erlassen: 

Der Vomhundertsatz der Diözesankirchensteuer wird auf 
9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für das Rech
nungsjahr (Kalenderjahr) 1991 für das Bistum Limburg 
(hessischer Anteil) festgesetzt. 

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 
Nr. 5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fas
sung vom 12.02.1986) bemißt sich nach der Tabelle, die 
einen Bestandteil der Kirchensteuerordnung für die Diö
zese Limburg vom 10.12.1968, in der Fassung vom 
16.12.1989, bildet. 

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögen
steuer wird ni.cht erhoben. 

Limburg, 23. Juni 1990 
Az.: 612 C/90/01/4 

Genehmigung 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften im Lande Hessen in der Fassung vom 12. 
Februar 1986 (GVBl. I S. 90) genehmige ich folgenden, 
vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg am 
23. Juni 1990 erlassenen Diözesankirchensteuerbeschluß 
für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rech
nungsjahr (Kalenderjahr) 1991: 

Der Vomhundersatz der Diözesankirchensteuer wird auf 
9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für das Rech
nungsjahr (Kalenderjahr) 1991 für das Bistum Limburg 
(hessischer Anteil) festgesetzt. 

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 
Nr. 5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fas
sung vom 12. Februar 1986) bemißt sich nach der Tabelle, 
die einen Bestandteil der Kirchensteuerordnung für die 
Diözese Limburg vom 10. Dezember 1968, in der Fassung 
vom 16. Dezember 1989, bildet. 

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögen
steuer wird nicht erhoben. 

Wiesbaden, den 17. Juli 1990 
Az.: VI A5.1- 873/6/4 - 4 - 36 

Der Hessische Kultusminister 
In Vertretung: 
Sutter 

Nr. 96 Allgemeine Genehmigung für die Steuersätze 
des Kirchgeldes und der Kirchengrundsteuer 
in der Diözese Umburg <hessischer Anteil). 

Für die Rechnungsjahre (Kalenderjahre) 1991, 1992 und 
1993 sollen gemäß § 7 des Hessischen Kirchensteuergeset
zes in der Fassung vom 12.2.1986 allgemein alle Steuerbe
schlüsse der Kirchengemeinden der Diözese Limburg 
(hessischer Anteil), die als Ortskirchensteuer die Erhe
bung eines Kirchengeldes und einer Abgabe nach den 
Grundsteuermeßbeträgen vorsehen, genehmigt werden, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum Höchst
betrag von 12,- DM jährlich erhoben werden. Das Kirch
geld kann als gestaffeltes Kirchgeld derart erhoben wer-
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den, daß der Mindestsatz 6,-- DM, der Höchstsatz 60,
DM jährlich nicht übersteigen darf. Ländliche Kirchenge
meinden können an Stelle einer Ortskirchensteuer, die als 
Abgabe nach den Grundsteuermeßbeträgen erhoben 
wird, ein gestaffeltes Kirchgeld erheben, das 600,-- DM 
jährlich nicht übersteigen darf. 

Die Abgabe nach den Meßbeträgender Grundsteuer wird 
bis zu 20 v. H. der Meßbeträge der Grundsteuer erhoben. 

Limburg, 23. Juni 1990 
Az.: 612 C/90/01/2 

Genehmigung 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in 
der Fassung vom 12. Februar 1986 (GVBl.I S. 90) genehmi
ge ich für die Rechnungsjahre (Kalenderjahre) 1991, 1992 
und 1993 allgemein alle Steuerbeschlüsse der Kirchenge
meinden der Diözese Limburg (hessischer Anteil), die als 
Ortskirchensteuer die Erhebung eines Kirchgeldes und 
einer Abgabe nach den Grundsteuermeßbeträgen vorse
hen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

Das Kirchgeld kann als festes Kirchgeld bis zum Höchst
betrag von 12,- DM jährlich erhoben werden. Das Kirch
geld kann als gestaffeltes Kirchgeld derart erhoben wer
den, daß der Mindestsatz 6,-- DM, der Höchstsatz 60,
DM jährlich nicht übersteigen darf. Ländliche Kirchenge
meinden können an Stelle einer Ortskirchensteuer, die als 
Abgabe nach den Grundsteuermeßbeträgen erhoben 
wird, ein gestaffeltes Kirchgeld erheben, das 600,- DM 
jährlich nicht übersteigen darf. 

Die Abgabe nach den Meßbeträgen der Grundsteuer wird 
bis zu 20 v. H. der Meßbeträge der Grundsteuer erhoben. 

Wiesbaden, den 17. Juli 1990 
VIA5.1-873/6/4-4-36-

Der Hessische Kultusminister 
In Vertretung: 
Sutter 

Nr.97 Diözesankirchensteuerbeschluß für das 
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 1991 für das 
Bistum Limburg Crheinland-pfälzischer Anteil) 

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg hat 
am 23. Juni 1990 folgenden Diözesankircheruiteuerbe
schluß für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer 
Anteil) für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 1991 erlas
sen: 
Der Vomhundertsatz der Diözesankirchensteuer wird auf 
9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für das Steuerjahr 
(Kalenderjahr) 1991 für das Bistum Limburg (rheinland-
pfälzischer Anteil) festgesetzt. . 

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Absatz 1 Ziffer 5 des Rhein
land-Pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24.02.1971) 

bemißt sich nach der Tabelle, die einen Bestandteil der 
Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg vom 
08.11.1971, in der Fassung vom 16.12.1989, bildet. 

Eine Diözesankirchensteuer vom Vermögen wird nicht 
erhoben. 

Limburg, 23. Juni 1990 
Az.: 612 D/90/01/4 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluß des Bistums 
Limburg vom 23.06.1990 für das Jahr 1991.wir.d hiermit 
gemäß § 3 Abs. 1 KiStG vom 24.02.1971 (GVBl. s. 59) für 
den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt. 

Mainz, den 23.08.1990 

Kultusministerium Rheinland-Pfalz 
Im Auftrag 
Jung 

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz 
Im Auftrag 
Bonseis 

Nr. 98 Handreichung für die Spendung der Kranken-
kommunion 

Empfehlend hingewiesen wird auf eine weitere, soeben 
im Verlag Herder, Freiburg, erschienene Handreichung 
für die Spendung der Krankenkommunion. Sie enthält 
Vorschläge für kurze Wortgottesdienste zur Kranken
kommunion in verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres 
wie auch für die Wegzehrung bei Sterbenden. Es handelt 
sich allerdings nicht um ein amtliches liturgisches Buch, 
wie Druck und Ausstattung dies nahelegen könnten. 
Preis: DM 14,-

Nr. 99 Änderungen im Schematismus 

S. 125,289: 
Änderung der Telefonnummer des Klosters Tiefenthai, 
Exerzitienhaus und Altenheim, in Eltville-Martinsthal: 
06123/7960 
S. 130,291: 
Änderung der Telefonnummer der Abtei St. Hildegard 
in Rüdesheim-Eibingen: 06722/4990 
S. 173 -182 und andere Seiten: 
Änderung der Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) für das 
Ortsnetz Wiesbaden: 0611 (statt bisher 06121) 
S. 217, 223: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i. R. Leopold 
Nestmann: 8262 Altötting, Esterer A.G.-Straße 9a, Telefon 
08671/4844 

Nr.100Wamung 

Aus gegebener Veranlassung wird die Warnung vor ei
nem "Pater" Don(atus) aus Amsterdam (Amtsbl. 1988, S. 
136) wiederholt. 

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg/Lahn 1. Herstell ung: Druckerei des Bischöflichen Ordinariates Limburg. 
Bezugspreis: jährlich 30,- DM 
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Nr.l0l Errichtung der Katholischen Kirchengemein
de St. Lioba, Frankfurt am Main-Bonames 

Franz Kamphaus 
. Bischof von Limburg 

Mit Zustimmung von Pfarrgemeinderat und Verwal
tungsrat der KatholiSchen Kirchengemeinde St. Bonifa
tius, Frankfurt am Main-80names wird verordnet, was 
folgt: 

§1 

Von der Katholischen Kirchengemeinde St. 8onifatius, 
Frankfurt am Main-Bonames, wird ein aus zwei Teilen 
bestehendes Gebiet abgetrennt und als "Katholische 
Kirchengemeinde St. Lioba, Frankfurt am Main-80na
mes" errichtet. 

§2 

Die Grenze zwischen der Katholischen Kirchengemeinde 
St. Bonifatiusi Frankfurt am Main-Bonames und der Ka
tholischen Kirchengemeinde St. Lioba, Frankfurt am 
Main-Bonames, verläuft wie folgt: 

(1) Teil A: Von dem Fußweg, der von der Friedrich
Stampfer-Straße in nordwestlicher Richtung zum Ben
Gurion-Ring führt, verläuft die Grenze auf der Mitte des 
Ben-Gurion-Rings (Ausgangspunkt) in südlicher, dann 
westlicher, nordwestlicher und schließlich in nördlicher 
Richtung bis zum südlichen Rand der Stichstraße, die 
südlich der Hausnummer 186 nach Osten führt, bis zum 
Ende der südlich führenden Verzweigung. Zwischen dem 
Ende dieser Verzweigung und dem HausNr. 112 führt die 
Grenze in östlicher Richtung auf die Westseite des Hauses 
Nr. 110, sodann in etwa 10 bis 20 Meter Abstand vom 
Häuserblock 110 bis 102 zunächst in nördlicher und dann 
in östlicher Richtung bis zur nach Norden verlängert 
gedachten Westfront des Parkhauses am Knick des Ben
Gurion-Rings, an dem sie nach Süden führt, dem Aus
gangspunkt. 

(2) Teil B: Von der Mitte einer gedachten west-ästlichen 
Linie zwischen den Häusern Theodor-Thomas-Straße 6 
und Homburger landstraße 727 (Ausgangspunkt) ver-

Limburg, 1. November 1990 
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läuft die Grenze in östlicher Richtung bis zur Homburger 
landstraße, dann auf der Mitte der Homburger land
straße bis zur Grenze zwischen den Häusern Homburger 
landstraße 731 und 733, von dort in westlicher Richtung 
entlang der Grenze zwischen den genannten Häusern, am 
westlichen Ende dieser Grenze nach Südwesten abbie
gend bis zum Ausgangspunkt, so daß die Häuser Hom
burger Landstraße 729 und 731 zur Katholischen Kirchen
gemeinde st. Lioba gehören. 

§3 

Im übrigen folgt die Grenze der Katholischen Kirchenge
meinde St. Lioba der Diözesangrenze zwischen den Bistü
mern Limburg und Mainz. 

§4 

Die katholischen Bewohner des Gebietes der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Lioba, Frankfurt am Main-Bonames, 
bleiben der Pfarrei St. Bonifatius in Frankfurt am Main
Bonames zugewiesen. 

§5 

Diese Urkunde tritt in Kraft am 1. Januar 1991. 

Limburg,23. Oktober 1990 
Az.: 12320/90/02/3 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr. 102 Familiensonntag am 20. Januar 1991 

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat 
den "Familiensonntag" mit dem Thema "Familie schenkt 
Zukunft" auf den 2. Sonntag im Jahreskreis, den 20. Januar 
1991 festgelegt. 

Ein Materialheft mit Grundsatzbeiträgen, Gottesdiensthil
fen und Erfahrungsberichten zum Thema wird in der 
zweiten Novemberhälfte 1990 an alle Pfarrgemeinden 
verschickt werden. 

Die Kollekte am Familiensonntag ist für die Arbeit im 
Bereich Ehe und Familie vorgesehen. 
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Nr. 103 Erwachsenenfirmung 1991 

Am Sonntag, 2. Juni 1991, wird Bischof Franz Kamphaus 
in Frankfurt, St. Leonhard, um 10.00 Uhr Erwachsenen 
das Sakrament der Firmung spenden. 

Frau Gemeindereferentin Christine Spielmann und Herr 
Stadtvikar Ludwig Reichert bieten dazu eine Firmvorbe
reitung an. Sie findet statt am Donnerstag, 16. Mai, Don
nerstag, 23. Mai, und Dienstag, 28. Mai 1991, jeweils von 
19.00 bis 22.00 Uhr, im Haus der Volksarbeit(GroßerSaal) 
Eschenheimer Anlage 21, Frankfurt am Main. Die drei 
Abende bilden eine Einheit. 

Anmeldungen zur Vorbereitung werden erbeten bis:lum 
2. Mai 1991 beim Katholischen Bezirksamt, Abt. Grund
seelsorge, Eschenheimer Anlage 21, 6000 Frankfurt am 
Main I, Telefon: 069/1501-157. Sofern Erwachsene in den 
Pfarreien auf die Firmung vorbereitet werden, sind diese 
durch deren Pfarrer bis zum 27. Mai 1991 bei Herrn 
Pfarrer Dr. Wemer Brüning (Pfarramt St. Leonhard, Alte 
Mainzer Gasse 8, 6000 Frankfurt am Main 1) zur Firmung 
anzumelden. 

Nr. 104 Tagung für Priester in der Frauenseelsorge 

''Marla und die Frauen in der Kirche" ist das Thema einer 
Tagung, zu der der kfd-Zentralverband alle Priester, ein
lädt, die in der Frauenseelsorge tätig sind. 

Die Tagung findet vom 10. -12. Dezember 1990 im Erba
eher Hof in Mainz statt. Hauptreferent ist Professor Dr. 
Wolfgang Beinert, Universität Regensburg. 

Anfragen sind zu richten an die Katholische Frauenge
meinschaft Deutschlands - Zentralverband e. V., Referat 
Bildung, Prinz-Georg-Straße 44, 4000 Düsseldorf 30, Tele
fon 0211/4499260. 

Nr.105 Fort- und Weiterbildungskalender 1991 

Im Monat Oktober ist der Fort- und Weiterbildungskalen
der für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des Bistums Limburg erschienen. Er enthält für das 
Jahr 1991 Fortbildungsangebote für folgende Gruppen: 
Priester, Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferentenl 
-innen, für Pfarrhaushälterinnen, für Verwaltungsange
steIlte sowie berufsübergreifende Angebote. 

Der Fortbildungskalender wird unmittelbar an alle Prie
ster und hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter 1 -innen 
und an die Bezirksämter verschickt. Sie sind nachdrück
lich gebeten, die anderen genannten Berufsgruppen auf 
den Kalender und die Angebote aufmerksam zu machen. 
Zusätzliche Exemplare des Fortbildungskalenders kön
nen angefordert werden bei: Bischöfliches Ordinariat, 
Dezernat Personal, Abteilung Personalbildung, Weilbur
'ger Straße 16, 6250 Limburg/Lahn 1, Telefon: 064311 
2007-0. 

Auf Fortbildungsveranstaltungen, für die noch Plätze frei 
sind, wird monatlich ein Merkblatt hinweisen, das mit 
dem Amtsblatt versandt werden wird. 

Beim Ausfüllen der dem Kalender beigefügten Anmelde
karten ist darauf zu achten, daß zusammen mit der 
Anmeldung und der Bitte um Dienstbefreiung und Bezu
schussung auch die Zustimmung des Dienstvorgesetzten 
vorliegen muß. Dies gilt nicht für die Priester im diözesa
nen Dienst. 

Nr. 106 Kollektenplan 1991 

Termin Kenn- Bezeichnung 
Nr. 

14 Weltmissionstag der 
Kinder 

20 Ertrag der Sternsinger-
aktion 

06.01. 01 Für afrikanische Kate-
chisten: Afrika-Tag 

20.01. 02 Für die Ehe- und Familien-
arbeit im Bistum 

27.01. 03 Für die Werke der Caritas I 
17.03. 04 Für Misereor 
22.03. 23 Für die Jugendseelsorge in 

der ehemaligen DDR 
29.03. 05 Für den Verein vom Heili-

genLand 
25 Am Ende der Fastenzeit: 

Fastenopfer der Kinder 
06 Am Ende der Erstkom-

munionsfeiem: 
Diasporaopfer der Erst-
kommunikanten 

Endtermin 
der 
Einzahlung 

1. Februar 

1. Februar 

1. Februar 

1. Februar 
9. Februar 
8. April 

8. April 

8. April 

8. April 

30. April 
12.05. 07 Für Kommunikationsmittel 25. Mai 
09.06. 08 Für die Aufgaben der 

Diaspora 22. Juni 
30.06. 09 Für die Aufgaben des 

Papstes in der Weltkirche 13. Juli 
16 Ertrag der Caritas-Sammel-

woche I 23. Juli 
24 Binationsgelder 30. Juni 

15.09. 11 Für Missionspatenschaften 30. Sept. 
29.09. 10 Für die Werke der Caritas II 12. Oktober 
06.10. - Für die Jugendarbeit in der 

Pfarrei 
27.10. 12 Für die Weltmission: 

MlSSIO 9. Nov. 
02.11. 19 Für die Priesterausbildung 

und Seelsorge in der ehe-
maligenDDR 9. Nov. 

04.11. - Für die Katholische Öffent-
liche Bücherei: Buchsonntag -

17 Ertrag der Caritas-Sammel-
woche 11 7. Dez. 

24 Binationsgelder 29. Dez. 
26 Diasporaopfer der Firm- 2 Wochen nach 

linge dem jewell1pft 

PInrRrmIn 

25.12. 13 Für Adveniat 11. Jan. 92 
15 Sonderkollekte I 
22 Sonderkollekte 11 
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Nr. 107 Regelmäßige Wahlen zur MitarbeitelVertre-
tung 

Gemäß 9 Abs. 1 MA VO werden in der Zeit vom 04.03. bis 
17.03.1991 die regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeiterver
tretung im Anwendungsbereich der "Ordnung für die 
Mitarbeitervertretung im Bistum Limburg" (MA VO) 
durchgeführt. Der genaue Wahltag wird von der jeweili
gen Mitarbeitervertretung festgesetzt. 

Die bestehenden Mitarbeitervertretungen werden aufge
fordert, gemäß 9 MA VO zu verfahren. 

Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung zum Zeit
punkt des regelmäßigen Wahl termins noch nicht ein Jahr 
betragen, findet die Neuwahl erst zum übernächsten re
gelmäßigen Termin statt. 

In Einrichtungen und Dienststellen, in denen die Voraus
setzungen zur Einrichtung einer Mitarbeitervertretung 
vorliegen, aber bisher keine Mitarbeitervertretung be
stand, setzt der Dienstgeber gemäß 10 MA VO den Wahl
termin fest. 

Nr.108 Heilige Weihe 

Am 10. Oktober 1990 hat der Bischof von Mainz, Prof. Dr. 
Dr. Karl Lehmann, im Auftrag des Bischofs von Limburg 
Herrn Diakon Wolfgan.,g RÖSCH aus Eltville-Erbach, St. 
Markus, in der Kirche Sant' Ignazio in Rom die Priester
weihe gespendet. 

Nr. 109 Dienstnachrichten 

Mit Termin 30. September 1990 wurde Herr Pfarrer Alfred 
BAUSCH, Wiesbaden-Biebrich. St. Marien, von seinem 
zusätzlichen Amt als Stadtvikar in Wiesbaden entpflich
tet. (73) 

Für die Zeit vom 1. Oktober 1990 bis 30. September 1991 
wurde Herr Pfarrer Paul T AKACS zum Leiter der Ge
meinde von Katholiken ungarischer Muttersprache in 
Frankfurt am Main (Diözesen Fulda, Limburg, Mainz) 
ernannt. (214) 

Mit Termin 5. Oktober 1990 wurde Herr Dekan Karl
Wilhelm BRUNO, Wiesbaden, Hl. Familie, bis zur Wie
derbesetzung zum Pfarrverwalter der Pfarrei Herz Jesu in 
Wiesbaden-Sonnenberg ernannt. 

Mit Termin 31. Oktober 1990 hat der Herr Bischof den 
V-erzicht von Herrn Pfarrer Wolf-Dieter WEISS auf die 
Pfarreien St. Markus und st. Antonius in Ransbach-Baum
bach angenommen. (158) 

Mit Termin 1. November 1990 wurde Herr Dekan Klaus 
KLEPPER, Höhr-Grenzhausen, bis zur Wiederbesetzung 
zum Pfarrverwalter der Pfarreien St. Markus und 
St. Antonius in Ransbach-Baumbach ernannt. 

Mit Termin 1. Dezember 1990 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Hans-Jürgen KLEYBOLDT, Bad Marienberg, die 
Pfarrei St. Josef in Niederahr übertragen. 061/150) 

Mit Termin 31. Dezember 1990 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Georg THIEDMANN auf die 
Pfarrei Mariä Geburt in Mengerskirchen-Winkels ange
nommen. (07) 

Mit Termin 31. August 1991 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Walter KROPP auf die Pfarrei 
Heilig Geist in Frankfurt am Main angenommen. (65) 

Mit Termin 1. Oktober 1990 wurde Herr Markus RAlLE, 
bisher Pastoralreferent in Oestrich-Winkel, St. Martin, als 
Leiter der Abteilung 5ynodalamt und als Referent für 
Grundseelsorge in das Bezirksamt Rheingau versetzt. 
026/122) 

Mit Termin 31. Oktober 1990 ist Schwester Achilla 
HENDRIX ADJC, aus der katholischen Seelsorge im 
Stadt- und Kreiskrankenhaus Wetzlar ausgeschieden. 
(205) 

Mit Termin 1. November 1990 wurde Herr Peter 
HERMANN, Gemeindereferent in der Pfarrei 5t. Anna in 
Biebertal, mit einem Umfang von 50 % in der katholischen 
Seelsorge am Stadt- und Kreiskrankenhaus in Wetzlar 
eingesetzt. 068,205) 

Mit gleichem Termin wurde Frau Beate UIHLEIN als 
Pastorale Mitarbeiterin in der Justizvollzugsanstalt Frank
furt/Main III (Frauenhaftanstalt Preungesheim) einge
setzt. (192) 

Mit Termin 15. November 1990 Wurde Frau Angela 
OORN, Gemeindereferentin in der Pfarrei Herz Jesu in 
Frankfurt am Main-Eckenheim, nach Bad Camberg, St. 
Peter und Paul, versetzt. (62/93) 

Nr. 110 Todesfälle 

Am 20. September 1990 ist Herr Pfarrer i. R. Alois 
BIERENFELD (S.C.B.) im Alter von 80 Jahren in Horbach 
verstorben. 

Am 5. Oktober 1990 ist Herr Pfarrer Heinrich V AD 
(S.C.B.) im Alter von 72 Jahren in Wiesbaden-Sonnenberg 
verstorben. R.I.P. 

Nr.111 Vorstand der Gesamtmitarbeitervertretung 

Herr Franz-Josef Arthen ist als Mitglied der Gesamtrnitar
beitervertretun.g ausgeschieden. An seiner Stelle wurde 
Herr Benno PÖRTNER als stellvertretender Vorsitzender 
in den Vorstand der Gesamtrnitarbeitervertretung ge
wählt. 

Nr. 112 Formularsätze "Mitteilung über eine Ehe-
schließung" 

Die Formularsätze ''Mitteilung über eine Eheschließung" 
sind zu dem im Amtsblatt 1989, S. 215, Nr. 425 genannten 
Preis beim Paulinus Verlag Trier nicht mehr lieferbar. Sie 
können ab sofort kostenlos beim Bischöflichen Ordinariat 
mit dem Kennbuchstaben M bestellt werden. 

Nr.113 Urlauberseelsorge an der Nord- und Ostsee 

Fast während des ganzen Jahres, auch in der Vor- und 
Nachsaison, werden auf den Inseln und in den Urlaubsor
ten der Nord- und Ostseeküste Geistliche für die 
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Urlauberseelsorge benötigt. Gegen Übernahme der übli
chen Verpflichtungen, besonders des Gottesdienstes, wird 
kostenlos eine gute Unterkunft gestellt. Die dienstliche In
anspruchnahme läßt in jedem Fall ausreichend Zeit zur 
privaten Erholung. 

Eine Liste aller Urlaubsorte mit Angabe näherer Einzelhei
ten kann beim Bischöflichen Generalvikariat, Postfach 
13 BO, 4500 Osnabrück, angefordert werden 

Nr.114 Kardinal-Bertram-Stipendium 

Das Schlesische Priesterwerk e. V. fördert in Verbindung 
mit dem Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturge
schichte e. V. die Erforschung der schlesischen Kirchenge
schichte. Es gewährt jährlich drei Kardinal-Bertram
Stipendien in Höhe von je 2 500,- DM. 

Die für 1991 ausgeschriebenen Themen und Einzelheiten 
können erfragt werden beim Institut für ostdeutsche Kir
chen- und Kulturgeschichte e. V., St.-Peters-Weg 11 -13, 
8400 Regensburg 1. 

Nr. 115 Hinweis 

Das Referat von Bischof Dr. Joachim Wanke, Erfurt, beim 
''Tag der Priester und Diakone" in der Kreuzwoche 1990, 
ist erhältlich beim Dezernat Personal im Bischöflichen 
Ordinariat Limburg. 

Nr.116 Änderungen im Schematismus 

S. 104 
Unter Limburg, Dompfarrei, Geistliche mit überpfarrli
chem Auftrag, ist zu ergänzen: 
Wanka, Helmut, Ordinariatsrat, 6250 Limburg/Lahn 1, 
Hubertusstraße 6a, Telefon: 06431/242 97. 

S. 106 
Ordinariatsrat Helmut Wanka ist zu streichen. 

5.210 
Unter Italiener, Gemeinde Bad Homburg, Sekretariat, ist 
einzusetzen: 
Iannelli, Giuseppe 

Verlag des Bischöflich':!n Ordinariates Limburg/Lahn 1. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen Ordinariates Lim
burg. Bezugspreis: jährlich 30,- DM 
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Nr. 117 Statut für Kapläne im Bistum Limburg 

Damit pastorales Handeln gelingen kann, ist die Zusam
menarbeit aller Beteiligten ebenso notwendig wie die 
Schaffung geeigneter Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Das nachfolgende Kaplansstatut versucht, diesem Anlie
gen gerecht zu werden und dazu eine Hilfe zu sein. 

Die Kaplanszeit ist die zweite Stufe der 11. Bildungsphase. 
Sie enthält Elemente der Aus- und Fortbildung. Sie um
faßt in der Regel zwei Stellen. Jeder Neupriester beginnt 
seinen Dienst als Kaplan in der Pfarrgemeinde. Er ist 
dabei in der Seelsorge tätig, trägt aber noch nicht die 
Gesamtverantwortung für eine Pfarrgemeinde. Die Ka
planszeit dient der Einübung in die priesterlichen Grund
dienste sowie der Befähigung zu persönlich verantworte
tem und geistlich vollzogenem selbständigen Dienst. Sie 
dient auch der Einübung in die Zusammenarbeit mit 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen sowie dem Erlernen der 
Leitungsfunktionen eines Pfarrers. 

§ 1 Einübung in die pastorale Praxis 

(1) Die Zeit von der Priesterweihe bis zum Pfarrexamen 
gilt als Berufseinführungsphase. Die ersten drei Kaplans
jahre sind als Berufseinführung im engeren Sinn anzuse
hen. In dieser Zeit liegen regelmäßige verpflichtende 
Veranstaltungen. 

(2) Die Einübung in Leben und Dienst des Priesters erfor
dert vom zuständigen Pfarrer eine qualifizierte Beglei
tung des Kaplans und vom Kaplan Verantwortungsbe
wußtsein, Offenheit und Lembereitschaft. 

(3) Der zuständige Pfarrer ist der Dienstvorgesetzte des 
Kaplans und hat ihm gegenüber Weisungsbefugnis. 

(4) Nach der Ordnung für die Priesterbildung im Bistum 
Limburg ist in den ersten drei Jahren pro Jahr die Teilnah
me an vier Studientagen sowie an einer gemeinsamen 
Studienwoche des Weihekurses verpflichtend. Die The
men werden vom Kurs in Absprache mit dem Regens 
gewählt. 

Limburg, 1. Dezember 1990 
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(5) Jeder Kaplan hat, wie die übrigen Priester, Anspruch 
auf eine Fortbildungswoche pro Jahr. Ebenso hat er An
spruch auf eine Woche Dienstbefreiung pro Jahr zur Teil
nahme an Exerzitien. 

(6) Die zur Vorbereitung auf das Pfarrexamen nachzuwei
senden ersten drei Fortbildungswochen werden wie Aus
bildungsveranstaltungen voll vom Bistum finanziert. In 
den folgenden Jahren gelten für Kapläne die üblichen 
Bedingungen für Fortbildung im Bistum Limburg. 

(7) Zusätzlich zu den genannten Studien- und Fortbil
dungswochen kann in der Berufseinführungsphase nach 
den geltenden Bedingungen Supervision in Anspruch 
genommen werden. 

§ 2 Stellenbesetzung 

(1) Vor dem ersten Einsatz als Kaplan findet frühzeitig ein 
Gespräch zwischen dem Regens und dem Diakon statt. 
Vor einer anstehenden Versetzung führt der PersonaIde
zement ein Gespräch mit dem Kaplan. 

(2) Spätestens drei Monate vor dem Versetzungstermin 
werden der Betroffene und die zuständigen Pfarrer über 
die Absicht der Personalkammer informiert. Daraufhin 
haben die Beteiligten die Möglichkeit, binnen 14 Tagen 
begründete Einwände vorzutragen. Ebenso haben sie die 
Möglichkeit, den Personalrat des Priesterrats um Vermitt
lung zu bitten. 

Danach erfolgt die verbindliche Mitteilung der Verset
zung. Die Bezirksdekane sind vor der Versetzung vom 
Bischöflichen Ordinariat zu hören. 

(3) In der Regel soll der Kaplan mindestens drei Jahre an 
einer Stelle tätig sein. 

Hauptversetzungstermin ist der Schuljahresbeginn 
(1. August bzw. 1. September>. Die Versetzung zu einem 
anderen Zeitpunkt erfolgt aus wichtigen pastoralen oder 
persönlichen Gründen. Wenn von diesen Regelungen 
abgewichen wird, werden die Gründe dafür mit den Betei
ligten besprochen. 
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(4) Wenn der zuständige Pfarrer mehrere Pfarreien leitet, 
wird durch eine Absprache zwischen Pfarrer, Kaplan und 
Regens festgelegt, ob der Kaplan für eine oder für alle 
Pfarreien ernannt wird. In der Regel soll er überwiegend 
in einer Pfarrei eingesetzt sein. 
Beim zweiten Einsatz ist die Ernennung für alle Pfarreien 
die Regel. 

(5) Bei der Versetzung sorgen Pfarrer und Kaplan für die 
ordnungsgemäße Übergabe der Unterlagen. Der Kaplan 
informiert den Nachfolger über seine Tätigkeiten. 

§ 3 Aufgabenverteilung 

(1) Um eine gemeinsame Arbeit zu ermöglichen, ist eine 
umfassende, gegenseitige Information und die Koordina
tion der verschiedenen Initiativen unumgänglich. Daher 
ist das' wöchentliche Dienstgespräch der Priester und 
hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter/innen unver
zichtbar. 

Die in der Pfarrei anfallenden Dienste sind nach gemeinsa
mer Beratung der Priester und hauptamtlichen Mitarbei
ter/innen im Dienstgespräch unter Berücksichtigung der 
persönlichen Fähigkeiten gerecht zu verteilen und zu 
übernehmen. 

, (2) Dem Kaplan sollen nach gemeinsamer Absprache vom 
Pfarrer Teilbereiche der Seelsorge übertragen werden, für 
die er verantwortlich ist. 

(3) In diesen Teilbereichen arbeitet der Kaplan eigenstän
dig im Rahmen der im Bistum geltenden Absprachen und 
Richtlinien. 

Über diese Tätigkeiten gibt er dem Pfarrer Rechenschaft. 

In die dem Kaplan übertragenen Teilbereiche kann der 
Pfarrer nur in begründeten Ausnahmefällen kraft seiner 
Letztverantwortung eingreifen. Dies darf nur unter Einbe
ziehung des Kaplans geschehen. 

(4) Alle Angelegenheiten der Dienstverteilung und der 
Dienstaufsicht sind vom Pfarrer persönlich und nicht über 
andere Mitarbeiter linnen mit dem Kaplan zu besprechen 
und zu regeln. 

(5) Konflikte sind unmittelbar zwischen den Betroffenen 
auszutragen. läßt sich ein Konflikt zwischen Pfarrer und 
Kaplan nicht regeln, so kann sich der Kaplan an den 
zuständigen Dekan oder Bezirksdekan, dann auch an das 
Bischöfliche Ordinariat werden. 

§ 4 Tätigkeit als Kaplan 

(1) Zu den Diensten des Kaplans gehört die Zusammenar
beit mit den synodalen Gremien. Es ist ihm zu ermögli
chen, seine Mitgliedschaft im Pfangemeinderat wahrzu
nehmen und an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil
zunehmen. 

(2) Der Kaplan erteilt vier Stunden wöchentlich unentgelt
lichen Religionsunterricht. Der Einsatz kann nur im Be
nehmen mit Pfarrer und Kaplan erfolgen. Weiteren Reli
gionsunterricht kann er nach Absprache im Dienstge
spräch mit Zustimmung des Pfarrers erteilen. 

(3) Dem Kaplan stehen die Hilfen der Angestellten und die 
technischen Einrichtungen des Pfarrbüros zur Verfügung. 

(4) Für seine Aufgabenbereiche sind dem Kaplan die 
vorgesehenen Mittel zuzuweisen. Ebenso steht ihm ein 
Anteil aus den freien Mitteln des Pfarrers zur Verfügung. 

(5) Der Kaplan hat Anrecht auf einen dienstfreien Tag pro 
Woche, der in Absprache mit dem Pfarrer und den haupt
amtlichenMitarbeiter /innenfestgelegtwird. Dasselbe gilt 
für den Erholungsurlaub. 

(6) Auf Antrag des Kaplans, auf jeden Fall aber sechs 
Monate nach Antritt der Stelle, muß im Dienstgespräch 
über die Aufgabenverteilung der Dienste und eine even
tuelle Neuverteilung gesprochen werden. 

§ 5 CIberpfarrliche Aufgaben 

(1) Der Bezirksdekan kann einem Kaplan nach Rückspra
che mit ihm und dem zuständigen Pfarrer vorübergehend 
einen Aushilfsdienst oder überpfarrliche Aufgaben über
tragen. 

(2) Die Übertragung dauernder überpfarrlicher Aufgaben 
darf nur mit Zustimmung des Pfarrers und des Kaplans 
erfolgen. Dies geschieht durch Dekret des Bischöflichen 
Ordinariats. 

§ 6 Pfarrexamen 

Nach dem dritten Dienstjahr kann das Pfarrexamen abge
legt werden; nach sechsjähriger Tätigkeit soll es abge
schlossen sein. Zur Vorbereitung des Pfarrexamens kann 
dem Kaplan auf Antrag vom Dezernat Personal bis zu drei 
Wochen Dienstbefreiung gewährt werden. 

§ 7 Wohnung und Unterhalt 

(1) Der Kaplan wohnt in der Regel im Pfarrhaus in einer 
abgeschlossenen Wohnung mit eigenem Hausrecht. 

(2a) Wenn der Pfarrer eine hauptberufliche Haushaltshilfe 
mit wenigstens zwei Dritteln Beschäftigungsumfang an
gestellt hat, erhält der Kaplan freie Station (Mahlzeiten, 
Reinigung der Wohnung, Strom, Wohnungsnebenkosten 
u. a.). 
Vom Bischöflichen Ordinariat wird dem Pfarrer die Su
stentation überwiesen. 
Für jeden vollen Tag, an dem der Kaplan abwesend ist, hat 
der Pfarrer die Sustentation in der vom Bistum festgeleg
ten Höhe zu erstatten. 

(2b) Hat der Pfarrer keine hauptberufliche Haushaltshilfe 
im obengenannten Sinn, wird zur Ermöglichung der Ei
genversorgung die Vergütung des Kaplans um einen der 
freien Station (vgl. 2a) entsprechenden Betrag erhöht. Auf 
Wunsch des Kaplans kann mit Zustimmung des Pfarrers 
die Regelung nach Absatz 2a übernommen werden. 

(3) Es gibt auch Stellen, an denen der Kaplan aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten und aus pastoralen Überle
gungen in einer anderen Dienstwohnung wohnt. 

§ 8 Ausstattung der Kaplanswohnung 

(1a) Die Kaplanswohnung im Pfarrhaus muß mit folgen
den Einrichtungen ausgestattet sein: 

- Wohn- und Arbeitsraum 
- Schlafraum 
- eigenes Bad und WC 
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- Kochgelegenheit (Küchenblock) 
- eigenes Diensttelefon (amtsberechtigte Nebenstelle) 
- Hausglocke 

eigener Briefkasten 

(lb) Die Kaplanswohnung soll auch Möglichkeit haben: 
- eigenen Hauseingang 
- einen dritten Raum, der als Gastzimmer zur Verfü-

gung steht. 

(2) Auf Wunsch kann der Kaplan auf eigene Kosten einen 
privaten Telefonanschluß einrichten lassen. Benutzt er das 
Diensttelefon für Privatgespräche, sind diese von ihm mit 
der Kirchengemeinde abzurechnen. 

Der Kaplan erhält die Möglichkeit zur Mitbenutzung der 
Garage bzw. einen Parkplatz für sein Kraftfahrzeug. 

(3) Die Möbelierung des Wohn- und Arbeitsraums sowie 
des Schlafzimmers ist Sache des Kaplans. 
Er kann dafür ein Einrichtungsdarlehen und/oder einen 
Zuschuß beantragen. 

(4) Sind die in Absatz 1a genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist der für diese Stelle vorgesehene Kaplan 
darauf hinzuweisen. Für seine Versetzung ist dann seine 
Zustimmung zu den Gegebenheiten notwendig. 

§ 9 Verweis auf die in der Diözese Limburg geltenden Vor
schriften 

Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Statuts gelten im Bistum 
Limburg folgende Vorschriften: 

- Ausbildung des Kaplans: Ordnung für die Priester
bildung im Bistum Limburg (Amtsblatt 1984, S. 29f.) 

- Pastoral- und Pflichtkonferenzen, Zusammenkünfte 
der Seelsorger: Statut für Dekane § 4 (Amtsblatt 1989, 
S.140f.);StatutfürBezirksdekane§8(Amtsblatt1989, 
S.14lf.). 

- Erteilung von Religionsunterricht: Amtsblatt 1979, S. 
30; 1988, S. 98. 

- Regelung bei Konflikten und Schwierigkeiten: Statut 
für Dekane § 3 (Amtsblatt 1989, S. 140f.). 

- Dienstbefreiung und Kostenbeteiligung des Bistums 
für berufsbegleitende Fortbildung: SVR I Cl in Verb. 
m. III B3. 

- Ordnung über Größe und Ausstattung von Dienst
wohnungen: SVR VII Cl. 

_ Besoldungsordnung für Geistliche im Bistum Lim
burg: SVR I Al. 

Dieses Statut wurde in Zusammenarbeit mit der Vertre
tung der Jüngeren Priester entworfen und im Priesterrat 
sowie in der Plenarkonferenz des Ordinariats beraten. 

Es wird hierdurch mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in 
Kraft gesetzt. Gleichzeitig tritt das Kaplansstatut vom 
1. Juli 1974 (Amtsblatt 1974, S. 283f.) außer Kraft. 

Limburg, 19. November 1990 
Az.: 26A/90/01!2 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.118 Änderung der Ordnung für die Ermittlung 
der Mitglieder des Ordensrates 

Die Ordnung für die Ermittlung der Mitglieder des Or
densrates (WO OR) vom 18. März 1978 (Amtsbl. 1978, 

S. 20 - 21) in der Fassung der Änderung vom 3. Juli 1989 
(Amtsbl. 1989, S. 182, Ziffer 4) wird geändert wie folgt: 

In 1 Abs. 2 werden die Worte "mit mindestens zehn 
Ordensangehörigen (ausgenommen Novizen)" gestrichen 
und durch die Worte "mit mindestens einer Niederlas
sung" ersetzt. 

Die vorstehende Änderung wurde vom Diözesansynodal
rat beraten und gutgehei8en. Sie wird hierdurch mit Wir
kung vom 1. Januar 1991 in Kraft gesetzt. 

Limburg, 5. November 1990 
Az.: 727 A/90/02/1 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr. 119 Weltmissionstag der Kinder und Krippen-
opfer 

Der Weltmissionstag der Kinder wird gefeiert an einem 
Tag zwischen Weihnachten und Epiphanie, den die Pfar
reien selbst bestimmen können. Es geht an diesem Tag um 
den missionarischen Glauben unserer Kinder und ihrer 
Familien und um das persönliche Missionsopfer der Kin
der. Für die Feier des Tages haben alle Gemeinden Bau
steine für einen Gottesdienst unter dem Thema "Brücken 
der Liebe bauen" bekommen. Weitere Materialien können 
beim Kindermissionswerk, Stephanstraße 35,5100 Aa
ehen. angefordert werden. 

Für die Opfer der Kinder erhalten die Pfarreien eine der 
Kinderzahl entsprechende Anzahl von Opferkrippchen. 

Schwerpunkte der Projektarbeit des Kindermissions
werkes sind: 

die Verkündigung des Wortes Gottes durch kateche
tische Programme und durch Kinder- und Jugendbi
beln in einheimischen Sprachen zu unterstützen 

- den Priesternachwuchs und andere kirchliche Beru
fungen durch die Hilfe für Kleine Seminare und ka
tholische Schulen zu fördern 
Soforthilfen in konkreten Notsituationen zur Verfü
gung zu stellen 
Ausbildungsprogramme und Einrichtungen für Kin
der in möglichst vielen Ländern Asiens, Ozeaniens, 
Afrikas und Lateinamerikas zu ermöglichen. 

Die Kollekte vom Weltmissionstag der Kinder bitten wir 
auf dem üblichen Weg an die Bistumskasse zu überwei
sen. 

Das Krippenopfer soll überwiesen werden: Päpstliches 
Missionswerk der Kinder, 5100 Aachen - Bankkonto Pax 
Bank Aaehen Nr. 10333 000 30, BLZ 391 601 91 oder 
Postgirokonto Köln Nr. 33OQ..5oo, BLZ 370 10050. 

Nr. 120 33. Aktion "Dreikönigssingen" 

Die 33. Aktion "Dreikönigssingen" steht im Bistum Lim
burg unter dem Leitwort "Kirap - damit Kinder heute 
leben können". Alle Pfarreien und Filialgemeinden sind 
aufgerufen, bei der Sternsingeraktion mitzumachen. 

Im Mittelpunkt der Aktion 1991 steht die inländische 
Flüchtlingsbewegung auf den Philippinen und deren 
Auswirkungen auf die Kinder in diesem Land. 
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Aus dem diözesanen Sammeierlös finanziert das Kinder
missionswerk u. a. ein Ausbildungs- und Gesundheits
programm einer philippinischen Katastrophenorganisa
tion (CDRC) und ein Erziehungs- und Gesundheitspro
gramm auf dem "Smokey Mountain" in Manila. 

Der Sammeierlös der Sternsingeraktion ist unter der 
Kenn-Nr. 20 auf das Konto des Bischöflichen Ordinariats 
zu überweisen. 

Zur Vorbereitung der Aktion in den Gemeinden sind 
wieder vielfältige eigene Materiallieferungen für die Bil
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit erschienen, die auf den 
Schwerpunkt "Philippinen" abgestimmt sind. Diese sind 
erhältlich beim: BDKJ Limburg, Roßmarkt 4, 6250 Lim
burg/Lahn 1, Tel.: 06431/295367. 

Nr. 121 100 Jahre Mrikakollekte 

Vor hundert Jahren hat Papst Leo XIII. im Angesicht des 
afrikanischen Sklavenelends die Afrikakollekte jeweils 
zum 6. Januar ins Leben gerufen. 

Das Leitwort zur Hundertjahrfeier lautet: "Afrika, du 
sollst leben!" Auf dem Hintergrund der vielen Verelen
dungsnachrichten will dieses Wort einen Akzent der 
Hoffnung setzen. Das entspricht der realen Bedeutung der 
Afrikakollekte. 

Ihr Ertrag kommt nämlich seit Jahrzehnten vor allem der 
Ausbildung und dem kargen Unterhalt von Katechisten 
und Laienhelfern zugute. Sie unterstützt also "Hoffnungs
träger" - darum: "Afrika, du sollst leben!" ... 

Die Seelsorger werden gebeten, das Anliegen des Afrika
tages in ihren Gemeinden zu unterstützen. Die Kollekte ist 
in allen Messen zu halten und auf dem üblichen Weg an 
die Bistumskasse abzuführen. Eine Handreichung von 
MISSIO zum Afrikatag wird an alle Pfarrämter versandt. 

Nr.122 Weltfriedenstag 1991: Sonntag, 13. Januar 

Der Weltfriedenstag wird nach dem Wunsch des Heiligen 
Vaters in der gesamten Weltkirehe am 1. Januar zum 
Jahresbeginn begangen. Für den Weltfriedenstag 1991 hat 
der Heilige Vater das Thema "Willst du den Frieden, achte 
das Gewissen jedes Menschen" bestimmt. Damit geht 
Papst Johannes Paul 11. dem Friedensproblem auf den 
Grund und rüttelt das menschliche Gewissen wach,"die 
verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo 
er allein ist mit Gott" (Gaudium et spes, Ziff. 16). 

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat 
beschlossen, die Feier des Weltfriedenstages 1991 für den 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz auf Sonntag, 
den 13. Januar 1991, festzulegen. Dabei soll die Verbin
dung zu dem universell geltenden Datum, dem 1. Januar, 
erhalten bleiben und das Thema "Willst du den Frieden, 
achte das Gewissen jedes Menschen" wie auch die Bot
schaft des Heiligen Vaters in geeigneter Weise verwendet 
werden. Der Weltfriedenstag sollte in den Gottesdiensten 
und im Rahmen sonstiger Zusammenkünfte in den Ge
meinden begangen werden. 

Zur Vorbereitung des Weltfriedenstages gibt die Zentral
stelle Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz eine 

Arbeitshilfe heraus. Die Arbeitshilfe wird allen Pfarrern 
sowie den Religionslehrern der weiterführenden Schulen 
im November von der Diözese aus zugesandt. Soweit 
möglich, läßt der Diözesanrat das Heft auch den Vorsit
zenden der Pfarrgemeinderäte zugehen. 

Einzelexemplare des Arbeitsheftes sind ab 10. Dezember 
bei der Zentralstelle Weltkirche der Deutschen Bischofs
konferenz zu beziehen. 

Nr. 123 Kirchenamtliche Statistik 

Der Erhebungsbogen der kirchenamtlichen Statistik für 
das Jahr 1990, der den Gemeinden des Bistums zugesand t 
wurde, ist bis spätestens 5. Februar 1991 dem zuständigen 
Dekan zuzuleiten, der für die fristgerechte Rücksendung 
der Erhebungsbögen an das Bischöfliche Ordinariat sorgt. 

Nr.124 Heilige Weihen 

Der Herr Bischof hat am Samstag, 24. November 1990, im 
Dom zu Limburg den folgenden Kandidaten für den 
Ständigen Diakonat die Diakonenweihe gespendet: 

Herrn Klaus HOFMEISTER aus Frankfurt am Main
Heddernheim 
Herrn Gerd KLUG aus Höhr-Grenzhausen 
Herrn Peter LANGHANS aus Battenberg 
Herrn Burkhard MAHN aus Montabaur 
Herrn Gerold SCHLINKERT aus Gladenbach 
Herrn Norbert WINTER aus Frankfurt am Main
Heddernheim 

Nr.125 Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. November 1990 wurde Herr Bezirksdekan 
Alois STAUDT, Limburg, bi~ zur Wiederbesetzung zum 
Pfarrverwalter der Pfarrei Mariä Geburt in Mengerskir
ehen-Winkels ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Wolfdieter 
WEISS zum Krankenhauspfarrer am Hospital Zum Heili
gen Geist in Frankfurt am Main ernannt. (158/196) 

Mit Termin 30. November 1990 hat der Provinzial der 
Pallottiner den Gestellungsvertrag für Herrn Pater Hans 
UHR SAC gekündigt. (105/192) 

Mit Termin 1. Dezember 1990 wurde Herr Dekan Engel
bert HELD, Rotenhain, bis zur Wiederbesetzung zum 
Pfarrverwalter der Pfarrvikarie Mariä Himmelfahrt in 
Bad Marienberg und der Pfarrei Mariä Empfängnis in 
Mörlen ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Dekan Norbert LEBER, 
Frankfurt am Main-Zeilsheim, zum Pfarrverwalter der 
Pfarrvikarie St. Kilian in Frankfurt am Main-Sindlingen 
ernannt. 

Mit gleichem Termin wurden beauftragt: 
- Herr Diakon Klaus HOFMEISTER zu nebenberufli

chem Einsatz in der Pfarrei St. Sebastian in Frankfurt 
am Main (72) 

- Herr Diakon Gerd KLUG zu nebenberuflichem Ein
satz in den Pfarreien St. Markus und St. Antonius in 
Ransbach-Baumbach (158) 
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- Herr Diakon Burkhard MAHN zu nebenberuflichem 
Einsatz in den Pfarreien Ruppach-Boden und Groß
holbach (154, 155) 

- Herr Diakon Gerold SCHLINKERT zu nebenberufli
chem Einsatz in den Pfarrvikarien Bad Endbach und 
Gladenbach (87) 

- Herr Diakon Norbert WL\J"TER zu nebenberuflichem 
Einsatz in der Pfarrei St. Josef in Frankfurt am Main
Eschersheim (63). 

Mit Termin 31. Dezember 1990 hat der Provinzial der 
Pallottiner den Gestellungsvertrag für Herrn Pater Kar! 
DIERKES SAC gekündigt. (21) 

Mit Termin 1. Januar 1991 wurde beauftragt: 
- Herr Diakon Peter LANGHANS hauptamtlich in der 

Pfarrei Herz Jesu in FriedrichsdorfiTs. (86/76) 

Mit Termin 17. September 1990 wurde Schwester Maria 
Paula EBLE (Franziskanerinnen vom hl. Märtyrer Georg, 
Thuine) als Gemeindereferentin in: der Kath. Kirchenge
meinde St. Marien, Kelkheim-Liederbach, angestellt. (115) 

Nr.126 Feststellung der Gültigkeit einer formlos 
geschlossenen Ehe bei Rekonziliationen 

Seit dem 27. November 1983 sind Personen, die einmal der 
katholischen Kirche angehörten, aber "durch einen forma
len Akt von der katholischen Kirche abgefallen sind" - in 
praxi durch den Kirchenaustritt -, nicht mehr zur Beach
tung der kanonischen Eheschließungsform verpflichtet, 
wenn sie mit einem anderen an sich formfreien Partner die 
Eheschließen(vgl.can.10861 undcan.1117CIC).Hatein 
Rekonziliationswilliger nach dem 27. November 1983 und 
na c h sei ne m Kir ehe n aus tr i tt einen anderen 
formfreien Partner standesamtlich und/oder nichtkatho
lisch geheiratet, so ist von der Gültigkeit dieser Ehe auszu
gehen, sofern dieser Eheschließung kein sonstiges Hin
dernis entgegenstand (wie z. B. ein bereits bestehendes 
Eheband). Im Falle der Rekonziliation muß daher der 
Priester, der die Rekonziliation vornimmt, die form frei 
erfolgte Eheschließung dem Pfarramt mitteilen, wo der 
Rekonziliierte zur Zeit der zivilen Eheschließung seinen 
Wohnsitz hatte. Dort ist die Eheschließung ohne laufende 
Nummer in das Ehebuch einzutragen. Ferner sind das 
Taufpfarramt zu benachrichtigen und die Eheschließung 
beim dortigen Taufbucheintrag zu vermerken. 

Im Zweifelsfall ist zuvor das Bischöfliche Offizialat zu 
befragen. 

Nr.127 Gestellungsleistungen für Ordensangehörige 

Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands werden die Gestel
lungsleistungen für Ordensleute ab 01.01.1991 wie folgt 
festgesetzt: 

Tarif A: 
Gestellungsleistungen für Schwestern und Brüder, die in 
einer kircheneigenen Einrichtung tätig sind, welche zu 100 
Prozent über Pflegesätze oder Beiträge bzw. öffentliche 
Zuschüsseabrechnen: 

Mutterhausabgabe 
Sozialbeitrag 
Verfügungsgeld 
Gesamt 

TarifB: 

1925,00 DM 
478,00 DM 
197,00 DM 

2600,00 DM 

Gestellungsleistungen für Schwestern und Brüder in allen 
anderen kirchlichen, nicht ordenseigenen Einrichtungen 
und Häusern: 
Mutterhausabgabe 
Sozialbeitrag 
Verfügungsgeld 
Gesamt 

1600,ooDM 
440,00 DM 
160,00 DM 

2200,00 DM 

Hinzu kommen die freie Station bzw. deren Abgeltung in 
Anlehnung an die jeweils geltende Landesverordnung 
über die Festsetzung des Wertes der Sachbezüge. 

Als Weihnachtszuwendung wird ein Betrag in Höhe der 
Mutterhausabgabe gewährt. 

Nr. 128 Tagung der Fokolarbewegung 

Die Priester der Fokolarbewegung laden katholische und 
evangelische Geistliche zu einer persönlichen Begegnung 
und einem pastoralen Erfahrungsaustausch mit Geistli
chen aus dem Osten ein zu dem Thema: Die Kirche in 
Deutschland und in Osteuropa vor neuen Aufgaben. 

Termin: 27.12.,10.00 Uhr bis 28.12.1990, 17.00 Uhr 
Ort: Bistumshaus, Johannesstra~ 8, 6270 Speyer 
Leitung: Pfarrer Franz Knittel, Neckargemünd 
Anmeldung: Direktor Dieter Rottenwöhrer, Speyer 

Bistumshaus, Johannesstraße 8, 6270 Speyer, 
Tel.: 06232/7 7181. 

Nr.129 Priesterexerzitien 

a) 30tägige Exerzitien in Springiersbach 

Vom 7. Januar (abends) bis zum 5. Februar 1991 (morgens) 
finden im Exerzitienhaus "Carmel Springiersbach" 3Otägi
ge Einzelexerzitien statt für Priester, Ordensleute und 
Laien. Sie werden geleitet von P. Alfred Scheffler O.Carm. 
Auskunft und Anmeldung: Carmel Springiersbach, 5561 
Bengel, Tel.: 06532/22 87. 

b) in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach 

Einführungsexerzitien in die Spiritualität von Charles de 
Foucauld für Theologiestudenten, Diakone und Priester 

Zeit: 20.05.1991,18.00 Uhr bis 24.05.1991, 13.00 Uhr 
Leiter: Dr. Walter Kalesse, Salzgitter 
Anmeldung: Josef Jansen, Lützerather Straße 11, 5140 

Erkelenz-Immenrath, Tel.: 02164/4 98 49. 

Nr. 130 Jahresabschluß 1990 des Päpstlichen Mis-
sionswerkes der Kinder in Deutschland 

Das Kindermissionswerk bittet die Pfarrämter, Mitglieds
beiträge, Meßstipendien, Taufgaben, Gaben zur Aktion 
"Bibeln für Kinder und Jugendliche", Gaben aus anderen 
Aktionen und sonstige Spenden auf eines der folgenden 
Konten zu überweisen: 
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- Konto-Nr. 10 333 000 30 Pax BankeG Aachen, BLZ 
39160191, 

- Konto-Nr. 3300-500 Postgirokonto Köln, 
BLZ 370 100 50. 

Wir bitten, auf dem Überweisungsträger neben dem Ver
wendungszweck auch die Postleitzahl, den Ort und die 
Pfarrei anzugeben. 

Nr.131 Änderungen im Schematismus 

S.67: 
Herrn Pfarrer LR. Hubert Kwasniok streichen. 
S.216: 
Unter Diözesangeistliche außerhalb der Diözese und 
beurlaubte Geistliche ist einzufügen: 
Kwasniok, Hubert, Pfarrer LR., 6368 Bad Vilbel2, 
Pestalozzistraße 10, Alten- und Pflegeheim Heilsberg 
S. 217, 225: 
Mit folgender Anschrift ist Pfarrer i.R. Ambrose Thanga
lathil einzufügen: 
Kalloopara, Kerala/India, Kadamankulam 689 603 
S.222: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i.R. Hubert . 
Kwasniok: 
6368 Bad Vilbel2, Pestalozzistraße 10, Alten- und 
Pflegeheim Heilsberg 
S.278: 
Der bisherige Beauftragte der Deutschen Bischofskonfe
renz für die Seelsorge an den Rußlanddeutschen, Pfarrer 
Peter Macht, ist zu streichen und dafür einzusetzen: 
Reinhardt, P. Eugen, SVD 

Nr. 132 Abitur für Berufstätige 

Jungen Männern, die eine abgeschlossene Berufsausbil
dung vorweisen können und sich mit dem Gedanken 
tragen, das Abitur zu erlangen, bietet das Clemens-Hof
bauer-Kolleg in Bad Driburg einen günstigen und lohn
enswerten Weg zu Erreichung dieses Zieles. 

Schwerpunkt dieses Institutes ist die Förderung junger 
Männer, die nach dem Abitur Priester werden oder einen 
anderen kirchlichen bzw. sozialen Beruf ergreifen wollen. 
Das Studium am Kolleg umfaßt 8 Semester, der Unterricht 
findet ausschließlich vormittags statt. Von daher kann sich 
jeder Studierende voll auf seine schulische Ausbildung 
konzentrieren. 

Neben der schulischen Ausbildung legt das Institut Wert 
auf eine solide, religiöse und den ganzen Menschen um
fassende Bildung. Deshalb wird vom Bewerber erwartet, 

daß er eine positive Grundeinstellung zur Kirche hat und 
bereit ist, die Hausgemeinschaft mitzutragen und mitzu
gestalten. 

- Angeboten werden zahlreiche unterschiedlich ausge
richtete religiöse Veranstaltungen (z. B. Meditations
und Gebetskreise, theologische Arbeitskreise, Exerzi
tien, zeitgemäß gestaltete Gottesdienste). 

- Es bestehen vielfältige Möglichkeiten der Freizeitge
staltung im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften und 
anderer Aktivitäten (z. B. Sport, Musik, Literatur, 
Theater). 

- Die finanzielle Grundlage der Studierenden ist gesi
chert durch eine elternunabhängige, staatliche Förde
rung (Bafög)i vom Wehrdienst werden die Studieren
den zurückgestellt. 

- Jeder Studierende bewohnt im Studienheim St. Cle
mens, das geleitet wird von Priestern der Diözesen 
Paderborn und Münster, ein Einzelzimmer. 

Der nächste Studienkurs beginnt am 1. Februar 1991. 
Anfragen sind zu richten an den Rektor des Studienheims 
St. Clemens, Nordfeldmark, 3490 Bad Driburg (Tel.: 
05253/2086). 

Nr. 133 Anfrage betr. "Umburger Madonna" 

Eine katholische Kirchengemeinde aus dem Bistum Lim
burg hat bei Herrn Kaltenbach, z. Zt. wohnhaft in Zell am 
Harmersbach, eine Madonna (sog. Limburger Madonna) 
bestellt. Diese Madonna, 108 cm hoch, aus Holz handge
schnitzt, Einzelstück und gefaßt, steht bei der Firma Fuchs 
und Bertram, Westring 24, 6255 Langendernbach. Herr 
Kaltenbach weiß nicht, welche Kirchengemeinde diese 
Figur bestellt hat. Sie wird gebeten, sich umgehend bei der 
genannten Firma zu melden. 

Nr.l34 Warnung 

Ein Herr Ottmar MICKMANN meldet sich bei kirchlichen 
Einrichtungen und gibt sich unter Vorlage gefälschter 
Papiere als Seelsorger mit Erfahrung in der Krankenpfle
ge/ -seelsorge aus. 

Er ist nicht ungewandt und stellt sich als kirchlicher "Insi
der" dar. Er soll sich jüngst Prälatenkleidung erschwindelt 
haben. Vor ihm wird gewarnt. 

Nr. 135 Gesucht 

Wir suchen eine gebrauchte Missio-Leuchtbox. 
Kath. Pfarramt Niederreifenberg, Zassenrain 6, 6284 
Schmitten 2, Tel.: 06082/488. 
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Nr.l36 Statut der Deutschen Bischofskonferenz 

Das Statut der Deutschen Bischofskonferenz, beschlossen 
am 25.09.1990 bei der Herbst-Vollversammlung der Deut
schen Bischofskonferenz (Prot.-Nr. 3), hat der Apostoli
sche Stuhl mit Schreiben der Congregatio pro Episcopis 
vom 24. November 1990 - Prot.-Nr. 474/66 - ad experi
mentum für zwei Jahre genehmigt. Das Statut enthält 
geringfügige Veränderungen gegenüber dem am 22. Ja
nuar 1985 und wiederum am 6. August 1990 vom Heili
gen Stuhl genehmigten Statut der Deutschen Bischofskon
ferenz, die durch den Beitritt der Bischöfe der ehemaligen 
Berliner Bischofskonferenz zur Deutschen Bischofskonfe
renz erforderlich waren. 

Bonn, 12. Dezember 1990 Bischof DDr. Karl Lehmann 
Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz 

Nr. 137 Änderung der Statuten des Priesterrates 

Die Statuten des Priesterrates, veröffentlicht in den 71-76 
derSynodalordnungdes Bistums Limburg(Amtsbl.1984, 
S. 8 -10) werden geändert wie folgt: 

In 73 Abs. 2 Buchst. b wird das Wort "drei" ersetzt durch 
die Worte ''bis zu vier". 
73 Abs. 2 Buchst. c wird ersatzlos gestrichen. 
73 Abs. 4 erhält folgenden Satz 2: "Er nimmt an den 
Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses teil." 

Die vorstehenden Änderungen wurden vom Priesterrat 
am 10. Dezember 1990 beschlossen. Sie werden hierdurch 
gemäß can. 496 CIC mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in 
Kraft gesetzt. 

Limburg, 11. Dezember 1990 
Az.: 38A/90/0l/1 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Limburg, 21. Dezember 1990 
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Nr. 153 Änderungen im Schematismus .................................... 72 

Nr. 138 KSA-Fastenhilfe 1991 

Die 41. Fasteninitiative der Katholischen Sozialethischen 
Arbeitsstelle (KSA) der Deutschen Bischofskonferenz 
wird in der österlichen Bußzeit 1991 als "KSA-Fastenhilfe" 
allen Pfarrämter, Seelsorgestellen und kirchlichen Dien
sten der (Erz-)Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch
land als Angebot zur Verfügung stehen. 

Die KSA verzichtet in der kommenden Fastenzeit auf die 
bisherigen Arbeitshilfen (Werkheft, Fastenzeitung, Pla
kat). Sie bietet ein Faltblatt (8 Seiten, DIN AB) mit dem Titel 
"Fastenhilfe '91 der KSA" an, das sich sowohl für den 
einzelnen als auch für die Gemeinde eignet. Es enthält 
außer einem allgemeinverständlichen Kurzartikel zum 
Konsumverzicht den KSA-Verzichtsaufruf, Vorschläge 
zur KSA-Intensivwoche, Möglichkeiten zur Notiz eigener 
Fastenerfahrungen sowie Hinweise auf weiterführende 
Kleinschriften. 

Die KSA-Fastenhilfe 1991 versteht sich nur als Zwischen
lösung auf dem Weg zu einer Neukonzeption der bisheri
gen KSA-Fasten(erziehung)-aktion/-initiative, wie sie 
von der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskon
ferenz gewünscht ist. Für die Neukonzeption erbittet die 
KSA bis zum 30. April 1991 Hinweise, Wünsche, Mittei
lung von Erfahrungen und Bedarfsanzeigen aus der Fa
stenpraxis in Gemeinden und Gemeinschaften. 

Die KSA-Fastenhilfe 1991 ist mit Misereor abgestimmt. 
Die KSA empfiehlt erneut die Misereor Fastenkollekte 
(5. Fastensonntag, 17. März 1991). 

Alle Pfarrämter und Seelsorgestellen in den bundesdeut
schen (Erz-)Diözesen und Jurisdiktionsbereichen erhalteI1 
Anfang Januar unaufgefordert die KSA-Fastenhilfe 1991 
(zusammen mit Hinweisen auf andere Arbeitsmaterialien 
zum Mitvollzug der österlichen Bußzeit). 
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Nr. 139 Änderung der Grenze zwischen den Katholi
schen Kirchengemeinden St. Marlen, Wiesba
den-Biebrich, und St. Michael, Wiesbaden 

Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Mit Zustimmung von Pfarrgemeinderat und Verwal
tungsrat der Katholischen Kirchengemeinden st. Marlen, 
Wiesbaden-Biebrich, und St. Michael, Wiesbaden, wird 
verordnet, was folgt: 

§1 
Die bisherige, am östlichen Rand der Bahnlinie vom 
Hauptbahnhof Wiesbaden in südlicher Richtung verlau
fende Grenze zwischen den Katholischen Kirchengemein
den St. Marien, Wiesbaden-Biebrich, und st. Michael, 
Wiesbaden, verläuft von dem Punkt an, an dem sie sich 
bisher nach Osten zur Mainzer Straße wendet, in südlicher 
Richtung weiter am Bahndamm entlang bis zur Kreuzung 
mit der Autobahn A 66, von dort in östlicher Richtung der 
A 66 folgend bis zur früheren Wiesbadener Gemarkungs
grenze zwischen den Fluren 26 und 13, von dort weiter der 
früheren Wiesbadener Gemarkungsgrenze in nördlicher 
Richtung folgend bis zur Süd-Ost-Spitze des Südfriedhofs 
und folgt dann dem bisherigen Grenzverlauf. 

§2 
Das nördlich dieser Grenze gelegene Gebiet wird von der 
Katholischen Kirchengemeinde St. Marien, Wiesbaden
Biebrich, abgetrennt und der Katholischen Kirchenge
meinde St. Michael, Wiesbaden, zugeordnet. 

§3 
Die katholischen Bewohner des gemäß 2 abgetrennten 
Gebietes scheiden aus der Pfarrei St. Marien in Wiesba
den-Biebrich aus und werden der Pfarrei Heilige Familie 
in Wiesbaden zugewiesen, zu der die Katholische Kir
chengemeinde St. Michael gehört. 

§4 
Diese Urkunde tritt in Kraft am 1. Januar 1991. 

Limburg, 10. Dezember 1990 
Az.: 71420/90/01/3 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.14O Jährliche Lourdes-Wallfahrt für Gesunde, 
Behinderte und Kranke in Gemeinschaft mit 
dem Malteser-Ritter-Orden 

Die Lourdes-Wallfahrt 1991 findet in der Zeit vom 4. -10. 
Mai 1991 statt. 

Die Veränderungen in Deutschland, aber auch der gefähr
dete Frieden in der Welt, haben die Verantwortlichen 
veranlaßt, 1991 zur großen Dank- und Bittwallfahrt aufzu
rufen. 

Alle Pfarreien und Pfarrvikarien, die in der Zielgruppen
seelsorge Tätigkeiten sowie die sozial-caritativen Einrich
tungen im Bistum haben bereits ausführliches Informa
tionsmaterial zur Wallfahrt erhalten. Die Pilgerfahrt soll 
Sache aller Gläubigen sein; besonders werden Behinderte, 
Kranke und Schwerkranke eingeladen. Eine Begleitung ist 

nicht erforderlich, da die notwendige Pflege und ärztliche 
Betreuung gewährleistet ist. Der Transport der Gruppe 
der Kranken ist wieder in Militär-Lazarettflugzeugen 
geplant. Die Informationsunterlagen weisen auf nähere 
Einzelheiten hin. 

Auskunft ertielt im Auftrag der Diözese Limburg die 
Pilgerstelle der Firma Rotala Reisen, Ahrstraße 12, 5438 
Bad Neuenahr 1, Telefon: 02641/22 58 oder 22 59. 

Nr.141 Diözesan-Wallfahrten 1991 

Die beiden Diözesan-Wallfahrten nach Marienstatt bzw. 
nach Marienthal finden 1991 an folgenden Sonntagen 
statt: 

- Wallfahrt nach Marienthal am Sonntag, dem 9. Juni 
1991, mit Weihbischof Gerhard Pieschli 

- Wallfahrt nach Marienstatt am Sonntag, dem 16. Juni 
1991, mit Bischof Franz Kamphaus. 

Die Geistlichen und hauptamtlichen pastoralen Mitarbei
terinnen/Mitarbeiter im jeweiligen Einzugsbereich der 
beiden Wallfahrtsorte werden gebeten, den Wallfahrts
sonntag möglichst von anderen Terminen freizuhalten. 
Den Gemeindemitgliedern soll so die Teilnahme an der 
Wallfahrt erleichtert werden. 

In den Gemeinden und in Gruppen soll darüber hinaus 
überlegt werden, wie die Wallfahrt durch eigene Vorbe
reitung und Teilnahme mitgestaltet und mitgetragen 
werden kann. 

Das Motto für die Diözesan-Wallfahrt 1991 wird den Ge
meinden frühzeitig bekannntgegeben. Zu dem Motto 
können dann beim Bischöflichen Ordinariat (Dezernat Er
wachsenenarbeit) Arbeits- und Gesprächsunterlagen 
angefordert werden. 

Nr.142 Fachseminar für Priester und Ordensleute für 
die Sterbebegleitung 

Zum Thema "Solidarität mit Sterbenden - Grundlagen der 
Sterbebegleitung" wird die Katholische Sozialethische 
Arbeitsstelle (KSA) der Deutschen Bischofskonferenz, 
Hamm, vom 25. - 28. Februar 1991 ein Fachseminar für 
interessierte Priester und Ordensleute durchführen, die 
aufgrund ihres speziellen Dienstes in der Sterbebeglei
tung stehen. Das Fachseminar wird in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Praktische Theologie der Universität 
Freiburg (Arbeitsbereich Caritaswissenschaft und Christ
liche Sozialarbeit) ausgerichtet. Es geht sowohl um die Be
gleitung sterbender Priester und Ordensleute als auch um 
das Weggeleit für alle anderen Menschen zum Lebensen
dehin. 

Das Fachseminar ist für alle Diözesen und Ordensprovin
zen in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschrieben. 
Tagungsort ist das Meditationshaus St. Benedikt in Bad 
Wimpfen/b. Heilbronn. Die Teilnehmergebühr beträgt 
380,00 DM. Programmanforderungen und Anmeldungen 
sind bis zum 11. Februar 1991 zu richten an: 
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KSA, Abt. Grundwerte, Postfach 16 67, 4700 Hamm 1, 
Tel.: 02381/87 68 (Zentrale von Haus Hoheneck). 

Nr. 143 18. Fachtagung "Kirche im Strafvollzug" 

Veranstalter: Konferenz der katholischen Seelsorger bei 
den Justizvollzugsanstalten in Zusammenar
beit mit der Konferenz der evangelischen 
Pfarrer an den Justizvollzugsanstalten. 

Zielgruppe: Die Tagung ist gedacht als Einführungslehr
gang für haupt- und nebenamtliche Seelsor
ger im Strafvollzug sowie für Sozialarbeiter 
und interessierte Studierende. 

Termin: 
Thema: 

04. - OS.03.1991 
Gottesdienste im Gefängnis -Am Beispiel der 
Karwoche-

Ort: Katholische Akademie Schwerte 
Referenten: Petrus Ceelen, Hohenasperg: 

- Der Gottesdienst im Gefängnis -
Jens Röhling, Berlin: 
- Gedanken zur Predigtarbeit im Gefängnis -
Josef Rüssmann, Rockenburg: 
-Im Knast feiern?-
Dr. Fritz Sperle, Adelsheim: 
- Das Recht auf Gottesdienst -

Gruppen: 1. Allgemeine Fragen: Gottesdienstraum -
Zeit des Gottesdienstes. Aushändigung von 
Gegenständen zum religiösen Gebrauch
Teilnahme von externen Gruppen am Gottes
dienst usw. (Anton Otte - Dr. Fritz Sperle) 
2. Manchmal platzt mir der Kragen! Störun
gen im Gottesdienst. Was steckt dahinter? 
Wie möchte ich damit umgehen? (Peter 
Knauf) 
3. Wie predige ich im Gefängnis? - Erfahrun
gen - Besinnung - Austausch. Gens Röhling) 
4. Gottesdienste "Drinnen" und "Draußen" -
Gruppe für Nebenamtliche. (Franz Mocken
haupt) 
5. Verschiedene Formen von Gottesdienst 
(Josef Rüssmann) 
6. Beten hinter Gittern. Die Not der Gefange
nen vor Gott zur Sprache bringen. <Fetrus 
Ceelen) 

Tagungskosten: 250,00 DM (einschl. Unterkunft und Ver
pflegung) 

Anmeldung: Petrus Ceelen, Postfach 268,7144 Asperg, 
Tel.: 07141/669-238 (d), 601971 (p) 

Anmeldeschluß: 15. Februar 1991 (bei Anmeldung bitte 
angeben, für welche Gruppe Interesse be
steht) 

Nr. 144 Firmopfer zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit in der Diaspora 

Die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der deut
schen und nordischen Diaspora obliegt der Diaspora
Kinderhilfe des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholi
ken. Zu den Aufgaben der Diaspora-Kinderhilfe gehören: 
die Unterstützung der Erstkommunionvorbereitung; die 
Bezuschussung religiöser Bildungsmaßnahmen, insbe-

sondere der Religiösen Kinderwochen im Gebiet der ehe
maligen DDR; die Bezuschussung von Fahrten zum Reli
gionsunterricht; die Unterstützung von katholischen Kin
derheimen und Kindergärten. 

Damit die genannten Hilfen auch im kommenden Jahr 
durchgeführt werden können, bitten wir alle Pfarrer, in 
deren Pfarreien das Sakrament der Firmung gespendet 
wird, um Befürwortung der Firmkollekte. Die Diaspora
Kinderhilfe verschickt hierfür Briefe an die Firmanden, 
Opfertüten und Dankbildchen entsprechend den Anga
ben des Bischöflichen Ordinariates, Dezernat Grundseel
sorge. 

Das Ergebnis der Firmkollekte ist mit dem Vermerk 
"Opfer der Neugefirmten" an die im Kollektenplan ge
nannte Stelle zu überweisen. 

Nr.145 Priesterexerzitien 

a) in der Benediktinerabtei Plankstetten, Berching 

Termin: 

Thema: 
Leitung: 

Termin: 

Thema: 
Leitung: 

20. Mai 1991, 17.00 Uhr (Pfingstmontag> bis 
24. Mai 1991, 13.30 Uhr 
"Dein Wort schenkt Leben" 
P. Joseph Kärtner, Priesterseelsorger der Diö
zese Eichstätt 

18. November 1991, 17.00 Uhr bis 22. Novem
ber 1991, 13.30 Uhr 
"Mit Banden der Liebe will ich sie ziehen" 
P. Joseph Kärtner OSB 

Es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Chorgebet 
der Mönche. 
Anmeldung: Benediktinerabtei Plankstetten Haus 
St. Gregor, 8434 Berching 1, Tel.: 08462/13 OS. 

b) im Herz-Jesu-Kloster, Neustadt/WeinstraBe 

Termin: 
Thema: 
Leitung: 

Termin: 
Thema: 

Leitung: 

15. April 1991 bis 19. April 1991 
"Gott begegnet im Aufbruch" 
Bruder Geodehard Wolpers (Canisianer) 

18. November 1991 bis 22. November 1991 
"Christsein ein Weg, - ein lebenslanger Auf
bruch" 
P.Johannes Kalmer SCJ 

Es sind Vortragsexerzitien; Mitte des Tages die Euchari
stiefeier; Laudes und Vesper werden gemeinsam gebetet. 
Schweigen. 

Nr. 146 Haushaltsplan des Bistums Limburg für das 
Haushaltsjahr 1991 

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1991 wurde 
vom Diözesankirchensteuerrat auf seiner Sitzung am 
15. Dezember 1990 mit 

311.841.480 DM 

in Einnahmen und Ausgaben festgestellt. Auf den nach
stehend veröffentlichten Gesamtplan wird verwiesen. 
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Haushaltsplan des Bistums Limburg 
für das Rechnungsjahr 1991 

Personal-
schnitt Bezeichnung Einnahmen ausgaben Sachausgaben 

DM DM DM 

o Allgem. LeHung, Dlözes. Einrichtungen, 
Gremien 

01 Bischof, Domkapitel, Offizialat 646600 1034400 154 500 
02 Bistumsverwaltung, Allgemein 403800 605700 67120 
03 Synodale Leitung und Gremien der Diözese 2000 346000 113600 
04 Leitung, Verwaltung und synodale 

Gremien - Bezirke 213060 1842080 1369610 
05 Öffentlichkeitsarbeit 205810 722520 497460 
06 Einrichtungen und Veranstaltungen 

des Bistums 134000 553 600 421 820 
08 Bischöfl. Kommissariate 0 0 448000 

1605270 5104300 3072110 

1 Seelsorge, Gottesdienst, GemelndearbeH 
11 Dezernat Grundseelsorge 40000 999900 168400 
12 Liturgie, Kirchenmusik 94810 265800 202400 
14 Grundseelsorge in den Bezirken 5480 557100 61580 
15 Diaspora 1228000 0 1273000 
16 Sonderseelsorge 179360 1573700 294860 
17 Weltkirche 8464000 298480 10764000 
19 Zugeordnete Einrichtungen 652900 146400 624000 

10664550 3841380 13388240 

2 ErwachsenenarbeH 
21 Dezernat Erwachsenenarbeit 1339840 2757700 2090590 
22 Überregionale Einrichtungen 0 0 88530 
24 Erwachsenenarbeit in den Bezirken 2088580 2708330 2488040 
25 Zugeordnete Einrichtungen 531550 500200 302800 
26 Tagungshäuser, Heime 1612840 1480500 1 071 600 
27 Verbände 0 687300 124460 

5572810 8134030 6166020 

3 Jugend 
31 Dezernat Jugend 531000 1349900 593700 
34 Jugendarbeit in den Bezirken 905260 2555200 971 980 
35 Jugendheime, Tagungshäuser 1231840 1 937100 827890 
36 Jugendverbände 516010 1243 800 603390 

3184110 7086000 2996960 

4 Schule, Erziehung, Wissenschaft 
41 Dezernat Schule und Hochschule 0 742900 146200 
42 Schulischer Religionsunterricht 1202600 1 476700 3000 
44 Religionspädagogische Arbeit 

in den Bezirken 900 992000 71 610 
45 SchUlerheime, Privatschulen 537500 1 355810 2250900 
46 Lehrerfort. und -weiterbildung 0 0 455800 
48 Kirchliche Hochschulen 690000 164900 2863900 

2431 000 4732310 5791 410 

Zuschuß 
Überschuß (+) 

DM 

- 542300 
- 269020 
- 457600 

- 2998630 
- 1 014170 

- 841420 
- 448000 

- 6571 140 

- 1 128300 
- 373390 
- 613200 
- 45000 
- 1 689200 
- 2598480 
- 117500 

- 6565070 

- 3508450 
- 88530 
- 3107790 
- 271450 
- 939260 
- 811 760 

- 8727240 

- 1 412600 
- 2621 920 
- 1 533150 
- 1 331 180 

- 6898850 

- 889100 
- 277100 

- 1 062710 
- 3069210 
- 455800 
- 2338800 

- 8092720 
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Ab- Bezeichnung Einnahmen Personal- Sachausgaben Zuschuß 
~hnitt DM ausgaben DM Überschuß (+) 

DM DM 

5 Kirchliche Dienste 
51 Dezernat Kirchliche Dienste 0 610200 447400 - 1 057600 
52 Verbände des sozialen Dienstes 5280 4211 990 200950 - 4407660 
53 Caritasarbeit in den Bezirken 0 11078340 81600 - 11 159940 
54 Beratungsdienste in den Bezirken 1 806520 3739400 1272440 - 3205320 
55 Ausländerseelsorge 496820 3430530 1 178770 - 4112480 
56 Ausländersozialdienste 0 2725400 224730 - 2950130 
57 Sonstige Zielgruppenseelsorge 527310 3758750 312180 - 3543620 

2835930 29554 610 3718070 - 30436750 

6 Personal 
61 Dezemat Personal 18500 1377 600 183000 - 1542100 
62 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 88300 719700 380000 - 1 011 400 
63 Einrichtungen der Aus- und Fortbildung 161 000 711100 430500 - 980600 
64 Altersversorgung Geistliche 289450 8143 800 1000000 - 8854 350 
65 Altersversorgung Laienmitarbeiter 417280 2691630 0 - 2274350 
66 Sozial- u. gemeins. nicht aufteilb. Leistungen 0 1857400 143100 - 2000500 

974530 15501230 2136600 - 16663300 

7 Finanzen 
71 Dezernat Finanzen 162050 3401400 275000 - 3514350 
72 Vermögen 6810000 0 11283100 - 4473100 
73 Kirchensteuer 246683000 0 7529000 +239154 000 
74 Rentämter u. Gesamtverbände 245200 4244 830 214980 - 4214610 
76 Allgemeine Verwaltung 656500 1697800 2216300 - 3257600 
77 Nicht aufteilbare ZuschOsse u. Leistungen 0 0 17026000 - 17026000 
79 ROcklagen und Verstärkungsmittel 23760630 600000 600000 + 22560630 

278317380 9944030 39144 380 +229228970 

8 Bau 
81 Dezemat Bau 0 1272 600 97500 - 1 370100 
82 InvestitionszuschOsse 0 0 51 012700 - 51 012700 

0 1272600 51110200 - 52382800 

9 Kirchengemeinden 
91 Geistliche und pastorale Mitarbeiter 6200900 35780000 0 - 29579100 
92 Bedarfszuweisungen fOr Laienmitarbeiter 0 19685000 0 - 19685000 
93 SchlOsselzuweisungen 0 0 22590000 - 22590000 
94 Sonderzuweisungen fOr soz. Einrichtungen 0 19070000 0 - 19070000 
95 Sonderzuweisungen fOr sonstigen Sachbedarf 55000 0 2022000 - 1 967000 

6255900 74535000 24612000 - 92891 100 

Zusammenstellung der EInzeipläne 
6571 140 I 0 Allgem. Leitung, Diöz. Einricht., Gremien 1605270 5104300 3072 110 -

1 Seelsorge, Gottesdienst, Gemeindearbeit 10664550 3841 380 13388240 - 6565070 
2 Erwachsenenarbeit 5572810 8134030 6166020 - 8727240 
3 Jugend 3184110 7086000 2996960 - 6898850 
4 Schule, Erziehung, Wissenschaft 2431 000 4732310 5791410 - 8092720 
5 Kirchliche Dienste 2835930 29554 610 3718070 - 30436750 
6 Personal 974530 15501230 2136600 - 16663300 
7 Finanzen 278317380 9944 030 39144 380 +229228970 
8 Bau 0 1272 600 51 110200 - 52382800 
9 Kirchengemeinden 6255900 74535000 24612000 - 92891 100 

311 841 480 159705490 152135990 0: 
j 
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Nr. 147 Dienstnachrichten 

Mit Termin 30. September 1990 wurde Herr Pater Niko
laus MUNKlER SAC von den Aufgaben der Beichtseel
sorge in der Pfarrei St. 80nifatius in Wiesbaden entpflich
tet. (176,179) 

Mit Termin 1. Oktober 1990 wurden Herrn Pater Her
mann SACKAREND SAC die Aufgaben der Beichtseel
sorge in der Pfarrei St. Bonifatius in Wiesbaden übertra
gen. (176, 179) 

Mit Termin 1. Dezember 1990 wurde Herr Pater Josef 
DA VIA SAC zum Krankenhausseelsorger im St. Vincenz
Krankenhaus in Limburg ernannt. (105,201,283) 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Norbert lEBER, 
Frankfurt am Main-Zeilsheim, zum Pfarrverwalter der 
Pfarrvikarie St. Kilian in Frankfurt am Main-Sindlingen 
ernannt. 

Mit Termin 15. Dezember 1990 wurde Herr Pater Wilfried 
SYSTERMANS SAC in der Altenheim- und Blindenseel
sorge in Wiesbaden sowie in der Gehörlosenseelsorge im 
Nordteil des Bistums eingesetzt. (189,191,193; 179) 

Mit Termin 31. Dezember 1990 hat der Herr Bischof den 
Verzicht von Herrn Pfarrer Edgar BEHAC auf die Pfarrei
en St. Johannes d. T. in Usingen-Kransberg und St. Georg 
in Wehrheim-Pfaffenwiesbach angenommen. (79) 

Mit Termin 1. Januar 1991 bis zurWiederbesetzung wurde 
Herr Pfarrer Raimund GÄRTNER, Usingen, zum Pfarr
verwalter der Pfarreien St. Johannes d. T. in Usingen
Kransberg und St. Georg in Wehrheim-Pfaffenwiesbach 
ernannt. 

Mit gleichem Termin wurde Herr Pfarrer Karl-Heinz 
DIEHl, Pfarrei St. Albert in Frankfurt am Main, zum 
Diözesanbeauftragten für die Hörfunkarbeit am Hessi
schen Rundfunk ernannt. (277) 
Herr Pfarrer Lothar Zenetti bleibt weiterhin Senderbeauf
tragter der hessischen Bischöfe im Hessischen Rundfunk. 

Mit Termin 27. Januar 1991 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Albert DEXELMANN, Schmitten-Oberreifenberg 
und Schmitten-Niedeireifenberg, die Pfarrei St. Martin in 
Osterspai übertragen. (83/136) 

Mit gleichem Termin bis zur Wiederbesetzung wurde 
Herr Pfarrer Hubert JUNG, Schmitten, zum Pfarrverwal
ter der Pfarreien St. Georg in Schmitten-Oberreifenberg 
und st. Johannes d. T. in Schmitten-Niederreifenberg 
ernannt. 

Mit Termin 1. Februar 1991 wurde Herr Pater Fridolin 
BLEUEL SAC, bisher St. Vincenz-Krankenhaus, Lim Durg, 
als Krankenhauspfarrer im St. Katharinen-Krankenhaus 
in Frankfurt am Main eingesetzt. (105, 201/65,196) 

Mit Termin 15. Februar 1991 hat der Herr Bischof Herrn 
Pfarrer Gerhard ZERFAS, Biedenkopf, die Pfarreien St. 
Markus und St. Antonius in Ransbach-Baumbach übertra
gen. (86/158) 

Mit gleichem Termin bis zur Wiederbesetzung wurde 
Herr Pfarrer Fritz BISCHOFF, Battenberg, zum Pfarrver
walter der Pfarrei St. Josef in Biedenkopf ernannt. 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Kaplan 
Bruno SCHARBATKE die Pfarrei Herz Jesu in Wiesba
den-Sonnenberg übertragen. (160/179) 

Mit gleichem Termin hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer 
Edgar BEHAC, Usingen-Kransberg und Wehrheim-Pfaf
fenwiesbach, die Pfarrei st. Bonifatius in Frankfurt am 
Main-Bonames übertragen. (79/63) 

Herr Michael STAUDE ist von den mit der Diakonenwei
he verbundenen Verpflichtungen dispensiert worden und 
damit aus dem Klerus ausgeschieden. 

Mit Termin 1. Dezember 1990 wurde Schwester M. 
Michaelis KESSLER ADJC als Krankenhausseelsorgerin 
mit einem 50 %igen Beschäftigungsumfang im St. Vin
cenz-Krankenhaus in Limburg eingesetzt. (201) 

Mit gleichem Termin wurde Frau Gabriele OBERBAND
SCHEID als pastorale Mitarbeiterin mit einem Beschäfti
gungsumfang von 50 % und befristet bis zum 31. Juli 1991 
in der katholischen Seelsorge am Stadt- und Kreiskran
kenhaus in Wetzlar eingesetzt. (205) 

Mit Termin 28. Februar 1991 beendet Frau Michaela 
GABEL ihren Dienst als Gemeindereferentin in Bad Cam
berg-Würges und übernimmt zum 1. März 1991 die Auf
gaben der Jugendbildungsreferentin beim BDKJ in Lim
burg. (94/262) 

Mit Termin 31. März 1991 scheidet Frau Gemeinderefe
rentin Judith HIMMERICH aus dem Dienst des Bistums 
aus. (60) 

Nr. 148 Todesfälle 

Am 26. November 1990 ist Herr Redemptoristenpater Rolf 
STRÜDER im Alter von 49 Jahren in Bochum verstorben. 

Am 27. November 1990 ist Herr Prälat Professor Dr. 
Johannes HIRSCHBERGER im Alter von 90 Jahren in 
Schmitten-Oberreifenberg verstorben. 

A~ 2. Dezember 1990 ist Herr Pfarrer i.R. Pater Aegidius 
BAR O.Praem. im Alter von 79 Jahren bei einem Verkehrs
unfall an der Abfahrt Leun verstorben. 

Am 17. Dezember 1990 ist Herr Pfarrer Paul PREUSS im 
Alter von 86 Jahren in Taunusstein-Wehen verstorben. 

R.I.P. 

Nr.149 Deutschsprachige katholische Gemeinden im 
Ausland 

Im Bischöflichen Ordinariat, Dezernat Personal, liegt ein 
neues Verzeichnis der Anschriften der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinden im Ausland vor. 
Interessierte Pfarrämter können das Verzeichnis dort an
fordern (Tel.: 06431/295419). 
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Nr. 150 Ordnung für die Berufsvertretung der Ge
meindereferentinnen und Gemeindereferen
ten im Bistum Limburg 

I. Die Berufsvertretung auf der Bezirksebene 

(1) Die Bezirkssprecherin/ der Bezirkssprecher wird alle 
zwei Jahre in der Zeit vom 01.09. bis 31.10. von den 
Gemeindereferentinnen/ den Gemeindereferenten (GR) 
eines Bezirkes gewählt. Wählbar sind alle im Bezirk täti
gen GR. Die gewählten Vertreterinnen/Vertreter werden 
im Amtsblatt veröffentlicht. Die zuständigen Dienstvor
gesetzten werden vom Dezernat Personal benachrichtigt. 
Damit werden die der Bezirkssprecherin/dem Bezirks
sprecher obliegenden Aufgaben Teil ihres/seines 
Dienstauftrages. 

Bei Stellenwechsel der Bezirkssprecherin/des Bezirks
sprechers in einen anderen Bezirk oder bei Ausscheiden 
aus dem Dienst muß neu gewählt werden. 

(2) Die Bezirkssprecherin/der Bezirkssprecher ist Ge
sprächspartnerin/Gesprächspartner für alle Anliegen der 
GR und Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten 
(GA), ausgenommen die Rechte und Aufgaben der MA V. 

(3) Die Bezirkssprecherin/ der Bezirkssprecher trägt dafür 
Sorge, daß die GR und GA eines Bezirkes in regelmäßigen 
Abständen zusammenkommen. 

(4) Die Bezirkssprecherin/der Bezirkssprecher ist An
sprechpartnerin/ Ansprechpartner für den Bezirksdekan 
und für den Vorstand der Pastoralreferentinnen/Pasto
ralreferenten, soweit es um Angelegenheiten geht, die den 
Bezirk betreffen. 

Sie/Er wird vom Bezirksdekan zu der Dekanekonferenz 
eingeladen, wenn und soweit Belange der Berufsgruppe 
als solcher erörtert werden. 

II. Die Berufsvertretung auf der Diözesanebene 

(5) Auf der Diözesanebene nimmt die Bezirkssprecher
konferenz die Interessen der Berufsgruppe der GR wahr. 

(6) Die Bezirkssprecherinnen/Bezirkssprecher bilden die 
Bezirkssprecherkonferenz im Bistum Limburg. Sie tagt in 
der Regel vierteljährlich, zweimal jährlich mit der Diöze
sanreferentin. 

(7) Die Bezirkssprecherkonferenz wählt aus ihrer Mitte für 
die Dauer ihrer Amtszeit eine Vorsitzende/einen Vorsit
zenden und deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter. 
Die Vorsitzende/der Vorsitzende bzw. die Stellvertrete
rin/der Stellvertreter vertritt die Bezirkssprecherkonfe
renz. 

(8) Die Bezirkssprecherkonferenz wird bei einer Neube
setzung der Stelle der Diözesanreferentin/ des Diözesan
referenten gehört und formuliert dabei ihre Erwartungen 
an die Stelleninhaberin/den Stelleninhaber. 

(9) Die am Tag des Inkrafttretens tätigen Bezirksspreche
rinnen und Bezirkssprecher bleiben bis zur Neuwahl im 
Herbst 1991 im Amt. 

Diese Ordnung wird hierdurch mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1991 in Kraft gesetzt. 

Limburg, 27. November 1990 
Az.: 565L/90/02/1 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Lim burg 

Nr.151 Bezirkssprecher/-innen der Gemeindereferen
linnen und Gemeindereferenten im Bistum 
Limburg 

Vorsitzender: 
Stellvertreterin: 

HARTZ,Hans 
PA WLIK, Bettina 

Bezirk Frankfurt am Main 

für die Dekanate Dom (Teil), Ost, Süd: 
HARTZ, Hans, Frankfurt am Main-Schwanheim, 
St. Mauritius 
Stellvertreterin: SPIELMANN, Christine, 
Frankfurt am Main-Oberrad, Herz Jesu 

für die Dekanate Dom (Teil), Nord, West: 
BRENNICKE, Sybille, Frankfurt-Nordweststadt, 
St. Matthias 

für das Dekanat Höchst: 
HIMMERICH, Judith,Frankfurt am Main-Nied, Dreifal
tigkeit 
Stellvertreterin: POHL, Gisela 
Frankfurt am Main-Griesheim, Mariä Himmelfahrt 

Bezirk Hochtaunus 
SCHNEIDER, Klaus, Oberursel, st. Hedwig 

Bezirk Lahn-Dill-Eder 
PFEFFER, Elisabeth, Haiger-Fellerdilln, Maria Himmel
fahrt 

Bezirk Limburg 
TROST, Beate, Limburg-Ahlbach, St. Bartholomäus 

Bezirk Main-Taunus 
LAPP AS, Magdalena, Hochheim, St. Peter und Paul 
Stellvertreter: KAHLE, Hans-Joachim, Sulzbach, 
Maria Rosenkranzkönigin 

Bezirk Rheingau 
MERTENS, Silvia, Lorch-Ransel, St. Katharina 

Bezirk Rhein-Lahn 
KLOFT, Christiane, Bad Ems, st. Martin 

Bezirk Untertaunus 
SCHMIDT, Annelene, Idstein/Ts., St. Martin 

Bezirk Westerwald 
PA WLIK, Bettina, Nentershausen, St. Laurentius 

Bezirk Wetzlar 
WITTENSTEIN, Dietmar, Wettenberg-Wißmar, 
St. Raphael 

Bezirk Wiesbaden 
GÄRTNER, Gisela, Wiesbaden-Bier stadt, st. Birgid 
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Nr.152 Änderung der Verordnung über die Gewäh
rung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts
und Todesfällen 

Die Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (BeihVO) vom 13. 
März 1989 (Amtsblatt 1989, S. 152-160) wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Überschrift lautet künftig: "Ordnung über die 
Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und 
Todesfällen" . 

2. 9 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefaSt: 
"Für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung jedes 
lebend geborenen Kindes wird eine Beihilfe von 700,00 
DM gewährt." 

Diese Änderungen wurden von der KODA am 4. Oktober 
1990 beschlossen. Sie treten zum 1. September 1990 in 
Kraft und gelten erstmals für ab dem 1. Januar 1990 
geborene Kinder. 

Limburg, 3. Dezember 1990 
Az.: 565AH/90/01/9 

T Franz Kamphaus 
Bischof von Limburg 

Nr.153 Änderungen im Schematismus 

S.107: 
Pfarrer Georg Thiedmann streichen 
S. 182 u. 191: 
Pfarrer i. R. Jakob Ries streichen. 
S.211: 
Unter Kath. Italienische Gemeinde Frankfurt am Main
Höchst ist Frau Magdalena Heimberg zu streichen und 
dafür Frau Ingrid Marchese einzusetzen. 
S.217: 
Unter Diözesangeistliche außerhalb der Diözese und 
beurlaubte Geistliche sind einzufügen: 
Ries, Jakob, Pfarrer L R. 
5584 AlflMosel, Wittlicher Straße 1, St. Josefsheim 
Thiedmann, Georg, Pfarrer LR. 
5272 Wipperfürth-Eigen 10, Kath. Pfarramt 
S.224: 
Änderung der Anschrift von Herrn Pfarrer i.R. Jakob 
Ries: . 
5584 AlflMosel, Wittlicher Straße 1, St. Josefsheim 
S.225: 
Unter Geistliche im Ruhestand ist einzufügen: 
Thiedmann, Georg, Pfarrer LR. (31.12.1990) 
5272 Wipperfürth-Eigen 10, Kath. Pfarramt 
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